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Bund 201 5/ 1 3  

Schulbehörden i n  Oberösterreich und Tirol: 
Landesschulräte 

Während im Landesschulrat fiir Oberösterreich rd. 28 'Ib de Perso
nals in der Landeslehrerpersonalverwaltung tätig waren, belier sich 
dieser Anteil in Tirol - ohne Überlragung der Diensthoheit über die 
Landeslehrer - aur rd. 2 'Ib. Der Anteil des Personals in der Bundes
lehrerpersonalverwaltung war in beiden Landesschulräten mit 1 5  'Ib 

bzw. 1 6  'Ib in etwa derselbe. In den Bereichen rechtliche Angelegen
heiten, Schulaursicht und Schulpsychologie hatte der Landesschulrat 
fiir Tirol anteilsmäßig mehr Personal eingesetzt als der Landesschul
rat fiir Oberösterreich. 

]5.2 Der RH ah die unterschiedliche anteilsmäßige Verleilung des Perso
nals der beiden Landesschulräte in ihren unterschiedlichen Aurgaben 
- insbesondere in Bezug aur die Landeslehrer - begründet. 

]6.1 (I) Bundes- und Landeslehrer konnten von einem Teil der Lehrver
pnich!ung berreit und mit ihrer Zustimmung zur Mitarbeit bei Pro
jekten oder laurenden Tätigkeiten des BMBF bzw. der Landesschulräte 
eingesetzt werden (Einrechnungen für Nebenleistungen). Sie verblie
ben aur ihrer Lehrerplanstelle, standen aber für den Unterricht einge
schränkt - je nach vereinbarlem Stundenausmaß der Einrechnung -
zur Verfügung. 

Das BMBF plante flir das Schuljahr 201 3/20 1 4, den Umrang der Pro
jekte der Landesschulräte und des BMBF und damit die Einrechnungen 
der Bundeslehrer deutlich zu reduzieren. 

(2) Neben pädagogischen Projekten waren im Schuljahr 201 3/20 1 4  
sowohl beim Landesschulrat für Oberösterreich als auch beim Lan
desschulrat für Tirol Bundeslehrer im Wege der Einrechnung mit Ver
waltungstätigkeiten berasst (Oberösterreich: rd. 0,7 VBÄ, Tirol: rd. 
1 ,2 VBÄ). 

Beim Landesschulrat fiir Tirol war ein Bundeslehrer seit 1 988 im Büro 
des Amtsführenden Präsidenten tätig. Anrangs war er dem Pädago
gischen Institut des Landes Tirol dienstzugeteilt, ab 2003 direkt dem 
Landes chulrat für Tirol. Im Jahr 2006 ernannte ihn das BMBF zum 
Fachinspektor (siehe TZ 40). 

(3 )  In beiden Landesschulräten wurden Landeslehrer im Wege der Ein
rechnung flir pädagogische Projekte (z.B. Leseförderung, Bildungsstan
dards) verwendet; überdies waren im Landesschulrat für Oberö terreich 
Landeslehrer unter anderem auch im Verwaltungsbereich (z.B. Stabs
stelle Statistik der Amtsdirektion) tätig (Schuljahr 201 3/20 1 4  Ober
österreich rd. 5 VBÄ). 
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Der Landesschulrat flir Oberösterreich stellte im Jahr 2003 einen Repor
ter einer österreichischen Tageszeitung zuerst per Werkvenrag und 
dann als Vertragsbediensteten des Bundes als Pressereferent des Amts
flihrenden Präsidenten ein. Ein beantragter Sondervertrag wurde vom 
BKA 2003 abgelehnt. Das Vertragsbedienstetenverhältnis wurde am 
30. November 2006 einvernehmlich gelöst. Ab 1 .  Dezember 2006 stellte 
der Landesschulrat flir Oberösterreich diesen Bediensteten minels Son
dervertrag als Berufsschullehrer an und teilte ihn dem Amtsflihren
den Präsidenten zu. 

36.2 Der RH stellte fest, dass Lehrer (Oberösterreich rd. 5,7 VBÄ, Tirol rd. 
1 ,2 VBÄ) - infolge der Einrechnung von Verwaltungstätigkeiten in 
die Lehrverpnichtung - flir die Unterrichtserteilung nur eingcschränkt 
zur Verfligung standen. Er wandte sich auch gegen eine dauerhafte 
Verwendung von Lehrern im Verwaltungsdienst. Der RH verwies auf 
seinen Bericht .Personalplanung im Bereich der Bundcslehrer", Reihe 
Bund 201 3/5, TZ 3 1 ,  wo er den sparsamen Umgang mit dem Instru
ment der Einrechnung eingemahnt hatte. 

Zudem wies er kritisch darauf hin, dass die Verwendung von Bundes
und Landeslehrern in der Verwaltung den Stellenplan des Bundes 
unterläuft. Dcr RH empfahl dem BMBF. mit dem Verwaltungsperso
nal gemäß Personalplan das Auslangen zu fmden und Lehrer nur flir 
kurzzeitige Projekte in der Verwaltung einzusetzen. 

36.3 Das BMBF führte in seiner Stellungnahme aus, dass es den in der Emp

feillung eingenommenen Srandpunkt teile. In diesem Zusammenhang 

sei es weiter bemüht, den längerfristigen Einsatz VOll Lehrpersonen in 

der Verwaltung nachhaltig zu reduzieren. 

36.4 Der RH erachtete die Bemühungen des BMBF, den längerfristigen Ein
satz von Lehrpersonen in der Verwaltung nachhaltig zu reduzieren, 
flir positiv, betonte jedoch die Notwendigkeit der aktiven Steuerung 
durch den BMBF, um die operative Umsetzung des angestrebten Ziels 
voranzutreiben. 

37.1 ( I )  Die Beschäftigung von Landesbediensteten (auch Bedienstete von 
Statutarstädten) bei den Schulbehörden des Bundes hatte in Österreich 
eine jahrzehntelange Tradition. In seinem Tätigkeitsbericht 1 980 wies 
der RH daraufhin, dass von insgesamt 864 Bediensteten der Schulbe· 
hörden des Bundes in den Ländern rd. 300 Personen Landesbediens
tete waren.JI 

}1 TB 1980. TZ 17 

Bund 2015/ 1 3  
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Aufgrund von Empfehlungen des RH hatte das BMBF im Jahr 1 983 
ein Rundschreiben an alle Landesschulräte eriassenJ2, wonach die 
Zuteilung von Landesbediensteten in der unmittelbaren Bundesver
wallung nicht zulässig sei. In der Folge lehnte das BMBF zwar das 
Ansuchen eines Bundesbediensteten im Landesschulrat für Oberöster
reich, in den Lande dienst zu wechseln, ab, genehmigte aber in wei
terer Folge die Beschäftigung von Landesbediensteten bei den Schul
behörden des Bunde . 

Im Jahr 1 994 waren in Oberösterreich insgesamt 26, im Jahr 1 999 
i nsgesamt 2 1  und mit Stand 1 .  April 20 1 4  insgesamt zehn Landesbe
dienstete im Landesschulrat bzw. in den Bezirksschulräten beschäftigt. 

(2) Beim Landesschulrat für Oberösterreich bewirkte die Verwendung 
von Landesbediensteten im Jahr 201 2 aufgrund der höheren Besoldung 
der Landesbediensteten um rd. 220.000 EUR höhere Personalkosten als 
bei ausschließlicher Verwendung von Bundesbediensteten. 

(3) Die Durchsicht der Personalakten der beim Landesschulrat für Ober
österreich verwendeten Bediensteten des Landes Oberösterreich ergab 
unterschiedliche dienstrechtliche Vorgehensweisen: Einzelne Bediens
tete wurden .versetzt·, andere dienstzugeteilt und bei einigen waren 
keinerlei Änderungen im Personalakt ersichtlich. In allen Fällen war 
die Verwendung auf Dauer angelegt. 

(4) Ein im Jahr 2002 in das Büro des Amtsftihrenden Präsidenten per 
Bescheid .versetzter" Landesbediensteter schien zwar in der Planstel
lenbe etzungsliste des Landes, nicht aber in der vom BMBF gefühnen 
Liste der Landesbediensteten auf. Im Landesschulrat für Oberöster
reich selbst konnten keinerlei Personalunterlagen vorgelegt werden. 
Der Landesschulrat für Oberösterreich berief sich dem RH gegenüber 
auf einen Irnum bei den Personalstandsmeldungen. 

(5) Hinsichtlich der Zulä igkeit der Beschäftigung von Landesbedien
steten in der unmittelbaren Bundesverwaltung beriefen sich das BKA 
und das BMBF auf den Kommentar von Jonak/Kövesi zum Österrei
chischen Schul recht. Demnach könne der Kostenersatz bei Übenra
gung der Diensthoheit über die Landeslehrer auch durch Zuweisung 
von Landesbediensteten.H die weiterhin vom Land besoldet werden, 
erfolgen. 

J2 Nr.281/1983 

)) mit Zustimmung des BMBF 
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Eine positivrechtliche Grundlage ftir die Beschäftigung von Landes
bedien teten in der unmittelbaren Bundesverwaltung fehlte jedoch. 

37.2 ( 1 )  Der RH verwies auf seine langjährigen grundsätzlichen Einwen
dungen gegen die Beschäftigung von Landesbediensteten in der unmit
telbaren Bundesverwaltung (Landes- und Bezirks chulräte). Er hane 
darin unter anderem Folgendes ausgeftihn: 

- Für die Zuweisung von Landesbediensteten zum Landesschulrat 
fehlt eine positivrechtliche Grundlage. sie beruht daher auf einer 
rechtlich nicht einwandfrei abgesichenen Praxis. 

- Dienstzuteilungen können begriffsnotwendig nur ftir eine bestimmte 
vorübergehende Zeit erfolgen. 

- Der Kostenersatz in Fonn der Zuweisung von Landesbediensteten 
- quasi als _Naturalrestitution- - widerspricht dem Bruttoprinzip 
des Bundeshaushaltsgesetzes bzw. der Bundeshaushaltsverordnung. 

- Die vergleichsweise besoldungsmäßige Besserstellung der Landesbe
diensteten ist im Hinblick auf das Gebot der gebieLSkörperschafts
übergreifenden Durchlässigkeit des öffentlichen Dienstes (An. 21 

Abs. 4 B-VG) bedenk.lich. 

- Auch organisatorische und arbeitspsychologische Gründe sprechen 
gegen die dauernde Verwendung von Landesbediensteten an einer 
Bundesdienststelle. 

Der RH betonte die Aktualität seiner bereits vor Jahrzehnten veröffent
lichten Empfehlungen. Er wandte sich gegen die immer noch beste
hende Praxi de BMBF und des Landesschulrats für Oberösterreich, 
den Schulbehörden des Bundes Bedienstete anderer Gebietskörper
schaften zuzuweisen und dauernd zu beschäftigen. 

Er wiederholte daher gegenüber dem BMBF und dem Landesschul
rat ftir Oberösterreich seine vielfach getroffenen Empfehlungen, aus 
rechtlichen und winschaftlichen Erwägungen bei den Landesschulrä
ten - unabhängig davon, ob ihnen die Diensthoheit über die Landes
lehrer übenragen wurde oder nicht - auf Dauer ausschließlich Bun
desbedienstete zu verwenden. 

Nach A nsicht des RH manifestiene sich in der Verwendung von Landes
bediensteten bei den Schulbehörden des Bundes der historisch gewach
sene starke Einnuss der Länder. 

Bund 2015/13 
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Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 
landesschulräte 

(2) Der RH kritisierte die im Jahr 2002 ohne Zustimmung des BMBF 
und ohne Vorhaltung einer Bundesplanstelle vorgenommene" Verset
zung" eines Landesbediensteten in das Amt des Landesschulrats fLir 
überösterreich. 

Zudem vermerkte der RH kritisch die uneinheitJiche Vorgehensweise 
bei der Zuweisung von Bediensteten des Landes überösterreich zum 
Landesschulrat fLir überösterreich. 

37.3 Zur Empfehlung des RH, ausschließlich Bundespersonal, das auch eine 

Plansrelle im jeweiligen Plansrellenbereich bindet, zu beschäftigen, 

fülme das BMBF in seiner Srellungnal,me aus, schon seir längerem 

bemühr zu sein, diese Empfehlung auch gegen Widersrände umzuserzen. 

Für diensrzugerei/re uwdesbediensrere und Landeslehrpersonal erfolge 

ausnahmslos die Bindung einer Bundesplansrelle, um bei Beendigung 

einer Diensrzutei/ung die Nacl,beserzungsmöglichkeir mir einem Bun" 

desbediensreren sichenusrellen. In Zukunft srrebe es aber an, dass sich 

Landesbediensrere, wenn sie sich für eine besrimmre Funkriar, bewer

ben, vom Land karenzieren lassen undfür die Dauer der Karenzierung 

in ein Bundesdiensrverhälrnis übenrammen werden. 

Laur Srellungnahme des Landes chulrars für Oberösrerreich sei die 

"Verserzung" eines LOI,desbediensreren ohne Zusrimmung de BMBF 

und ohne Vorhalrung einer Bundesplansrelle zwischenzeirlich aniert. 

Laut Srellungnahme des Landes Oberösterreich sei bei Übertragung der 

Diensrhoheir über die Landes/rlrrer auch eine Zuweisung von Landes

bediensreren zum Landesscl,ulrar (en/sprechend Jonak/Kövesi, Kom

menrar zum Ösrerreichiscl,en Schulrechr, Bemerkung zu § 20 Abs. 3 

Bundes-Schulaufsichrsgeserz) zulässig. Weirers würden die Zuwei

sungen und beJrisreren Diensrzureilungen auf Dauer mir Zusrimmung 

der Bediensreren erfolgen, und seien somir hinsichrlich ihrer Dauer 

geserzlich niel,r beschränkr. 

Das Land Oberösrerreich wies darauf hin, dass bei neun der zehn 

im Landesschulrar rärigm Landesbediensreren die Zusrimmung des 

BMBF und bei allen zehn jene de Landesschulrars vorliege. In Bezug 

auf die um 220.000 EUR höheren Personalkosren/Jalrr kenne es die 

Berechnungsgrundlagen de RH nicht, eigene Bereel'nllllgen I,ärren 

eine Brurrobezugsdifferenz in Höhe von rd. 103.000 EUR ergeben. 

Weirere Zuweisungen von Landesbediensreten an den Landesschulrar 

seien nichr geplanr. 

37.4 Der RH entgegnete dem Land überösterreich, dass die Bemerkung 
zu § 20 Abs. 3 Bundes-SchulaufsichlSgesetz keine positivrechtliche 
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Grundlage darstellt. Das OÖ. Landesbedienstetengeselz spricht in § 91 
von vorübergehenden Dienstzuteilungen zu einer anderen Dienststelle 
des Landes. Insofern waren nach Ansicht des RH auf Dauer au gelegte 
Dienstzuteilungen zu einer Dienststelle des Bundes unter diese Rege
lung nicht subsumierbar. 

Zur unterschiedlichen BrurtobezugsdifTerenz (Land Oberösterreich 
rd. 103.000 EUR, RH rd. 220.000 EUR) rur die beim Landesschulrat 
tätigen Landesbediensteten entgegnete der RH dem Land Oberöster
reich, dass es rur seine Berechnungen ein anderes Bezugsjahr (2014) als 
der RH (20 1 2) herangezogen harte. Außerdem berücksichtigte das Land 
Oberösterreich weder die ChaufTeure des Amtsftihrenden Präsidenten 
noch die Landesbedien teten in den AußensteIlen des Landesschulrats. 

38.1 ( I )  In Tirol hatten die Bezirksverwaltungsbehörden viele Aufgaben 
der Schulverwaltung wahrzunehmen; die Bezirksschulräte waren 
klein (weniger als ein VBÄ Verwaltungspersonal je Bezirksschulrat). 
Der Bund hane daher in den Bezirksschulräten traditionell kein eige
nes Verwaltungspersonal beschäftigt und daher auch keine entspre
chenden Planstellen vorgesehen. Die Aufgaben wurden dauernd und 
ausschließlich von Landesbedienstelen der Bezirkshauprmannschaften 
oder Magistralsbediensteten der Stadt Innsbruck milerledigt. Zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung waren dies 1 7  Landes- und drei Magis
t ratsbedienstete (rd. 5.6 VBÄ bzw. 1 VBÄ). 

(2) Mit Anfang August 2014 übernahmen die AußensteIlen der Lan
desschulräte die Aufgaben der Bezirksschulräte. Da der Bund in Tirol 
keine Planstellen rur das Verwaltungspersonal der Bezirksschulräte 
vorgesehen halte, fehlten diese nunmehr in den AußensteIlen des Lan
desschulrats. 

38.2 (t) Der RH halte bereits in seinem Tätigkeitsbericht 1 97 3  darauf hin
gewiesen, dass bei den Bezirksschulräten auf Dauer nur Bundesbe
dienslete verwendet werden sollten. 

Zudem vertrat der RH die Ansicht, dass Behörden des Bundes vom 
Umfang der Aufgaben her so groß sein sollten, dass sie die Beschäf
tigung von eigenem Bundespersonal rechtfertigen. 

(2) Da in Tirol keine Planstellen rur das Verwaltungspersonal der 
Bezirksschulräte vorgesehen waren, bestand das Problem des Ein
satzes von Landes- bzw. Magistratsbediensteten in den AußensteIlen 
des Landesschulrats fort. Der RH wiederholte seine Empfehlung aus 
TZ 2 1 ,  einen Konzentrationsprozess in Richtung der Schaffung von 

Bund 201 5/ 1 3  
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Bildungsregionen einzuleiten. Dabei wäre die Auslastung des Perso
nals zu evaluieren und gegebenenfalls Synergiepotenziale zu nutzen. 
Weilers wäre fUr die AußensIelIen eine Mindeslgröße anzustreben, 
sodass die Beschäftigung von Bundespersonal sinnvoll möglich iSL 

38.3 Der Landesschulrat für Tirol fülrne dazu in seiner Stellungnallme aus, 

dass nach bereits erfolgten Zusammenlegungen eine sinnvalle Grö

ßenordnung im Bereich Innsbrock erreicht werde, die den Einsarz von 

eigenem BlIndespersonal rechtfertige. Eine weitere Konzentration sei 

sinnvoll; mG/Igels ausreicllender finanzieller Mittel und mangels Plan-

lellell des Lalldesschulrals für Tirol ei dies derzeit nicht möglich. 

38.4 Der RH bestärkte den Landesschulral fUr Tirol, den eingeleiteten Kon
zentrationsprozess in Richtung der Schaffung von Bildungsregionen 
konsequent fortzufUhren. Dabei wären z.B. durch Umschichtungen suk
zessive Planstellen fUr die Außenstellen des Landesschulrats zur Ver
fUgung zu stellen und diese mit Bundesbediensteten zu besetzen. 

Betreuu ngs rel a lionen 

3 9.1 ( 1 )  Während mit der Schulbehörden-Verwaltungsreform 201 3  die 
Anzahl der nunmehrigen PtlichtschulinspeklOren mittels eines Bench
marksy tem geregelt wurde (siehe TZ 20), war dies bei den Landes
schul- und Berufsschulinspektoren nicht der Fall. Die vorhandene 
Venei lung war historisch bedingt und spiegelte den organisatorischen 
Aufbau des Schulwesens wider: 

- Für den Ptlichtschulbereich war zumindest ein Landesschulinspek
tor fUr die berufsbildenden und zwei LandesschulinspeklOren fUr 
die allgemein bildenden Ptlichtschulen inkl. der Sonderpädagogik 
vorgesehen. 

- Bei den höheren und minJeren Schulen gab es zumindest einen Lan
desschuli nspeklOr fUr AHS und je ein Schulaufsichtsorgan fUr die 
berufsbildenden Bereiche technisch-gewerbliche, kaufmännische 
und humanberutliche Schulen. 

(2) Nachfolgende Tabelle enthält die Betreuungsrelationen fUr die Lan
de schulinspektoren der mittleren und höheren Schulen: 
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Tabelle 12: Betreuungsrelationen Landesschulinspektoren mittlere und höhere Schulen 

Schuljahr 2012/2013 Planstellen LSI Schulen/LSI Lehrer/LSI Schüler/LSI 

Österreich gesamt 55 15 770 7.150 

davon 
Oberösterreich 7,5 bzw. 8' 23 894 8.294 
Tirot 5 14 679 6.158 

lSI - Landesschulinspektor(en) 

Eine landesschulinspelctorin war im Beschäfligungsausmaß von rd. 50 ,. Inspektorin für die Europäischen Schulen im 

Sekundarbereich. 

Quellen: BMBF; Berechnungen RH 

Im Schuljahr 201 2/20 1 3  hatte ein Landesschulinspektor im Österreich
durch chnitt rd. 1 5  Schulen, 770 Lehrer und 7. 1 50 Schüler zu betreuen. 
In Oberösterreich lagen die Betreuungsrelationen deutlich über den 
österreichischen Durchschninswenen, in Tirol lagen sie darunter. Die 
Unterschiede waren unter anderem auf die personelle Mindestausstat
tung bei unterschiedlichen Größen der Länder zurückzuführen. 

(3)  Für die ßerufsschulinspektoren (einschließlich Landesschulinspek
LOren) sind die ßetreuungsrelationen in der folgenden Tabelle darge
stellt: 

Tabelle 13: Betreuungsrelationen Berufsschulinspektoren 
(einschließlich Landesschulinspektoren) 

Schuljahr 
2012/2013 Planstellen Schulen/ 

SchulaufsIchtsorgan 
Lehrer/ 

Schulaufsicht50rgan 
Schüler/ 

Schulaufsichtsorgan 

Österreich 
gesamt 

davon 

Oberösterreich 

Tirol 

22' 7 

7 

23 

223 

247 

533 

5.918 

7.128 

13.382 
inkl. neun landesschutinspektoren 

1 inkl. ein landesschulinspektor 

QueUen: BMBF; Berechnungen RH 

204 

Schon in Oberösterreich lagen die Betreuungsrelationen (mit Ausnahme 
Schulen je Schulaufsichtsorgan) über dem Ö terreichdurchschnitt ;  in 
TiroI - mit einem Schulaufsichtsorgan ILandesschulinspekwr) - waren 
sie mehr als doppelt bzw. drei mal so hoch. Ferner war zu berücksich
tigen, dass in Oberösterreich die Schulaufsichtsorgane für den Perso
naleinsatz an den Schulen verantwonlich zeichneten. 

Bund 2015/13 
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39.2 Bei den mittleren und höheren Schulen führte der historisch gewach
sene und starre Verteilungsschlüssel aufgrund der unterschiedlichen 
G röße der Länder zu Ungleichgewichten bei den Landesschulinspek
toren (Oberösterreich: je Landesschulinspektor 2J Schulen. 894 Leh
rer, 8.294 Schüler, Tirol : je Landesschulinspektor 14 Schulen, 679 Leh
rer, 6 . 1 58 Schüler, Österreich: je LandesschulinspeklOr 1 5  Schulen, 
770 Lehrer, 7. 1 50 Schüler). 

Wenn auch in Tirol der Landesschulinspektor für Berufsschulen nicht 
für den Ressourceneinsatz zuständig war, weil das Land die Diensl
hoheit über die Landeslehrer nicht übertragen hatte, waren die Tiro
ler Betreuungsrelationen im österreichweiten sowie im Vergleich zu 
Oberösterreich überdurchschnittlich hoch: Tirol:je Landesschulinspek
tor 2J Schulen, 533  Lehrer, 1 3.382 Schüler, Oberösterreich : je Landes
schulinspektor sieben Schulen, 247 Lehrer, 7. 128 Schüler, Österreich: 
je Landesschulinspektor sieben Schulen, 223 Lehrer, 5.9 1 8  Schüler. Der 
RH verwies auf die Betreuungsrelalionen aufgrund des Benchmark
systems bei den allgemein bildenden P flichtschulen, die sich deutlich 
von jenen der minieren und höheren sowie jenen der Berufsschulen 
unterschieden. 

Ungeachtet der schulartenspezifIschen Unterschiede beurteilte der RH 
die festgestellten unterschiedlichen Betreuungsrelationen zwischen den 
Schularten - insbesondere wegen der Rolle der Schulaufsichtsorgane 
als Qualitätsmanager - kritisch. Der RH empfahl dem BMBF, die Ver
teilung aller Schulaufsichtsorgane nach einem Benchmarksystem unter 
Beachtung der schulanenspezifischen Unterschiede vorzunehmen, um 
ausgewogene Betreuungsrelationen sicherzustellen und Einsparungs
potenziale auszuschöpfen. 

39.3 Das BMBF teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Ergebnisse der 

bisherigen pädagogischen BeUrTeilungen zu einem Aufgabenprofilfür 

die ScilulauJsichrsorgune und die Zuteilw19 der ReligiollsJacilinspek

toren aktuelle Themen seien. Das AuJgabenprofi! der Lal1dessc!w!i,,

spektore" für den mittlere'l und höheren Schulbereid! werde aktuell 

überarbeitet. 

Der Landesschulralfür Oberösterreich führte ill sei "er StelluI19,whme 

die BerreullI1gsrelariol1ell für die Latldesscllulinspektorel1fü r  die mitt

leren und höheren Sc/lU/en in Oberösterreich an: AHS zwisc!len 9.087 

und 9.833 Scllüler/LSI, BMHS zwischen 7.7 t 3 und Jt .644 Schüler/LSI. 

39.4 Ungeachtet der Überarbeitung des AufgabenproflJs der Schulaufsichts
organe erinnerte der RH das BMBF mit Nachdruck an seine Empfeh
lung, die Verteilung aller SchuJaufsichtsorgane nach einem Bench-
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marksystem unter Beachtung der schulanenspeziflschen Unterschiede 
vorzunehmen. um ausgewogene Betreuungsrelationen icherzustellen 
und Einsparungspotenziale auszuschöpfen. 

Der RH entgegnete dem Landesschulrat fUr Oberösterreich. dass er zur 
Berechnung der durchschnittlichen Betreuungsrelationen der Landes
chulinspektoren fUr miniere und höhere Schulen folgende Daten fUr 

das Schuljahr 2012/2013 heranzog: Planstellen (unabhängig ob besetzt 
oder unbesetzt) der Landesschulinspekloren. Schüler- und Lehrerdaten 
sowie Daten zu den Schulstandonen laut BMBF. Der RH entschied sich 
deshalb fUr eine Durchschnittsberechnung, um einen österreichweiten 
Vergleich durchfUhren und die stark unterschiedlichen Betreuungsre
lationen darstellen zu können. Naturgemäß weichen Durchschnitts
berechnungen von konk.reten Einzelfallen - wie am Beispiel der Lan
desschulinspektoren fUr Oberösterreich iIIustrien - ab. 

40.1 Fachinspektoren waren für den Bereich eines oder mehrerer Länder 
hinsichtlich eines oder mehrerer Unterrichtsgegenstände (z.B. Bewe
gung und Spon, Musikerziehung. Religion) an Schulen einer oder meh
rerer Schulanen. Fachrichtungen oder Schul formen zu tändig. 

In Oberösterreich und Tirol gab es laut Geschäftsveneilungsplan des 
jeweiligen Landes chulrats zur Zeit der Gebarungsüberprüfung fol
gende Fachinspektoren: 

Bund 2 0 1 5/ 1 3  
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landesschulräte 

Tabelle 14: Fachinspektoren in Oberösterreich und Tirol 

Schulart 

PflIchtschulen 

mittlere und 
höhere Schulen 

Oberösterreich 

- Ernährung und Haushalt und 
Werkerziehung 

- Religionsunterricht (katholischer, 
evangelischer, islamIscher, 
buddhistischer und orthodoxer) 

- Bewegung und Sport 

- bildnerische Erziehung 

- Musikerziehung 

- Informatik 

- Slawistik (nicht besetzt) 

- ernährungswissenschaftlicher und 
haushaltsökonomischer Fachunterrichtl 

- Religionsunterricht (katholiSCher, 
evangelischer, islamIscher, 
buddhistischer und orthodoxer) 

17,29 

Tirol 

- Ernährung und Haushalt und 
Werkerziehung 

- Religionsunterricht (katholischer und 
islamischer) 

- Bewegung und Sport 

- bildnerische Erziehung 

- Musikerziehung 

- Informatik 

- ernährungswissenschaftlicher und 
haushaltsökonomischer Fachunterricht 

- Religionsunterricht (katholischer und 
islamischer) 

- Medienbetreuung und Qualitäts
sicherung sowie Schulentwicklung und 
Projektmanagement 

8,47 
1 auch fur Salz burg zuständig 
2 Anzahl der VBA mit Stand 1. April 2014, soweit nicht die Zuständigkeit der kirchlichen Behorden gegeben war und soweit 

sie dem jeweiligen landesschulrjl planstellenmäßig zugeordnet waren 

QueUen: BMBF: landesschulrat fur Oberosterreich; landesschulrat fur Tiral; Darstellung RH 

Bund 2015/13 

Obgleich es keine Vorgaben des BMBF zu den Unterrichtsgegenständen 
der Fachinspektoren gab. waren in den beiden Ländern Fachinspek
toren im Wesentlichen für dieselben Unterrichtsgegenstände installien. 
Atypisch war der Fachinspektor für Medienbetreuung und Qualitäts
sicherung sowie Schulemwicklung und Projektmanagement in Tirol. 
Dieser wickelte vorwiegend Projekte de Landcsschulrats ab, wie bei
spielsweise aus politischer Bildung, Euregio-Schulprojektc, das Projekt 
Notfallpläne an Tiroler Schulen oder ein ORF-Schulprojekt. 

40.2 (I) Der RH kritisiene. dass es keine Vorgaben des BMBF zu den Fach
gebieten der Fachinspcktorcn gab. Er empfahl dem BMBF, die Venei
lung der Fachinspektoren nach einem Benchmarksystem unter Ein
beziehung der kirchlichcn Behördcn anzustreben, um ausgewogene 
Betreuungsrelationen sicherzustellen und Ein parungspotcnziale aus
zu chöpfen. Zudem wäre n Vorgaben rur die Fachgebiete der Fachin
spektoren zu erlassen. 

(2) Der RH sah den in Tirol installienen Fachinspektor für Medienbe
treuung und Qualitätssicherung sowie SchulcntwickJung und Projekt
management kritisch. Nach Ansicht des RH entsprachen seine Tätig
keiten nicht denen eines Fachinspektors. weil sie nicht auf einen oder 
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mehrere Unterrichtsgegenstände abzielten und außerdem typischer
weise in den Aufgabenbereich der Landesschulinspektoren fielen. Der 
RH empfahl dem Landesschulrat für Tirol, Neubesetzungen von Fachin
spektoren hauptsächlich nach der pädagogischen Notwendigkeit für 
einzelne Unterrichtsgegenstände vorzunehmen. 

40.] Das BMBF leille in seiller Siellungllahme mit, dass die Ergebllisse der 

bisherigeIl pädagogisellell Beurteilungen zu eillem Aufgabenprafilfiir 

die Schulaufsichtsorgalle ulld die Zuteilung der Re/igiollsfachillspek

toreIl aktuelle Themell seieIl. Das A ufgabellprofil der LandesscllU/ill

speklOrell fiir deli mirrleren ulld höheren Schulbereich werde aktuell 

überarbeilet. 

Laut Stellungnal"ne des Landesschulrats fiir Tirol werde er der Emp

fehlulIg, Neubeselzullgell VOll Fachillspeklorell naell der pädagogischeIl 

Notwendigkeil.flir eillze/lle Ullrerrichtsgegellstände vorzulleillnen, Rech

nUllg lragell. 

40.4 Der RH mahnte gegenüber dem BMBF Vorgaben für die Fachgebiete 
der Fachinspektoren ein. Außerdem wäre nicht nur die Zuteilung der 
Religionsfachinspektoren. sondern die Veneilung sämtlicher Fachin
spektoren nach einem Benchmarksystem anzustreben. um ausgewo
gene Betreuungsrelationen sicherzustellen und Einsparungspotenziale 
auszuschöpfen. 

Betraute Schulaufsichtsbedienstete 

41.1 (I) Schulaufsichtsbedienstete wurden vom BMBF nach Beendigung 
des Bestellungsverfahrens auf Dauer ernannt.)< Sie waren Bundesbe
dienstete mit Weisungszusammenhang zum BMBF. 

Ab 2008 begann das BMBF - im Hinblick auf die absehbare Schulbe
hörden-Verwaltungsreform - neu zu bestellende Bezirksschulinspek
toren lediglich befristet zu betrauen. Die betrauten Schulaufsichtsbe
diensteten blieben Landeslehrer. Anlässlich der Betrauungen wurden 
keine formalen Dienstzuteilungen durchgeftihn. 

Mit I. Juli 201 3 übernahm das BMBF die betrauten Schul aufsichts
bediensteten in die Bundesbesoldung. Anlässlich der Übernahme for
derte das BMBF auch schriftliche Dienstzuteilungen der Länder ein. 
Diese Maßnahme führte zu Unklarheiten im Vollzug (z.B. Bezugsvor-

H mit Ausnahme der Fachins�k.toffn mit Rcslkhrvcrpnichlung 

Bund 2015/13 
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Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 
Landesschulräte 

schüsse, Kuranträge, Pensionskontos des Landes, Auszahlung der Rei
segebühren, Personalverrechnungj.35 

Mit Wirksamkeit vom I. August 201 4  wurden in Oberösterreich zwöl f 
und in Tirol acht betraute Bezirksschulinspektoren zu Pflichtschulin
spektoren ernannt. 

(2) Im Mäl4 201 3  wies der Amtsführende Präsident des Landesschu.l
rats ftlr Tirol in einem Schreiben an die Schulaufsichtsbediensteten, 
das BMBF und das Land Tirol darauf hin, dass vor allem durch die 
Praxis der Betrauung der Schulaufsicht im Pflichtschulbereich Kom
petenzprobleme entstanden. Weisungen des Landes seien direkt an 
die Schulaufsicht ergangen. Alle Schulaufsichtsorgane unterständen 
jedoch - ob betraut oder ernannt - dem LandesschuJral als Schul
behörde des Bundes. Anliegen des Landes wären daher direkt an den 
Landesschulrat zur Weiterleirung an die Schulaufsicht heranzutragen. 

41.2 Der RH erachtete die befristete Betrauung von Schulaufsichtspersonal 
im Hinblick auf die Schulbehörden-Verwaltungsreform als vorsorg
liche Maßnahme grundsätzlich für vertretbar. Die befristeten Belrau
ungen führten jedoch zu folgenden Problemlagen : 

- fehlende Budgetwahrheit, weil die betrauten Schulaufsichtsbediens
teten sowohl bei den besetzten Planstellen als auch bei den Perso
nalausgaben im jeweiligen fmanzgesetzlichen Ansatz bzw. Detail
budget fehlten (siehe TZ 44), 

- Schwier igkeiten bei der Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und 
Land, 

- Unterschiede und Un.klarheiten im Vollzug und 

- Unsicherheiten an den Schulen wegen der befristeten Betrauung der 
NachbeselZungen (die Schulinspektoren waren zuvor meist Schul
leiter). 

Wegen der aufgetretenen administrativen Erschwernisse und dem 
sich daraus ergebenden Verwaltungsmehraufwand empfahl der RH 
dem BMllF, künftig bei Betrauungen von Landeslehrern mit Schulauf
sichtsfunktionen die dienst- und besnldungsrechllichen Rahmenbe
dingungen unter Einbeziehung der Länder im Vorhinein klarzustellen. 

n Di� während der Di�nst2uldlung tinbehaltenen Prnsionsbeilräge milsMn nach Be-en

digu ng der OicnstzuteiJung vom BVA-Pensionsse-rviu an das Land rdundh::rt werden; 

die Ncbcnsebah�nwene und die Bcitragsgrundlagen mÜS$tn in der Bundesbesoldung 

ausgewenci und dem Land bckanntgt'geben werden. 
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41.3 Das BMBF teilte ill seiner StellungtlGhme mit, dass die Wirksamkeit 

der Betrauul!g einer Landeslehrkraft mit einer ScilUlaufsichtsJunktion 

zlViligelld die vorhergehel!de Dienstzuteilung ller betreffendeIl Lehrkraft 

an den Lalldesschulrat seitens des Landes voraussetze. Mit der Vor

nallllle der Dienstzuteilung unterstehe die betreffende Lehrkraft auJ

grund des Fortbestands des Status als Landeslehrkraft zlVar weiterhin 

der Weisungshierarchie durch das Land, iI! Bezug auJ die Wahmeh

mung der Tätigkeiten im Bereich der SchulauJsicht obliege aber dem 

Landesschulrat als lj'unktione/lem) Dienstgeber die Weisungsbefugnis 

in Jadl/icher Hinsicht. Nach Ansicht des BMBF sollten diese grund

sälZlichen mit einer Dien tzuteilung zu einer anderen Gebietskörper

SChaft auftretenden funktionellen Zu ammenhänge sowohl den Lan

desschulrätell als auch den Ländem geläufig seil!. 

41.4 Der RH entgegnete dem BMBF, dass eine KlarsteIlung über die dienst
und besoldungsrechtlichen Rahmenbedingungen im Vorfeld einer 
Bctrauung admin istrative Erschwernisse und sich daraus ergebenden 
Verwaltungsmehraufwand vermeiden ließe und verblieb bei seiner dies
bezüglichen Empfehlung. 

Karriereverläufe 

42.1 ( 1) Das Schulaufsichtspersonal der Landesschulräte rur Oberösterreich 
und Tirol rekrutierte sich vorwiegend aus dem Kreis der Schulleiter, 
in EinzeInilIen kamen besonders engagierte Lehrer mit Zusatzaufga
ben zum Zug. 

In Oberösterreich war - im Gegensatz zu Tirol - zumindest ein Drit
tel der vom BMBF betrauten oder ernannten Schulaufsichtsbedienste
ten vor Beginn ihrer Tätigkeit bereits als freigestellte Personalvertre
ter eingesetzt. Die freigestellten Personalvertreter erhielten aus dem 
Titel der Nicht-Schlechterstellung gemäß § 25 Bundes-Pcrsonalvertre
tungsgesetzl6 Nebengebühren tur die ihnen fiktiv im Falle der Nicht
ausübung ihrer Funktion als Personalvertreter zukommenden Mehr
dienstleistungen. Laut Erlass des BMBF aus dem Jahr 2000 war die 
Höhe dieser Nebengebühren mit der Bezugsdifferenz zwischen Leh
rer und Schulaufsichlsorgan festgelegt. Diese Regelung galt ursprüng
lich tur dienstfreigestellte Personalvertreter im Bundeslehrerbereich 
mit der Möglichkeit der analogen Anwendung rur Landeslehrer, wie 
es beispielsweise in Oberösterreich zur Zeit der Gebarungsüberprü
fung der Fall war. 

,. BGB!. Nr. IlJI1967 Ld.g.F. 

Bund 2015/ 1 3  
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Schulbehörden in Oberösterreich und Tirel: 
Landesschulräte 

Das BMBF wies gegenüber dem RH darauf hin, dass mit dieser Rege
lung eine (fIktive) Karriere mit den Besonderheiten der Personalstruk
tur im Schulbereich und unter den Rahmenbedingungen des Dienst
und Besoldungsrechts der Lehrkräfte gewahn und die Fonzahlung 
der Nebengebühren (Mehrdienstleistungsvergütungen) sicherge teilt 
werden solle. 

(2) Bedienstete der Schulaufsicht wurden in Österreich vom BMBF auf 
Dauer ernannt. Während Schulleiter und hochrangige Führungskräfte 
im Bundesdienst, wie etwa Sektionschefs auf runf Jahre befri tet (mit 
Verlängerungsmöglichkeit) bestellt wurden, war rur Schulaufsichts
organe keine gesetzliche Befristung vorgesehen. Der rur die Tätigkeit 
erforderliche zweijährige berufsbegleitende Lehrgang begann zudem 
erst nach Betrauung oder Ernennung. 

42.2 (I) Der RH vermerkte, dass als Personalvenreter gänzlich dienstfrei 
gestellte Lehrer wie Schulau� ichtsbedienstete besoldet wurden. Da 
diese Regelung aus dem Jahr 2000 stammte und der zwischenzeitlich 
eingetretenen Änderungen (z.B. sinkende Schülerzahlen) erachtete der 
RH diese Sonderregelung des BMBF als reformbedürftig. 

(2) Der RH wies kritisch darauf hin, dass rur Schulaufsichtsbedienstete 
keine Befristung vorgesehen war; allfällige Fehlbesetzungen konnten 
daher nur schwer revidien werden. Im Hinblick auf die Bedeutung der 
Schulaufsicht im Gefüge der Schulverwaltung empfahl der RH dem 
BMBF - ungeachtet der sich an den Schulen ergebenden Nachbeset
zungsunsicherheit - auf den Gesetzgeber hinzuwirken, zumindest eine 
einmalige drei- bis runGährige Befristung rur Schulaufsichtsbediens
tete vorzusehen. 

42.3 Das BMBF tdlt� ill sdll�r St�lIullgllalIm� mit, dass der allgespro

chelle Erlass für BUlldeslelIrkräft� mit Wirksamkdt ab J. Septem

ber 2006 Ilicht mehr zur Allwelldullg gelallge. NaclI Allsicht des BMBF 

sd �s zweckmäßig, di�sefür die BllIldes/ehrkräfte getroffelle Regelullg 

kü,iftig auch auf die Persollalvenreter im Bereich der Lande lell rer zu 

übenragell. 

Wdtersfohne das BMBF aus, dass eille Befristung der FUllktioll chul

aufsicht im V�rg/�ich mit d�r FunktiOIl Schulldtung rimmig �rscll�in�. 

Es wi� ab�r darauf hin, dass ill d�r allgemeillell V�rwaltullg in der 

Hierarchi� d�utlich lIöher ang�siedellf FUllktiolle/! b�fristet ausg�stal

tet seieIl. 
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42.4 Der RH entgegnete dem BMBF, dass der Erlass des BMBF nach wie vor 
im Bereich der Landeslehrer angewendet wird. Er verblieb bei seiner 
Ansicht hinsichtlich der Reformbedürftigkeit dieser Sonderregelung. 

Der RH erwiderte dem BMBF, dass der Gesetzgeber rur Schulleiter, die 
in der Hierarchie unter den Schulaufsichtsbedienstcten angesiedelt 
sind, Befristungen eingeflihrt hat. Im Sinne eines stringenten Systems 
der Schulverwaltung hielt er daher an seiner Empfehlung fest, auf den 
Gesetzgeber hinzuwirken, zumindest eine einmalige drei- bis Fünfjäh
rige Befristung für Schulaufsichtsbedienstete vorzusehen. 

43.1 ( I )  Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung waren der Landesschulratsdi
rektor und zwei von drei Abteilungsleitern der Rechtsabteilungen des 
Landesschulrats für Oberösterreich dienstzugeteihe Bedienstete des 
Landes Oberösterreich. 

Das Land Oberösterreich teilte in einem dieser Fälle einen Landesbe
diensteten befristet auf die Dauer der Leitung der Abteilung im Amt 
des Landesschulrats zu. In einem anderen Fall war die Dienstzuteilung 
auf die Dauer der Abteilungsleitung und auf die Dauer der Betrauung 
des damaligen Landesschulratsdirektors beschränkt. Mit dem Abgang 
des damaligen LandesschulratsdireklOrs beabsichtigte das Land Ober
österreich die Dienstzuteilung aufzuheben, sie blieb jedoch bis zum 
Ende der Gebarungsüberprüfung an Ort und Stelle aufrecht. 

(2) Im Amt des Landesschulrats für Tirol waren die Leitungsfunkti
onen mit Bundesbediensteten besetzt. 

41.2 ( I) Der RH stellte kritisch fest, dass im Landesschulrat für Oberöster
reich - im Gegensatz zum Landesschulrat für Tirol - Leitungsfunk
tionen mit dienstzugeteihen Landesbediensteten besetzt waren. Nach 
Ansicht des RH manifestierte sich darin der historisch bedingte starke 
Einnuss des Landes auf die Schulbehörden des Bundes in den Ländern. 
Zudem verwies der RH kritisch auf die Fortsetzung der jahrzehntelan
gen Praxis der Beschäftigung von Landesbedienstelen bei den Schul
behörden des Bundes (siehe TZ 37). 

(2) Der RH erachtete auch die auf Dauer bzw. auf unbest immte Zeit 
durchgeflihrten (z.B. auf Dauer der Abteilungsleitung) Dienstzutei
lungen per se als unzulässig. Seiner Ansicht nach dürften Landesbe
dienstete im Bundesdienst nur vorübergehend eingesetzt werden und 
müssten nach einem konkret defInierten, beschränkten Zeitraum in 
ein ßundesdienstverhähnis übernommen werden. 

Bund 20 1 5/ 1 3  
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Personalausgaben 

Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: 
Landesschulräte 

44.1 (I) Nachrolgende Tabelle enthält die ausgewiesenen Pef50nalausgaben 
rur die Ämter der Landes chulräte (einschließlich der Bczirksschulräte) 
in Oberösterreich und Tirol: 

Tabelle 15: Personalausgaben Ämter der Landesschulräte (einschließlich der 
Bezirksschulräte) in Oberösterreich und lirol 

2009 2010 2011 2012 2013 
V.rlnd.rung 

2009 bis 2013 

in 1.000 EUR in '110 

OberOst.rr.ich gtsllmt 11.352.80 11.398.21 11.201.25 11.453.33 11.702.66 3.08 

dovon 8.096.49 8.276.54 8.365.77 8.848.79 8.152.64 0.69 V.rwoltungsbtdi.nst.t. 

Tlrol g.umt 5.706.54 5.413.78 5.351.32 5.655.53 5.761.48 0.96 

dovon 3.569.81 3.793.58 3.828.60 3.961.97 3.750,7. 5.07 V.rwoltungsb.di.nst.t. 

QueUen: HlS-Teilhefte Ansatz 3060; Detailbudget regionale Schulverwaltung Untergliederung 30.01.02 (ab 2013); Darstellung RH 

Bund 2015/13 

Im überprüften Zeitraum stiegen in Oberösterreich die gesamten Per
sonalausgaben um rd. 3 <lb, in Tirol um rd. 1 <lb. Die Ausgaben für das 
Verwaltungspef50nal verzeichneten in Tirol einen stärkeren Anstieg 
als in Oberösterreich. 

Die Pef50nalausgaben enthielten jedoch aus chließlich die Ausgaben 
rur die eine Planstelle bindenden Bundesbediensteten. Für die Gesamt
daf5tellung des Pef50nalaufwands der Schulbehörden rehlten wesent
liche Posilionen. und zwar die betrauten Schulaursichtsbedicnsteten 
(Landeslehrer), die Bundesbediensteten. die anderen Planstellenbe
reichen zugeordnet waren oder keine Planstelle banden (z.B. Lehrlinge. 
Verwaltungsassistenten. rreie Dienstnehmer). die in Schulbehörden täli
gen Bediensteten anderer GebielSkörpef5chaften (z.B. Landesbediens
tete) sowie Pef5onal. das in Vereinen angestellt war, aber Leistungen 
rur die Landesschulräte erbrachte (z.B. schulpsychologischer Dienst). 

(2) Die Pef50nalausgaben für die ernannten und belrauten Schulaur
sichtsbediensleten in Oberösterreich und Tirol sind in nachfolgender 
Tabelle dargestellt: 
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Tabelle 16: Personalausgaben Schulaufsicht Oberösterreich und Tirol 

2009 2010 2011 2012 2013 

in 1.000 EUR' 

..... hn.1dI 
ernannte Schulaufsichts- 3.256,31 3.121,67 2.835,48 2.604,53 3.550,01 bedienstete2 

betraute Schulaufsichts- 722,22 900,12 1.301,54 1.540,62 838,49 bedienstete) 

Sum .... 3.971,53 4.021,79 4.137,02 4.145,15 4.311,50 

1hl 
ernannte Schulaufsichts- 2.136,74 1.620,20 1.522,71 1.693,56 2.010,74 bedienstete2 

betraute Schulaufsichts- 221,78 578,67 709,21 850,80 603,91 bedienstete' 

Summe 2.351,52 2.191,17 2.231,92 2.544,36 2.614,65 

ohne Zulagen bzw. Vergütungen der länder (siehe TZ 45) 
Ansatz 3060 bzw, Detailbudget 30.01.02: Landesschutrat für Oberästerreich; Landesschulrat für Tirol 

landesschulrat für Oberösterreich 

Veränderung 
2009 bis 2013 

in "Yo 

10,30 

10,16 

Amt der Tiraler Landesregierung (für einen Teil der Ausgaben Refundierung beim Bund noch nicht angesprochen) 

Quellen: HIS-Teilhefte Ansatz 3060; Detailbudget regionale Schulverwaltung Untergliederung 30.01.02 (ab 2013); landes-

214 

schulrat für Oberosterreich; Amt der Tiroter landesregierung; Darstellung RH 

Bei Gesamtbetrachtung der Personalausgaben für die Schulaufsichts
bediensteten stiegen diese im überprüften Zeitraum in Oberösterreich 
um rd. 10 'Ib und in Tirol um rd. I I  'Ib. 

Obwohl ab Juli 201 3 die Besoldung der betrauten Schulaufsichtsbe
diensteten vom Bund übernommen wurde und die Ausgaben dafür im 
entsprechenden Detailbudget aufschienen, fehlten jene Schulaufsichts
bediensteten, die teils mit Aufgaben der Schulaufsicht betraut waren 
und teils als Landeslehrer arbeiteten (vor allem Fachinspektoren). Die 
Besoldung erfolgte weiterhin durch das Land. Den auf die Tätigkeit 
als Schulaufsichtsorgan entfallenden Anteil des Aktivitätsaufwands 
refundiene der Bund dem Land. 

44.2 Der RH wies erneut darauf hin, dass die Schulbehörden ihre Aufgaben 
mit deutlich höherem Personaleinsatz und höheren Personalausgaben 
wahrnahmen als im Personalplan und im ftnanzgesetzlichen Ansatzl 
Delailbudget ausgewiesen war. Die Budgetwahrhcit war daher nicht 
gegeben. Die Ermittlung des tatsächlichen Gesamrumfangs der Per
sonalausgaben rur die Schulbehörden des Bundes wäre im Rahmen 
der gegenständlichen Gebarungsüberprüfung nur mit unverhältnis
mäßigem Aufwand möglich gewesen. 

Bund 2 0 1 5/ 1 3  
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Bund 2015/ 1 3  

Schulbehörden i n  Oberösterreich und Tirol: 
Landesschulräte 

Der RH verwies zudem auf die gegenüber dem Verwaltungspersonal 

erheblich höheren Steigerungen im Personalaufwand der Schulaufsicht. 

Der RH empfahl dem BMBF, im Zuge der Umsetzung der Empfehlung 
in TZ 39 Einsparungspotenziale im Bereich der Schulaufsicht auszu

schöpfen. Weiters wäre ein Gesamtüberblick über die Personalausga
ben der Landesschulräte zu schalTen und die Budgetwahrheit sicher
zustellen (siehe TZ 33, 34). 

44.3 Laut Stellungnahme des BMBF sei durch die bestehenden Infonnati

onssysteme (HV-SAP, PM-SAP) bezüglich des Bundespersona/s ein 

detaillierter Oberblick über Persona/kapazitäten und -ausgaben vor

handen. Das beziehe ich auch auf die vom RH genannten übrigen Per

sona/kategorien, wie LelJr/inge oder freie Dienstnehmer. In den übrigen 

Bereichen werde sich das BMBF fiir eine Erhähung der Transparenz 

einsetzen. 

Weiters führte das BMBF an, dass die Ergebnisse der bisherigen 

pädagogischen Beurtei/ungen zu einem A ufgabenprofi/für die Schu/

aufsichtsorgane und die Zuteilung der Religionsfachinspektoren aktu

elle Themen seien. Das Aufgabenprofi/ der Landesschulinspektorenfür 

den mirr/eren und höheren Schu/bereich werde aktuell überarbeiret. 

44.4 Der RH erwidene dem BMBF, dass neben dem Bundespersonal wesent

liche Personalkategorien nicht berücksichtigt waren, wie z.B. betraute 
Schulaufsichtsbedienstete (Landeslehrer). die in Schulbehörden tätigen 
Bediensteten anderer Gebietskörperschaften (z.B. Landesbedienstete) 
oder Personal, das in Vereinen a ngestellt war, aber Leisrungen für die 

Landesschulräte erbrachte (z.B. schulp ychologischer Dienst). Da diese 
Personal kategorien nicht von untergeordneter Bedeutung waren, hielt 
der RH seine Empfehlung bezüglich eines Gesamtüberblicks über die 
Personalausgaben der Landesschulräte und zur Sicherstellung der Bud
getwahrheit weiterhin aufrecht. 

Hinsichtlich der Stellungnahme des BMBF zu den Schulaufsichtsor
ganen verwies der RH auf seine Gegenäußerungen in TZ 39 und 40. 

45.1 ( I )  Die Länder zahlten seit Jahrzehnten an Bedienstete der Schulbehör
den des Bundes - sowohl Bundes- al auch Landesbedienstete - ver
schiedene regelmäßige Vergütungen und Zulagen auf Basis von Lan
desregierungsbeschlüssen aus. 

Im Jahr 201 3  wendete das Land Oberösterreich für deranige Zahlungen 
rd. 1 70.000 EUR, das Land Tirol rd. 58.000 EUR auf. 

215 

III-203 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original) 19 von 100

www.parlament.gv.at



Personal 

216 

R 

H 

(2J Das Land Oberösterreich gewährte im Jahr 201 3  folgende Vergü
tungen und Zulagen an Bedienstete der Schulbehörden des Bundes: 

- Verwendungsgrupoenzulage: Seit dem Jahr 1 968 erhielten Bun
desbedienstete des Landesschulrats rur Oberösterreich eine Ver
wendungsgruppenzulage, weil sie gleichartige Arbeiten wie Lan
desbedien tete zu leisten hat1en und der Bund im Gegensatz zum 
Land diese Zulagen nicht gewährte. Die Zulage war nach Ver

wendungsgruppen gestaffelt  (monatlich zwischen 43,50 EUR 
und 109 EUR). Der Kreis der Empninger der Verwendungsgrup
penzulage war durch eine Stichtagsregelung gedeckelt ;  mit Stand 

1 .  März 2014 erhielten insgesamt 44 Bundesbedienstete des Lan
desschulrats diese Zulage. Im Jahr 201 3  betrug die Höhe der 
an Bundesbedienstete des Landesschulrats rur Oberösterreich 
gewährten Verwendungsgruppenzulagen insgesamt rd. 36.000 EUR. 
Diese Verwendungsgruppenzulage erhielten auch vier zuvor beim 

Landesschulrat rur Oberösterreich beschäftigte Bundesbedienstete, 
die seil 2005 der BHAG dienstzugeteilt waren. 

- Zulage rur Leiter der schulpsychologischen Beratungsstellen: Das 
Land Oberösterreich gewährte auch den Leitern der schulpsycholo
gischen Beratungsstellen eine Zulage in Höhe von 109 EUR monat
lich ( insgesamt rd. 7.848 EUR). 

- Repräsentationsabgeltungen: Das Land Oberösterreich zahlte seit 
1 963 Aufwandsentschädigungen rur Schulaufsichtsbedienstete, 
die mit Pnichtschulangelegenheiten befasst waren. Ab 1 994 wur

den die e Zahlungen als Repräsentationsabgeltungen an Landes-, 
Bezirks- und Berufsschulinspektoren sowie an FachinspektorenJ7 
rur Aufwendungen gewährt, die in Wahrnehmung von Landesin
teressen entstehen. Die lelzten Regierungsbeschlüsse hinsichtlich 

Empfangerkreis und Höhe stammten aus den Jahren 1988 und 1 993. 

Die Anträge rur die Zuerkennung mit Angabe der Bankverbin

dung wurden vom Landes chulrat selbst an da Land Oberöster
reich gerichtet. Die Höhe der jährlich valorisierten, monatlichen 
Repräsentationsabgeltungen (Auszahlung 1 2-mal jährlich) lag im 
Jahr 201 3  - abhängig von der Funktion des Empfangers - zwi
schen 1 5 1 , 10 EUR und 299,50 EUR. Im Jahr 201 3  gelangten in 
Summe rd. 1 1 9.074 EUR aus diesem Titel zur Auszahlung. Insge
samt erhielten zum Stand I .  März 201 4  37 Bedienstete (sowohl 
Bundes- als auch Landesbedienstete) diese Repräsentationsabgel
tung. 

17 auch an FachinspeKloren ftlr Religion 

Bund 2015/13 

III-203 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)20 von 100

www.parlament.gv.at



R 

H 
Personal 

Bund 2015/ 1 3  

Schulbehörden i n  Oberösterreich und lirol: 
Landesschulräte 

Im Falle der vorübergehenden Bctrauung eines Bezirksschulinspek
tors mit den Agenden eines zweiten Bezirks (z.B. bei Krankheit, 
Pensionierung) gewähne das Land Oberösterreich die Repräsen
tationsabgeltung in doppelter Höhe (rd. 600 EUR monatlich). Eine 
entsprechende Regelung in den vorgelegten Regierungsbeschlüs

sen fehltc. 

Das Land Oberösterrcich verlangtc für die ausgezahlten Repräsen
tationsabgeltungen keine Verwendungsnachweise. Ihre Gewährung 

war nicht befristet; eine einschränkende Bedingung, wie z.B. gegen 
jederzeitigen Widerruf, war im Regierungsbeschluss nicht enthal
ten.J8 

Auf welcher rechtlichen Grundlage die Regierungsbeschlüsse beruh
ten, ließ sich im Land Oberösterrcich nicht mehr nachvollziehen. Das 

Land Oberösterreich teilte dem RH im Zuge der Gebarungsüberprü
fung mit, dass es prüfe, ob diese Zulagen und Abgeltungen aus heu
tiger Sicht noch gerechtfenigt seicn. 

(3) Das Land Tirol gewähne an Bezirksschul- und einzelne Fachin
spektorenJ9 eine monatliche Dienstzulage in Höhe von 302,45 EUR 
für die Mitwirkung bei der Bearbeitung von Dienstrechtsangelegen

heiten der Lehrer an Pflichtschulen und von Angelegenhciten der äuße
ren Organisation dieser Schulen. Die Landesschulinspcktorcn für den 
Pflichtschulbereich erhielten vom Land Tirol eine Zuwendung von 

rd. 477,80 EUR monatl ich. Die Beträge wurden jährlich valorisien. Im 
Jahr 201 3  betrug die Höhe dieser Zulagen insgesamt rd. 52.4 1 8  EUR. 

Das Land Tirol überwies jeden März - zusätzlich zur monatlichen 
Dienstzulage - einen Pauschalbetrag in Höhe von 1 45,35 EUR als 
Reisekostenabgeltung (insgesamt rd. 1 .841  EUR 201 3). Im März 201 4  
erhielten acht Bezirksschulinspektoren, eine Fachinspektorin und drei 
Landesschulinspektoren für den Pflichtschulbereich die e Reisekosten

abgeltung, obwohl ohnedies der Dienstgeber die vorgesehenen Reise
gebühren gewähne. 

Die Auszahlung der den Bezirksschulinspektoren gewähnen Abgel
tungen beruhte auf Regierungsbeschlüssen des Landes Tirol aus 1 965 
und 1 975. Im Jahr 1 997 wurde mit Beschluss der Tiroler Landesregie
rung eine Zuwendung aus Landesminein an die Landesschulinspek
toren flir die PflichlSchulen vor allem deswegen eingeflihn, weil Tirol 

JI lc:diglich dir:' Zuerkennung der Rr:'prist:nt3lionsabgcl!ung für den LandrsschuJratsdi
�k.tor war auf die Dauer st:intr Funklion �hräni.1. 

" Fachlns�ktor für Musik. Fachins�klor rur Wt'rkcrzichung !('Ig('ntr RcgicrungsM
schluss aus 20011. keine Abgcltung filr Fachins�kto�n rur ReligIOn 
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neben Kärnten das einzige Land war, in dem die Landesschulinspek
toren keine Zuwendung aus Landesmitteln erhielten. 

Aur welcher rechtlichen Grundlage die Regierungsbeschlüsse beruh
ten, ließ sich im Land Tirol nicht mehr nachvollziehen. Gegenüber dem 

RH hielt das Amt der Tiroler Landesregierung die Zahlungen insorern 
für gerechtrenigt, als die BezirksschulinspeklOren an schulorganisa
torischen Fragen (z.B. Mitwirkung Disziplinar- und Au wahlkommis
sionJ beteiligt seien und die Diensthoheit über die Landeslehrer nicht 
übenragen sei. 

(4J Die Stadt lnnsbruck trug den Aufwand für die Bezirksverwaltungsbe

härde aus eigenen Mitteln. Hinsichtlich der Zulage an den Bezirksschul

inspektor hatte sie eine analoge Regelung zum Land Tirol geschaffen. 

Der Landesschulrat für Tirol zahlte bis 201 1 die Dienstzulage des Lan
des Tirol für den Bezirksschulinspektor für Innsbruck aus und ließ sie 

sich halbjährlich von der Stadt lnnsbruck refundieren. Ab 201 1  zahlte 
das Land Tirol die Dienstzulage gegen Refundierung durch die Stadt 

Inn bruck aus. Mit Übernahme der betrauten Bezirksschulinspektoren 
in die Bundesbesoldung am I .  Juli 201 3  _übernahm- der Landesschul
rat für Tirol, also der Bund, wieder die Auszahlung der Dienstzulage 
gegen Refundierung durch die Stadt Innsbruck. Die laurenden Rerun
dierungsersuchen samt Aufstellungen waren mit entsprechendem Ver
waltungsaufwand verbunden. 

(5J Das Land Oberästerreich gewähne dem Landesschulrat einen 
Zuschuss nir den jährlichen Betriebsausflug der Bediensteten 
(201 J 6.692 EURJ. Das Land Tirol sleuene insgesamt 4.000 EUR pau
schal bei. 

45.2 Der RH wies in der Vergangenheit bereits wiederholt auf die Bedenk

lichkeit dieser Zahlungen aurgrund der fehlenden rechtlichen Grund
lage hin. Sie stellten nicht nur einen Eingrirr in die Diensthoheit des 
Bundes (bei BundesbedienstetenJ dar, sondern waren auch aus win

chaftlichen Grunden abzulehnen.40 

40 B��it5 1950 k..riti1icrt� dt"r RH ein!:n ZU$('"huss des Landes Obeorfistt"fTt'ich zu RdSC'pau

schalit"n des Bundes als doppelte Vergütung der Auslagen rur Rrist"lärigkciten. 1960 

bestätigte das Finanzministcrium, dass eine Zuerkennung von Vcrgatungen welcher 

Art auch immt"r an Bundes�ien.slt"te durch eine andere GebielSkörptrschafl unluläs

sig Ri. In den 5('it 1910 getroffenen Empfehlungen ( 1970, 1971.  1980 und 1989) 5tdilt' 
der RH f('St. dass gemäß An. 10 Ab!. I Z 16 B-VG das Di('n�ioIrccht der Bundesbcdicns

(rU"n, wozu auch das Besoldung5l'f'('ht zählI, in G�elzgebung und Vollziehung Bun

dl:SS3che ist und die Vergütung daher ausschlitßlich nach den besoldungsrtthtliehtn 

Vorschriften des Bundes zu erfolgen hallt. Eine zusätt!ichc Vergütung der Länder sei 

unzulässig und dahcr abzustellen. 

Bund 20 15/ 1 3  
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Schulbehörden i n  Oberösterreich und Tirol: 
Landesschulräte 

Der RH hielt neuerlich fest. dass mit der Besoldung des Bundes fUr die 

Verwaltungs- und Schulaufsichtsbediensteten sämtliche im Dienstver
hältnis erbrachten Leistungen abgegolten waren. Das Gehaltsgesetz 

sah zudem ausdrücklich fUr betraute und ernannte Schulaufsichts
organe vor. dass mit dem Fixgehalt und der zusätzlichen Vergütung 
(Dienstzulage und Vergütung) alle Mehrleisrungen in zeitlicher und 

mengenmäßiger Hinsicht abgegolten waren. Eine allenfalls gesetz
lich vorgesehene Mitwirkung der Bundesbehörde bei Lande a ngele
genheiten4\ war zudem in der bereits durch den Bund abgegoltenen 
Dienstzeit zu erledigen. 

Überdies sah der RH die in Oberösterreich und Tirol praktiziene Gewäh
rung zusätzlicher Vergütungen insofern kritisch, als 

- die vom Land Oberösterreich intendiene besoldungsmäßige Gleich
stellung von Bundes- und Landesbediensteten auf der rechtlich 
nicht einwandfreien Beschäftigung von Landesbediensteten in einer 

Bundesbehörde beruhte, und daher ursächlich fUr die unterschied
liche Entlohnung bei gleichen Aufgaben war (siehe TZ 37);  

- die Zuerkennung der Verwendungsgruppenzulage sogar über den 
Landesschulrat fUr Oberösterreich hinausging, weil sie auch rur 

Bedienstete galt. die seit 2005 der BHAG zugewiesen waren; 

- dass das Land Oberösterreich die Repräsentation abgeltungen nicht 
nur ohne Ausgabennachweis gewähne. sondern im Vertretungsfall 
auch noch verdoppelte; 

- die besoldungsrechtlichen Zuständigkeiten zwischen den Gebiets
körperschaften wegen des mehrmaligen Wechsels der Auszahlung 
und Refundierung fremder Zulagen weiter verkompliziert wurden, 
wie dies bei der Stadt Innsbruck der Fall war; 

- Zahlungen an Schulaufsichtsbedicnstctc dcs Bundes fUr Aufwen
dungen, die in Wahrnehmung von Landesinteressen im schulischen 
Bereich entstehen. aufgrund ihres Belohnungscharakters zu Loya
lilätskonfliklen fUhren konnten. 

Der RH stellte kritisch zum wiederholten Male den historisch bedingten. 
starken Einfluss der Länder auf die Schulbehörden des Bundes fest. 
Der RH empfahl den Ländern Obcröstcrreich und Tirol. von den dar
gestellten zusätzlichen Geldzahlungen an (Bundes-)Bedienstelc. die 
bei den Schulbehörden des Bundes tätig sind, aus rechtlichen. wirt-

oll An. 14 Abs. 4 hl a B-VG und Tiroltr Landrsh."hrtr-Ditnsthohritsgrs('tz 1969 

219 

III-203 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original) 23 von 100

www.parlament.gv.at



Personal 

220 

R 
-

H 

schaftlichen und EffIzienzgründen ehestmöglich abzusehen und die 
Zahlungen einzustellen.42 

Der RH kritisierte, dass das BMBF über Jahrzehnte hinweg die zusätz
lichen Zahlungen der länder an Bedienstete seiner Schulbehörden dul

dete. Der RH empfahl dem BMBF. die Annahme derartiger Zahlungen 
künftig zu unterbinden. 

45.3 Das BMBF fiihrte in seiller Stellullgllal,me aus, da s es den Bundesbe

diensteren in den Landesschulrären die Anllahme VOll ZahlungeIl der 

Länder zu untersageIl beabsichrige ulld die Lällder über dieseIl Schrill 

illJonllieren werde. 

Laur Srellungnahme des Landes Oberästerreich seieIl diese Zalllungen 

e"rsprechend der EmpJehlullg des RH vorersr bis zur Herbeifiihrung 

einer abgabenrechrliclren Klärung ausgesetzt worden. 

Das Land Tirol rei/re in seiner Srellungnahme mir, dass es die berreffenden 

Geldleisrungen mir AblauJ des 31.  Dezember 2014 eingesrellt habe. 

45.4 Der RH mahnte gegenüber dem land Oberösterreich die tatsächliche Ein
stellung der zusätzlichen Geldzah.lungen an (Bundes-)Bedienstete ein. 

46.1 ( 1 )  Das land Oberösterreich legte in einem landesregierungsbeschluss 
aus 1 988 über die Geldleistungen an Bedienstete des landesschulrats 
fest. dass die Empfanger selbst für die abgaben rechtliche Behandlung 
Sorge zu tragen haben. Die Verwendungsgruppenzulage an Bundes
bedienstete im landesschulrat für Oberösterreich, die Zulage für die 
leiter der schulpsychologischen Beratungsstellen (Bundesbedienstete) 
und den größten Teil der Repräscntationsabgelrungen zahlte das land 

Oberösterreich bruno für netto aus; auf Wunsch der Empfanger wur
den lohnzettel ausgestellt.4J 

Für die 37 Bezieher der Repräsentationsabgeltungen legte das land 
Oberösterreich dem RH rur das Jahr 201 3  sechs Bestätigungen für das 

42 Oc-r RH verwits auf dlC' inhaltlich gkichc-n Empfthlungc:n hinsichtlich zusätzlichl"T 

Zahlungen an lchft'r land- und forsrwiruc:haftlichC'r Schulen in den Undern Obcr

östeITtich und Tirol in sc:inem Bericht _Land- und forstwirnchafilichts Schulwrsen", 
Rrih< Bund 201 1 /9. TZ ' 7. 

4) 0\(' zusländige- Abteilung bc:im Amt dcr Obc'rösteITeichisC'hen landrs�gitrung sl('lItr 

für das Jahr 201 J an 45 de-r insgesamt 50 Ve-TWe-ndungsgrupp«:'nzuJag('n('mpf'änger eine 

B�tätigung für das Finanzamt au.s und wies daraur hin. dass dir Empfänger selbst für 
die abgabc:nrc:chlliche Behandlung zu sorgen häuen_ 

Bund 2 0 1 5/ 1 3  
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Schulbehörden in  Oberösterreich und Tirol: 
Landesschulräte 

Finanzamt und eine Liste von J 7 Empfangern vor, die in einzelnen 

Monaten über die Personalverrechnung die Zahlung erhielten.44 

Das Land Oberösterreich teilte dem RH im Zuge der Gebarungsüber

prüfung mit, einen gesetzeskonforrnen Zustand hinsichtlich der sozi
alversicherungs- und steuerrechtlichen Behandlung dieser Zahlungen 
herstellen zu wollen. Erste Gespräche und Verhandlungen in diesem 
Zusammenhang seien bereits eingeleitet worden. 

(2) Das Land Tirol rechnete sämtliche Dienstzulagen und Reisepau
schalien über die Lohnverrechnung ab und stellte Lohnzettel aus. Die 

Abrechnung erfolgte jedoch nicht mit den laufenden Bezügen. son

dern in gesondener Abrechnung (sogenannter _2. Rang"). In den Jah
ren 201 3  und 2014 erhielt ein Teil der Empfanger die Entgelte abzüg
lieh der Sozialversicherung und der Lohnsteuer, der a ndere Teil erhielt 

Dienstzulage und Reisekostenpauschale brutto für netto - auch bei 
Beträgen über der Geringmgigkeitsgrenze - ausgezahlt. 

46.2 Der RH kritisiene die uneinheitliche Abrechnung der Geldleistungen 
der Länder Oberösterreich und Tirol. die auf eine nicht ordnungsge
mäße abgabenrechtliche Behandlung hinwies. Der RH empfahl den 
Ländern Oberösterreich und Tirol, die Auszahlung der Geldleistungen 
ehestmöglich von den zuständigen Behörden abgabenrechtlich prü
fen zu lassen und nachträglich zu berichtigen. 

46.3 Das Land Ob�rösterreich leilte in seiner Slellungnairme mil, dass es 

den Landessdrulralfiir Oberöslerreich ersuchl habe, die lohnsteuerliche 

und sozia/ver icherungsrechlliche Behandlung dieser Geldleistungen 

mil I. Jänn�r 201 5 bei der Lohnverrechnung durch den Bund sicherzu

sIelIen. Seiner Ansichl nach sei ersl durch das 2. Abgabenänderungs

ge elz 2014 mit Wirkung vom I .  Jänner 201 5  die Lolllrsteu�rpjlichl 

klargesl�lIl. En/geg�n der Empfehlung des RH seh� es keine Vermrlas

sung, eine abgabenrechllidre Prüfung zu iniliieren, zumal das Land 

Oberöslerreich ohnedies alle sechs Jahre der GPLA-Prüfung (Gemein

same Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben) unterliege. 

Laul Slellungnahme des Landes Tirol werde e die Empfehlung zur 

korreklen abgaben rechtlichen Behandlung der zusälzlichen Geldleis

tungen prüfe,l. 

46.4 Der RH crwidcne dem Land Oberösterreich. dass er seine Rechtsan
sicht bezüglich der LohnsteuerpOicht der Geldleistungen mit I .  Jänner 

201 5  nicht teilt. Seiner Auffassung nach unterlagen die Geldleistungen 

« KonkrtlC' achw('i� über dit richligt abgalx:nrtthtlicht Behandlung dC'T Zahlungtn 
drs LandtS Olx:rösltrrt:ich wurdtn dtm RH nicht vorgtlrgt. 
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- auch vor dem I .  Jänner 201 5 - als Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit der Lohnsteuerpnicht und, sofern sie die Geringfügigkeitsgrenze 

überschritten, der Sozialversicherungspfl icht als laufender Bezug. 

Der RH entgegnete daher den Ländern Oberösterreich und Tirol, dass 
auch für eine korrekte abgaben rechtliche Behandlung bereits ausbe
zahlter Geldleistungen zu sorgen war. Er verblieb daher bei seiner 

Empfehlung, die Auszahlung der Geldleistungen ehestmöglich von den 
zuständigen Behörden abgabenrechtlich prüfen zu lassen und nach
träglich zu berichtigen. 

47.1 ( I )  Das Oö. Schulaufsichtsausführungsgesetz sah 1 963 vor, dass dem 
Vorsitzenden des Bezirksschulrats eine von der Landesregierung fest
zusetzende Funktionsgebühr zustand. Mit Beschluss der Landesregie

rung vom 2 J .  Dezember 1 970 wurde diese Funktionsgebühr in eine lau
fende per Bescheid zuerkannte Personalzulage umgewandelt, die auf die 

Dauer der Ausübung der Funktion als Vorsitzender des Bezirksschul
rals beschränkt war. Im Jahr 1 980 beschloss die Landesregierung die 
Umwandlung in eine ruhegenussfahige Verwendungszulage, Damals 

stand das (OÖ.) Landesgehaltsgesetz, LGBI. Nr. 8/ I 956 i.d.g.F., in Gel
tung. Dieses wurde mit Wirkung vom J .  Juli 2001 vom Oö. Gehalts
gesetz 2001 ,  LGBI. Nr. 28/200 1 ,  abgelöst, das das Gehaltssystem neu 
regelte. Für bereits im Dienst befIndliche Mitarbeiter war eine Opti
onsmöglichkeit vorgesehen. 

Von den 1 5  Bezirkshauptleuten Oberösterreichs erhielten im Mai 201 4  
sieben eine monatl iche Verwendungszulage zwischen rd. 2.300 EUR 

und rd. 2.400 EUR (bis ZU rd. 39 % des Grundgehalts) sowie eine Leis

tungszulage. Acht Bezirkshauplleute erhielten stall der Verwendungs
zulage und Leislungszulage eine monatliche Überstundenvergülung 
zwischen rd. 1 .000 EUR und rd. 1 .500 EUR. Ihr Grundgehalt War aber 
im Vergleich höher. 

(2) Das Land Tirol teilte mit, dass für die Funktion des Vorsitzenden 
des Bezirksschulrats keine gesonderte Vergütung vorgesehen war. Im 

Vergleich zu Oberösterreich waren die Bezüge der Tiroler Bezirkshaupt
leute bei vergleichbarem Alter und Eintrinsdatum geringer. 

47.2 Der RH stellte kritisch fest, dass die ursprünglich auf die Dauer der 
Funktion als Vorsitzender des Bezirksschulrats bezogene Funktions
gebühr bzw. Personalzulage in  eine Verwendungszulage umgewandelt 
wurde. Dies sowie die Neuregelung der Bezüge der Bezirkshauptleute 
in Oberösterreich bewirkten, dass die mit der Auflösung der Bezirks

schulräte einhergehende Verminderung der Aufgaben der Bezirkshaupt-
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leute bezugsmäßig nicht automatisch ihren Niederschlag fand. Der RH 

empfahl dem land Oberösterreich, grundsätzlich das Aufgabenbild sei
ner Bediensteten so zu defInieren. dass eine sachgerechte Besoldung 
sichergestellt ist. 

47.3 Nach Allsicht des Landes Oberösterreich seien seillI' Gehaltssysteme 

grulldsätzlich sehr wohl verwendungsoriellliert. Richtig sei, dass 1 6  % 

bis 20 % der Verwendungszulage fiir die Tätigkeit als Vorsitzender des 

Bezirksschulrars in der Besoldung alt Jestgelegt worden waren. Die 

Mehrheit der Bezirkshauptleute Jalle jedoch unter die Besoldung neu, 

bei der keine Verwendungszulage mehr vorgesehen sei. In einer dem 

RH übermittelten Auswertung zeige sich zudem, dass die Bezirkshaupt

leute weit mehr zeitliche Mehrlei tungell erbringell. als mit ihrer Ver

wendungszulage oder Überstundenpauschale abgegolten werden. Durch 

diese Übererfiillung der Überstundenpauschale sowie aus Gleichbehand

IU/lgsgTÜnden mit Personen der Besoldung neu bestünden keine dienst

rechtlichen Möglichkeiten, diese zu kürzen. 

47.4 Der RH hielt gegenüber dem land Oberösterreich die Feststellung auf

recht, dass die mit der Aunösung der Bezirksschulräte einhergehende 
Verminderung der Aufgaben der Bezirkshauptleute bezugsmäßig kei
nen Niederschlag fand. 

Bewirtschaftung der Planstellen 

48.1 ( I )  Beim landesschulrat für Oberösterreich waren einzelne Verwal
tungsbedienstete gleichzeitig auf bis zu drei verschiedenen Planstellen. 
in verschiedenen Abteilungen, in unterschiedlichem Beschäftigungs
ausmaß und auch mit unterschiedlicher Befristung tätig. In einzelnen 
Fällen wurden Bedienstete nicht nur mehrmal ig, sondern auch über 

fünf Jahre hinaus befristet beschäftigt. Das Venragsbedienstetenge
setz sah unabhängig von der Anzahl der Befristungen eine maximal 
füntjährige Befristung des Dienstverhältnisses vor.4S 

Ganze freiwerdende Planstellen wurden oftmals geteilt. Für eine Reihe 
von Stellenbesetzungen suchte der landesschulrat für Oberösterreich 

erst nachträglich beim BMBF um Zustimmung an. Für die genehmi
gende Abteilung im BMBF stellte die Planstellenbewirtschaftung des 
landes chulrats für Oberösterreich einen erheblichen Mehraufwand dar. 

4\ § 4a V8G: Übtrsttigt die gtSamtt Dienstul1 du mit einem Vtnr.ilgslxdltnSltltn zu Ver

lrt"tungs.zwtckeß aufeinanderfolgend emge-gangeßen btfnSltu:n Dltnstvuhälrnis fünf 

Jahrt. gilt das zuletzt dngtgangcnc DIenstverhältniS ab dl�m Zeitpunkt als unbtfris
(ttts Dienstverhältnis. 
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Der Landesschulrat rur Oberösterreich stellte dazu fest, dass der Steilen
plan zujedem Zeitpunkt eingehalten wurde. Ersatzkräfte müsstenjedoch 

nach runf Jahren ausscheiden, sofern sie nicht aufeine freie unbefristete 

Planstelle übernommen werden könnten. Die Übernahme der Ersatzkraft 
nach runf Jahren in ein unbefristetes Dienstverhältnis liege im dienst
lichen und privaten Interesse. Mit befTisteten Aufstockungen bei unbe
fTisteten Dienstverhältnissen würde eine _Schonung" der vorhandenen 
Ressourcen erreicht.46 Die Überschreitung der FüntjahresfTist bei Ersatz
arbeitskräften basiere zudem auf einer früheren Gesetzesinterpretarion 
des BKA,41 die dann später saniert werden mus le. 

(2) Im Amt des Landesschulrats rur Tirol entsprach im Wesentlichen 
eine Planstelle einem vollbeschäftigten Bediensteten, abteilungsüber
greifende mehrfache Planstellenteilungen kamen nicht vor. 

(3) Der Landesschulrat rur Oberösterreich hatte im überprüften Zeit
raum die vom Behinderteneinstellungsgesetz geforderte Anzahl an 

Planstellen mit behinderten Bediensteten besetzt. Der Landesschulrat 
rur Tirol hielt die diesbezüglichen Vorgaben nicht ein. 

48.2 ( I )  Der RH wies k.ritisch darauf hin, dass die vom Landesschulrat 
rur Oberösterreich praktizierte Aufteilung der Planstellen auf mehrere 
Bedienstete auch eine Aufsplitterung der Zuständigkeiten bedeutete 

und den Workflow verkompl izierte. In diesem Zusammenhang verwies 
der RH auch auf die Vielzahl der organisatorischen Einheiten im Amt 
des Landesschulrats rur Oberösterreich (siehe TZ 1 7). 

Im BMBF führte die Planstellenbewinschaftung des Landesschulrats rur 
Oberösterreich zu erhebl ichem Mehraufwand. Planstellen, die geteilt 
und teilweise besetzt waren, konnten auch nicht eingezogen werden. 

Der RH empfahl dem Landesschulrat rur Oberösterreich, Planstellen
teilungen nur im unbedingt erforderlichen Au maß vorzunehmen. 

46 loS. ein Bediensteter rt'duzien Rin Brschäftigungsausmaß auf �timmte Zeit. ein 

andertr nicht vollbochliftigter �iens(tter mit deßtI�n Aufga�nstellung emöht 

befriSlC�t das Bcschäftigung5<lusmaß. Bei diö(r Maßnahmt" fällt das Erfordernis d(r 

Einschulung rinrs n("uen Mitarbeiters weg und don. wO durch di� befri5tett" Auf

stockung C'ine LOcke geschlossen werden kann. die anderwärtig 1.8. Aufnahme riner 

neuen Kraft rur eine Tätigkeil mh einem Bt"SChäftigungsausmaß von 25 � nichl sinn

voll bedrrkt werden könnte. Weiten: werden auch noch befrislNe Aufslockungen don 

gewähn. wo unbefristete (cilbcs<:häftigle Broienstc:te tin höheres BochäftigungS<lus

maß anslrcben. dieses aber aufgrund einer rehlenden rreien unbefristeten Planstelle 

nicht dauernd erhöht werdtn kann. 

<47 Die nochmalige Befristung einer ErsatlarbeilSkraft mil Nachtrag zum Dienstvtnrag 

würde nicht auf die S-Jahrnfrist zählen. 
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(2) Der RH empfahl dem Landesschulrat ftir Tirol. die Bestimmungen 
des Behinderteneinstellungsgesetzes einzuhalten und entsprechende 

Per.;onalbesetzungen vorzunehmen. 

48.3 Laut Srellullgllalrme des Landesschulrarsfür Oberösrerreich seien ullbe

fristete Plansrellen geteilt worden, um besrens eingeschulte Ersarzkräjle, 

die härren ausscheiden müssen, weirerhin in einem Diensrverhällllis 

halten zu kÖlllren. Weiters enrspreclre die Fest teilung, dass der Lan

desschulrar für Oberösterreich bei einer Reihe von Stellenbesetzungen 

erst nachträglich die Zustimmung beim BMBF eingeho/r habe, lIiclre 

den Tatsachen. Es handle sich hierbei um eine maniJesrierte Meinullg 

des BMBF. Die praktizierte PlanstellenbeU/inschajlung füllTe im Lan

desschulrar für Oberästerreich zu keinem Mehraufwand. Bereirs im 

Jahr J 998 habe er die Zuweisung eines Planstellenpools angeregr 

bzU/. gefordert. Diese Vorgangsweise bedinge eine sozialere, effizientere, 

raschere, bedarjsorientiertere und giJnstigere Bewirrsclrajlung. 

Der Landessclrulrat für Tirol fülrrte dazu in einer Stellungnahme aus, 

dass rrotz Bemühens die Einhaltung der Besrimmungen des Behinder

teneillSrellungsgesetzes mangels Bewerber nichr immer möglich sei. 

Er werde in Zukunft aufgrund der Empfehlung des RH in noch ver

srärkterem A usmaß Personen ansprechen, die dem Behinderteneinsrel

lung gesetz unterliegen. 

48.4 Der RH erwiderte dem Landesschulrat ftir Oberösterreich. dass seine 
Kritik vorrangig nicht auf einen allfälligen Mehraufwand in der Per

sonaladministration - der seiner Ansicht nach zweifelsohne gegeben 

war - sondern auf den Arbeitsablauf im Landesschulrat abzielte. Die 
Aufteilung der Planstellen auf mehrere Bedienstete bedeutete eine Auf
splittenrng der Zuständigkeiten. verkomplizierte den Workflow und 

behinderte damit eine elTrziente Leistungserbringung. Die Feststellung, 
dass die Planstellenbewinschaftung des Landesschulrats ftir Oberöster
reich zu einem Mehraufwand im BMBF ftihrte. leitete der RH aus dem 
direkten Vergleich der beiden überprüften Landes chulräte in der ftir 
die Per.;onalbewirtschaftung der Landesschulräte zuständigen Abtei
lung des BMBF ab. Das BMBF hatte in unmittelbarer Zuständigkeit 
gemäß Bundesministeriengesetz jede Personalmaßnahme des Landes

schulrats vorweg schriftlich zu genehmigen. In einigen dokumentierten 
Fällen erfolgte die schriftliche Genehmigung des BMBF zum Wechsel 
des Arbeitsplatzes oder zur Aufnahme auf eine Planstelle erst nach 
Durchftihnrng der Maßnahme. Der RH hielt seine Empfehlung gegen
über dem Landesschulrat ftir Oberösterreich aufrecht, Planstellentei
lungen nur im unbedingt erforderl ichen Ausmaß vorzunehmen. 
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49.1 ( I )  Bei den Arbeitszeitregelungen und der Form der Arbeitszeiterfas

sung gab es Unterschiede zwischen den Schulbehörden des Bundes. 
In Oberösterreich harten acht Bezirksschulräte dieselben Arbeitszeit

regelungen und dieselbe Zeiterfassung wie diejeweilige Bezirkshaupt
mannschaft. Fünf Bezirksschulräte hallen eigene Dienstzeitregelungen 
und keine Zeiterfassung. Vom Zeiterfassungsprogramm des Landes
schulrats für Oberösterreich mit einheitlichen Arbeilszeit regelungen 

waren nur Bedienstete des Amts des Landesschulrats, die schulp y

chologischen Beratungs- und AußensteIlen sowie fünf Bezirksschul

räte umfasst. 

Vom Zeiterfassungssystem des Landesschulrats für Tirol mit einheit
lichen Arbeitszeitregelungen waren die Bediensteten des Amts des Lan

desschulrats, die schul psychologischen Beratungs- und AußensteIlen 
und die Bezirksschulinspektoren umfasst. Bei den Landesbediensteten 

der Bezirksschulräte Tirols kamen die Arbeitszeitregelungen des Lan
des zur Anwendung. Laut Angaben des Landesschulrats für Tirol soll 
ab J .  Oktober 201 4  ein neuer einheitlicher Zeiterlass für den Landes
schulrat und alle AußensteIlen gelten. 

(2) Die Bediensteten im Amt des Landesschulrats unterlagen den 
Urlaubsregclungen des Bundes mit einem jährlichen Urlaubsanspruch 
von fünf bzw. sechs Wochen. Lehrer, die in Form von Einrechnungen 

im Landesschulrat mitarbeiteten sowie Fachinspektoren für Religion 
hallen hingegen dieselbe Ferienregelung wie unterrichtende Lehrer. 

Die Überprüfung der Urlaubsgenehmigungen des Personals der Schul
behörden ergab folgende Mängel: 

- Der Landesschulrat für Oberösterreich genehmigte minütliche Urlaube 
der Bediensteten, einzelne Urlaubsvereinbarungen betrugen weniger 
als eine Stunde. 

- Im Jahr 201 3  waren von den 1 3  betrauten Bezirksschulinspektoren 
in Oberösterreich nur für drei Personen Urlaubsgenehmigungen 
vorhanden; bei den 1 7  überprüften Verwaltungsbediensteten der 
Bezirksschulräte waren für drei Personen Urlaubsgenehmigungen 
nachvollziehbar. 

- Da das Verwaltungspersonal in den Bezirksschulräten Tirols aus
schließlich Landesbedienstete umfasste, oblagen die Urlaubsver
einbarungen mit den Verwaltungsbediensteten dem Land Tirol, der 

Landesschulrat harte keinen Einblick. 

Bund 20 1 5/ 1 3  

III-203 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)30 von 100

www.parlament.gv.at



R 

H 
Persona l 

Bund 2015/13 

Schulbehörden in  Oberösterreich und Tirol: 
Landesschulräte 

49.2 Der RH verwies kritisch auf die vorgefundenen uneinheitlichen Urlaubs
und Arbeitszeitregelungen sowie die eingeschränkten Steuerungsmög

lichkeiten der Landesschulräte bei den Schulbehörden des Bundes. 
Weiters wies er darauf hin, dass eine Zerstückelung des Urlaubs grund
sätzlich dem Erholungszweck widerspricht. 

Der RH empfahl den Landesschulräten rur Oberösterreich und Tiral aus 
Anlass der Schulbehörden-Verwaltungsreform zu prüfen. inwieweit 

eine Angleichung der Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen des Lan
desschulrats und der AußensteIlen möglich ist und dadurch die Steu

erung der Personalressourcen verbessen werden kann. 

49.3 Lnut Stellungnahme des Lnndesschulra/s Jür Oberösterreich befinde 

sich die Impiemelllierung der noch nicht einbezogenen A uBenstellen 

in das lei/erfassungs ystem des Landesschulrats im Projekts/adium, 

wobei die Finanzierung noch abgesichen werden müsse. 

Der Lnndesschulra/Jür Tirol reilte in seiner Stellungnahme mit, dassJür 

alle seine Mitarbeiter - unabhängig davon, ob sie in der lentrale oder 

in den AuBenstellen arbeiten - dieselben A rbeitszeit- und Urlaubsrege

lungen gelten würden. Die administrative Erfassung sowie die Geneh

migung der A rbeit zeiten und Urlaub anträge erfolge in lukunft über 

einen einheitlichen EDV-gesrü/zteP' Workjlow. 

49.4 Der RH präzisiene gegenüber dem Landesschulrat rur Tiral. dass seine 
Kritik vor allem auf das Verwaltungspersonal in den AußensteIlen des 
Landesschulrats rur Tirol abzielte. Da es sich beim Verwaltungsperso
nal in  den AußensteIlen um Lande bedienstete handelte, oblagen die 
Urlaubsvereinbarungen dem Land Tirol. Der Landes chulrat rur Tiral 
hatte keinen Einblick und dadurch auch keine Steuerungsmöglich

keiten. 
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( I )  Vor dem Hintergrund einer umfassenden Reform der Schulver
waltung wäre die Organisation der Schulbehörden des Bundes in 0-
fern zu überdenken, als Landesorgane auf Funktionsebene nicht 
mehr vorzusehen wären, Die Bundesschulverwaltung sollte - ent
prechend dem Aufbau der übrigen unmittelbaren Bundesverwal-

tung - als monokratische System mit einem Bundesbediensteten 
als Behördenleiter ausgestaltet sein. (TZ 4) 

(2) Im Sinne der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig
keit wären Schritte zur Abschaffung der Funktion des Vizepräsi
denten des Landesschulrats in die Wege zu leilen. [TZ 8) 

(3)  I m  Rahmen der Reform der Schulverwaltung de Bundes wäre 
die Abschaffung der Kollegien in die Wege zu leiten. Die bisher vom 
Kollegium wahrgenommenen Aufgaben sollte das Amt des Lande -
chulrats unter Einbindung der Schulpartner übernehmen. (TZ I I )  

[4) Vorbehaltlich der Um etzung der Empfehlung zur Abschaffung 
der Kollegien (siehe TZ 1 1 )  wäre auf eine Änderung des Bundes
Schulaufsichtsgesetzes hinzuwirken, welche die Ausführungsgesetz
gebung der Länder in die Lage versetzt, vollzugstaugliche Rege
lungen zu erlassen. [TZ 9) 

[5) Vorbehaltlich der Umsetzung der Empfehlung zur Abschaffung 
der Kollegien [siehe TZ 1 1 )  wäre jedenfalls auf die Zuständigkeit 
des BMBF für die Organisation der Landesschulräte sowie für das 
Auswahlverfahren zur Bestellung des Landesschulratsdirektors hin
zuwirken. (TZ 10) 

[6) Vorbehaltlich der Umsetzung der Empfehlung zur Abschaffung 
der Kollegien (siehe TZ 1 1 )  wären rechtliche Änderungen im Ver
fahren zur Erstellung der Besetzungsvorschläge für schulische Lei
tungsfunktionen und die Schulaufsicht in die Wege zu leiten. Diese 
Verfahren sollten ohne Einbi.ndung des Kollegiums im jeweiligen 
Amt des Landesschulrats durchgeführt werden. (TZ 1 2) 

(1) Bundesweit wären einheitliche Objektivierungsverfahren zur 
Erstellung der Besetzungsvorschläge für schulische Leitungsfunk
tionen und die Schulaufsicht vorzusehen. [TZ 1 2, 1 5) 
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(8) Eine umfa sende Information des BMBF im Zusammenhang mit 
den Besetzungsverfahren wäre sicherzustellen. (TZ 1 2) 

(9) Interne Maßnahmen zur rascheren und effizienteren Abwick
lung der Besetzungsverfahren wären zu setzen. (TZ 1 5) 

( 1 0) Den Landesschulräten wäre eine Grundstruktur für die Home
pages vorzugeben. (TZ 2 3 )  

( 1 1 )  Bei den Internetauftritten der Landesschulräte sollle zu erken
nen sein, dass diese Bundesbehörden sind, etwa durch die Verwen
dung des Logos des BMBF und eine Verlinkung zur Homepage des 
BMBF auf der Slartseile des Landesschulrats. (TZ 2 3) 

( 1 2) Für eine behindertengerechte Gestaltung der Homepages der 
Landesschulräte wäre zu sorgen. (TZ 2 3 )  

( 1 3 ) Die IT -Arbeitsplätze und IT -Ausgaben der Landesschulräte 
wären österreichweit zu evaluieren und darauf aufbauend ein 
Benchmarksystem zu entwickeln sowie Einsparungspotenziale aus
zuschöpfen. (TZ 25) 

( 1 4) In  Abstimmung mit den Landesschulräten wäre entsprechend 
der Größe und Aufgabenbereiche (mit/ohne Übertragung der Dienst
hoheit über die Landeslehrer) der einzelnen Landesschu.lräle eine 
angemessene Kosten- und Leistungsrechnung bei diesen einzufüh
ren. (TZ 26, 1 1 )  

( 1 5) Fallweise wären auch a n  den Landesschulräten Prüfungen durch 
die Interne Revision des BMBF durchzuführen. Insbesondere sollten 
jene Bereiche, die von den Prüfungen der Buchhaltungsagentur des 
Bundes nicht umfassl waren, von der Internen Revision des BMBF 
geprüft werden. (TZ 28) 

( 1 6) Mit den Landesschulrälen wäre eine Vorgang weise für die 
Übergangszeiträume (Jahresbeginn bis definitive Budgetzuteilung 
des BMßF an die Landesschulräte) zu vereinbaren, die einen rei
bungslosen SchulbelTieb und eine vorausschauende Investitionspla
nung ermöglicht. (TZ 29) 

( 1 1) In Abstimmung mit den LandesschuJräten wäre eine einheit
liche Vorgangs weise bei der Zuteilung der Budgetmittel an die Schu
len zu entwickeln, u m  ein nachhaltiges Budgetmanagement sicher
zustellen. (TZ 30) 
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( 1 8) Das Benchmarksystem des BMBF bezüglich des laufenden Sach
aufwands der Schulen wäre für konkrete Maßnahmen im Sinne eines 
nachhaltigen Budgetmanagements zu nutzen. (TZ 30) 

( J  9) Die Steuerung der Planstellen des Verwaltungspersonals der 
Landesschulräte wäre nach einem klaren Kriterienkatalog vorzu
nehmen. (TZ 32) 

(20) Die Grundvoraussetzung für eine sinnvolle Planstellenbewirt
schaftung und eine effektive Kostenkontrolle wäre zu schaffen und 
ausschließlich Bundespersonal, das auch eine Planstelle im jewei
ligen Planstellenbereich bindet, zu beschäftigen. (TZ 3 3, 34) 

(2 1 )  Ein Gesamiliberblick über die Personalausgaben der Landes
schulräte wäre zu schaffen und die Budgerwahrheit sicherzustel
len. (TZ 44) 

(22) Die Landesschulräte sollten mit dem Verwaltungspersona.1 
gemäß Personalplan das Auslangen fInden; Lehrer wären nur für 
kurzzeitige Projekte in der Verwaltung einzusetzen. (TZ 36) 

(23) Die Verteilung aller Schulaufsichtsorgane wäre nach einem 
Benchmarksystem unter Beachtung der schulartenspezifISchen 
Unterschiede vorzunehmen, um ausgewogene Betreuungsrelationen 
sicherzustellen und Einsparungspotenziale auszuschöpfen. (TZ 39. 
3 2, 3 3. 44) 

(24) Die Verteilung der Fachinspektoren wäre nach einem Bench
marksystem unter Einbeziehung der kirchlichen Behörden anzu
streben, um ausgewogene Betreuungsrelationen sicherzustellen und 
Einsparungspotenziale auszuschöpfen. Zudem wären Vorgaben für 
die Fachgebiete der Fachinspektoren zu erlassen. (TZ 40) 

(25) Künftig wären bei Betrauungen vOn Landeslehrern mit  Schul
aufsicht funktionen die dienst- und besoldungsrechtlichen Rahmen
bedingungen unter Einbeziebung der Länder im Vorhinein klarzu
stellen. [TZ 4 1 )  

(26) Ungeachtet der sich a n  den Schulen ergebenden Nachbeset
zungsunsicherheit wäre auf den Gesetzgeber hinzuwirken, zumin
dest eine einmalige drei- bis fünfjährige Befristung für Schulauf
sichtsbedienstete vorzusehen. (TZ 42) 
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(27) Die Annahme zusätzlicher Zahlungen der Länder an (Bundes-) 
Bedienstete der Landesschulräte wäre künftig zu unterbinden. 
(TZ 45) 

(28) Die Verfügungsmittel des Amtsführenden Präsidenten wären 
im Sinne der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck.mäßigkeit 
zu reduzieren. (TZ 7) 

(29) Die Objektivierungsverfahren wären insofern zu ändern, als 
von fraktioneUen Besetzungen der Bewerrungsteams und des Kon
trollrats Abstand genommen werden sollte. (TZ 1 3) 

(30) Eine StabsteIle zur Werteinheiten-Bewirtschaftung auf Ebene 
der Amtsdirektion wäre umgehend im Geschäflsverteilungsplan vor
zusehen. (TZ 1 7 )  

( 3 1 )  Die Vereinbarung m i t  dem Land Oberösterreich zur IT -Betreu
ung wäre auf Angemessenheit zu prüfen und gegebenenfalls zu 
adaptieren. (TZ 25) 

(32) Planstellen teilungen wären nur im unbedingt erforderlichen 
Ausmaß vorzunehmen. (TZ 48) 

( 3 3 )  Die geplante Einführung eines Objektivierungsverfahrens für 
die Schulaufsichtsorgane wäre rasch umzusetzen. (TZ 1 4) 

(34) Die Objektivierung verfahren wären insofern zu ändern, als von 
der fraktionellen Besetzung des Koordinationsrats Abstand genom
men werden sollte. (TZ 1 4) 

( 3 5) Die Fachinspektoren wären den pädagogischen Abteilungen 
zuzuordnen, weil sie aufgrund ihrer Aufgabe - Sicherung der Unter
richtsqualität - diesem Bereich YSlematisch zugehörig sind. (TZ 1 7 )  

( 3 6) Neubesetzungen von Fachinspektoren wären nach der päda
gogischen Notwendigkeit für einzelne Unterrichtsgegenstände vor
zunehmen. (TZ 40) 

(37)  Die Bestimmungen des Behinderteneinstellungsgesetzes wären 
einzuhalten und entsprechende Personalbesetzungen vorzunehmen. 
(TZ 48) 
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(3B) Aus rechtlichen und wirtschaftlichen Erwägungen wären auf 
Dauer ausschließlich Bundesbedienstete zu verwenden. (TZ 37) 

(39) Bei Essenseinladungen wäre die Angabe des Zwecks und der 
Teilnehmer auf den Belegen einzufordern und auf eine transpa
rente Verbuchung des Repräsentation aufwands zu achten. (TZ 7) 

(40) Der durch die (geplante) räumliche Zusammenlegung von 
AußensteIlen des Landesschulrats eingeleitete Konzentrationspro
zess wäre in Richtung der Schaffung von Bildungsregionen fort
zuführen. Dabei wären die Auslastung des Personals zu evaluie
ren und gegebenenfalls Synergiepotenziale zu nutzen. (TZ 2 1 , 38) 

(4 1 )  Für die AußensteIlen des Landesschulrats wäre eine Mindest
größe anzustreben, so dass die Beschäftigung von Bundespersonal 
sinnvoll möglich ist. (TZ 2 1 ,  38) 

(42) Ein umfassendes internes KontrolJsystem wäre sicherzustellen. 
Die Abläufe und Verantwortlichkeiten für das Bestellwesen sollten 
schriftlich festgelegt und Betragsgrenzen, ab denen die Milbefas
sung des Landesschulrat direktors zwingend vorgesehen ist, ein
geführt werden. (TZ 27) 

(43) Die Liste der Anordnungsberechtigten wäre zu aktualisieren. 
rrz 27) 

(44) Aus Anlass der Schulbehörden-Verwaltungsreform wäre eine 
Angleichung der Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen des Landes
schulrats und der AußensteIlen zu prüfen, um dadurch die Steue
rung der Personalressourcen zu verbessern. (TZ 49) 

(45) Grundsätzlich wäre das Aufgabenbild der Bedien teten des Lan
des Oberösterreich so zu defmieren, dass eine sachgerechte Besol
dung sichergestellt ist. rrz 47) 

(46) Die Bestimmungen des Tiroler Landes-Bezügegesetze 1 998 und 
der Landesreisegebührenvorschrift in Bezug auf den Amtsführen
den Präsidenten des Landesschulrats wären einzuhalten. rrz 5, 6) 

(47) Die Belege für die Repräsentationsaufwendungen des Amts
führenden Präsidenten de Landesschulrats wären einzufordern und 
deren widmungsgemäße Verwendung zu überprüfen. (TZ 7) 
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(48) Im Rahmen der Reform der Landesschulverwaltung wären die 
Mehrkosten aufgrund des Kompetenzübergangs von der Stadt Inns
bruck durch Nutzung von Synergiepotenzialen zu egalisieren. (TZ 22) 

(49) Hinsichtlich der Führung der Fahrtenbücher wäre eine ord
nungsgemäße Handhabung anzuordnen. (TZ 5) 

(50) Von zusätzlichen Geldleistungen a.n (Bundes-)Bedienstete, die 
bei den Schulbehörden des Bundes tätig sind, wäre aus rechtlichen, 
wirtschaftlichen und Effizienzgründen abzusehen und die Zahlungen 
einzustellen. (TZ 45) 

( 5 1 )  Die Auszahlung der zusätzlichen Geldleistungen wäre von den 
zuständigen Behörden abgabenrechtlich prüfen zu lassen und nach
träglich zu berichtigen. (TZ 46) 
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Prüfungsziel 

Bund 2015/ 1 3  

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Arbeit, SoziaLes und Konsumentenschutz 

InsoLvenz-EntgeLt-Fonds und IEF-Service GmbH 

In der Vergangenheit wurden Überschüsse des Insolvenz-Entgelt
Fonds im Ausmaß von 4 1 4  Mio. EUR in verfassungswidriger Weise 
abgeschöpft. Nach Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftsk.rise 
reichten in den Jahren 2009 und 2010 die Einnahmen des Fonds 
nicht mehr aus, um den fmanziellen Bedarf ftir die Insolvenz-Ent
gelt-Zahlungen ohne zusänliche Kreditaufnahmen zu decken. Eine 
vom Bundesminister für Arbeit. Soziales und Konsumentenschutz 
(BMASK) angestrebte Erhöhung des Beitragssatzes zur finanzie
rung des Fonds kam nicht zu Stande. 

Der Ausstieg aus einem Zinsswap und die vorzeitige Tilgung eines 
Darlehens ftihrten zu einem wirt chaftlichen Nachteil ftir den Fonds 
von rd. 4,24 Mio. EUR bzw. von 7 1 .000 EUR. 

Das BMASK traf gegenüber der Fondsverwaltung keine strategischen 
Vorgaben, um die E igentümerinteres en des Bunde durchzusetzen 
und die Fondsverwaltung wirk.sam zu steuern. 

Die Verkürzung der Erledigungsdauer der Insolvenzentgeltanträge 
auf drei Monate - da Haupniel der im Jahr 2001 erfolgten Aus
gliederung - wurde erreicht. 

Ziel der Gebarung überprüfung waren die Beurteilung der Ziele bzw. 
Aufgaben des Insolvenz-Entgelt-Fonds (lEF) und der IEF-Service 
GmbH. der fmanziellen Lage bzw. der wirtschaftlichen Entwick.lung 
des IEF insbe ondere in Hinblick auf die Finanzierung seiner Leis
tungen sowie der Organisation, des Verfahrensablaufs. des Control
lings und der Vorkehrungen zur Vermeidung von Betrug bei den 
Leistungsbegehren. (TZ I )  
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Im Rahmen der EntgeJtsicherung war die IEF-Service GmbH Behörde 
und entschied mit Bescheid über den jeweiligen Entgeltsicherungs
anspruch. Die nach dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG) 
gesicherten Ansprüche der Arbeitnehmer gegen den jeweiHgen 
Arbeitgeber gingen ex lege auf den IEF über. Der IEF trat damit im 
Insolvenzverfahren als Gläubiger an die Stelle der antragstellenden 
Arbeitnehmer. (TZ 2) 

Mit August 2001 wurde die Abwicklung der Insolvenzentgeltsi
cherung aus der Bundesverwaltung ausgegliedert. Eigentümer der 
IEF-Service GmbH war der Bund; der IEF blieb als juristische Per
son des öffentlichen Rechts nach der Ausgliederung erhalten. (TZ 2) 

Das Insolvenzentgelt deckte Ansprüche auf laufendes Entgelt, aus 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Schadenersatzansprüche, aus 
dem Arbeitsverhältnis stammende sonstige Ansprüche und die zur 
Rechtsverfolgung dieser Ansprüche notwendigen Kosten. (TZ )) 

Die IEF-Service GmbH nahm die Aufgaben der Insolvenzentgeltsi
cherung sowie der Betrieb fUhrung und Besorgung aller Geschäfte 
des IEF wahr. Eigentümer der Gesell chaft war der Bund, ihre Organe 
waren die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat. (TZ 4) 

Strategische Vorgaben des BMASK gegenüber der IEF-Service GmbH, 
um die Eigentümerinteressen des Bundes durchzusetzen und die 
Fondsverwaltung wirksam zu steuern, fehlten. (TZ 5) 

Die IEF-Service GmbH betrieb regionale Geschäftsstellen an neun 
Standorten. Das BMASK und die rEF-Service GmbH setzten trotz 
der Empfehlungen im Ausgliederungskonzept und entsprechender 
Empfehlungen des RH keine Initiativen zur Zusammenlegung der 
regionalen Standorte, wodurch die ineffiziente zersplitterte Orga
nisation der IEF-Service GmbH aufrecht blieb. Durch die Ein chal
tung des Vereins .Insolvenzschutzverband für ArbeitnehmerIn
nen" (ISA) wurde bereits der weitaus größte Teil des persönlichen 
Parteienverkehrs auf diesen verlagert. Dadurch hatte die lokale 
Präsenz der IEF-Service GmbH kaum mehr Bedeutung. Die sin
kende und geringe Anzahl von Einvernahmen mit Niederschriften 
unterstrich dies. Die Einführung des Geschäftsbereichs überregi
onale Insolvenzbearbeitung (GBÜR) zum Spitzenausgleich bzw. des
sen teils intensive Nutzung durch die relativ häufige Verlagerung 
von Geschäftsfallen aus dem Geschäftsbereich Wien an den GBÜR 
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und I EF-Service GmbH 

zeigte, dass eine zentrale Abwicklung der Anträge ohne Weiteres 
möglich war. (TZ 6) 

Die IEF-Service GmbH war seit Mitte 2010 in einem veränderten 
insolvenzrechtlichen Umfeld tätig, welches die Sanierung von Unter
nehmen priorisierte. Die IEF-Service-GmbH bzw. ihr Bereich Fonds
management hatte zudem vennehrt Einfluss auf Sanierungsent
scheidungen aufgrund erleichterter Beschlusserfordernisse in den 
Gläubigerausschüssen. Die kam im veralteten Unternehmenskon
zept nicht zum Ausdruck. In Folge hatte das Fondsmanagement nur 
eine vergleichsweise geringe strategische Bedeutung innerhalb der 
IEF-Service GmbH. Das Fehlen geschäftspolitischer Vorgaben fur 
das Fondsmanagement eröffnete diesem einen kaum kontrollier
baren Handlung spielraum bei einen Entscheidungen in den Insol
venzverfahren. (TZ 7) 

Die Organisation der lEF-Service GmbH mit  den zwei de facto weit
gehend nebeneinander agierenden Unternehmensbereichen Entgelt
sicherung und Fondsmanagement verhinderte u.a. eine vollständige 
und transparente Darstellung der Ko ten der einzelnen Insolvenz
fälle. (TZ 7) 

Die Einfuhrung des strategischen Controllings erfolgte nicht auf 
Initiative des Eigentümers bzw. des Aufsichtsrats. Als übergeord
neter Zielrahmen fur dessen Einfuhrung stand überdies nur das 
nicht aktualisierte Unternehmenskonzept aus dem Jahr 2001 zur 
Verfügung. Der Bereich Fondsmanagement blieb wie schon zuvor 
aber auch im neuen strategischen Controlling weitgehend ausge
blendet. (TZ B) 

Aussagefähige Daten fur die Gewährleistung der W irtschaftlich
keit der Entgeltsicherung und des Fondsmanagements fchlten. Die 
Ausgangswerte fur die FesUegung der Ziel werte bis 201 5  basierten, 
so weit überhaupt vorhanden, auf Erfahrung werten und Annah
men, die nicht auf ihre Wirtschaftlichkeit hin kritisch hinterfragt 
wurden. Es waren auch Ziel werte vorgegeben, die erst zu erheben 
waren. Die Ziel werte fur 201 5 waren wenig ambitioniert und teils 
niedriger als die I !werte 201 2. Das Ziel I (Erstzuerkennungsdauer, 
Enderledigungsdauer, rechtliche Beanstandungen) wurde z.B. bereits 
Ende 201 2  übercrfuUt. Dennoch waren die Zielwerte fur 201 5  nied
riger als die Istwerte fur 20 1 2. (TZ B) 
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Die dem IEF zunießenden Minel stammten zum größten Teil aus 
dem Zuschlag zu dem von Dienstgebern zu leistenden IESG-Bei
tTag. Die Höhe des Zu chlags war vom Bundesminister fUr Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz mit Verordnung so festzusetzen, 
dass eine ausgeglichene Gebarung des IEF gewährleistet war. Der 
lEF war ge etzlich ermächtigt, zur Überbrückung fmanzieller Bede
ckungsschwierigkeiten Kredite aufzunehmen. (TZ 9) 

Die Höhe des Zuschlags zum Arbeitslosenversicherungsbeitrag reichte 
in den Jahren 2009 und 2010 nicht aus, um den finanziellen Bedarf 
rur die Insolvenzentgelt-Zahlungen ohne zusätzliche Kreditaufnah
men zu decken. Dazu kam, da s da Ergebnis der Lehrlingsfdrde
rung, das fUr den IEF nur eine durchlaufende Gebarung sein sollte, 
im Jahr 2010 negativ war. (TZ 1 0) 

Der IEF verfUgte nicht über Deckungsrücklagen oder eine Minde t
kapitalausstattung; fmanzielle Engpäs e konnte er durch die Auf
nahme von Fremdmitteln überbrücken. Überschüsse wurden in der 
Vergangenheit im Ausmaß von 4 1 4  Mio. EUR abgeschöpft und an 
den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger sowie an die 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft überwie en, 
was der Verfassungsgerichtshof aufgrund gleichheitswidriger Rege
lungen als verfassungswidrig erkannte. Nach Ausbruch der im Sep
tember 2008 akut gewordenen Finanz- und Wirtschaftskrise reich
ten im Jahr 2009 die Einnahmen des IEF nicht mehr zur Deckung 
seines Finanzbedarfs aus. Eine vom Bundesminister fUr Arbeit, Sozi
ales und Konsumentenschutz ange trebte Erhöhung des Beitrags
satzes zur Finanzierung des Fonds kam nicht zu Stande. (TZ 1 1 )  

Obwohl der IEF-Service GmbH bekannt war, dass ein längerfris
tiger Finanzierungsbedarf bestand, ging sie mit  Zustimmung des 
BMASK nur nicht geeignete kurzfristige Finanzierungen ein. Diese 
waren nicht geeignet, um auf den längerfristigen Finanzbedarf im 
Jahr 2010 zu reagieren. (TZ 1 2) 

Die Finanzierung de IEF war derart unsicher, dass die OeBFA drohte, 
die gewährten Darlehen f<illig zu stellen. (TZ 1 3) 

Ab Mitte 201 1  erfolgte die Umstellung auf eine längerfristige Finan
zierung de IEF u.a. über ein Darlehen der OeBFA. Die Anleihe, die 
zur Finanzierung dieses Darlehens diente, musste der Bund zurück
fUhren, weshalb dieses Darlehen aus wirtschaftlicher Sicht einer 
Bundeshaftung gleichkam, obwohl das BMASK fUr den IEF eine 
Bundeshaftung dezidiert ausgeschlossen hatte. Der gesonderte Aus-
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weis als Finanzschuld aus Darlehen des Bundes unterblieb im Rech
nungsabschluss des IEF. (TZ 1 4) 

I m  Jahr 201 2  nahm die IEF-Service GmbH Änderungen bei der 
Kreditstruktur und der Zinsabsicherung vor. Mitte des Jahres 201 2  
kaufte sie einen im Juli 201 1  abgeschlossenen Zinsswap zurück und 
tilgte das DeBFA-Darlehen vorzeitig. Durch die vorzeitige Tilgung 
des ftx verzinsten Darlehens entstand ein wirtSchaftlicher Nachteil 
von rd. 7 1 .000 EUR, die Zinsabsicherung (Zinsswap) verursachte 
einen wirtschaftlichen Nachteil von rd. 4,24 Mio. EUR. (TZ 1 5) 

Der Aufsichtsrat sah die Genehmigung des Sicherungsgeschäfts 
fUr den Darlehen rahmen durch den Zinsswap als Aufgabe der 
GeschäftsfUhrung. (TZ 1 4, 1 5) 

In Summe betrugen die Ko ten sämtlicher Kreditaufnahmen im Zeit
raum 201 1  bis 201 3 rd. 1 1 ,41 Mio. EUR. (TZ 1 6) 

Die vom Eigentümervertreter im September 201 2  geforderte Verbes
serung des Berichtswesens und der Information durch die Ge chäfts
fUhrung der IEF-Service GmbH war gerechtfertigt; die Verbe se
rung des Berichtswesens wurde allerdings erst verlangt, nachdem 
ein Schaden fUr den IEF eingetreten war. (TZ 1 7) 

Die Kontrollinstrumentc des BMASK waren auf mehrere Abtei
lungen de Ministeriums verteilt. Eine gesamthafte Aufsicht durch 
das BMASK fand bisher nicht statt. (TZ I B) 

Hinsichtlich der Auswirkungen des Arbeitsprogramms der österrei
chischen Bundesregierung 201 3  bis 20 1 8  auf den IEF (Senkung des 
IESG-Beitrags um 0, I Prozentpunkte und Anhebung der Arbeitslo
senversicherungsbeitragsgrenze von 58 Jahren auf 60 Jahre) lagen 
keine verlässlichen Szenariorechnungen vor. (TZ 1 9) 

Die Entwicklung der Bilanzpositionen Guthaben bei Kreditinsti
tuten, Eigenkapital und Verbindlichkeiten stand mit der deutlichen 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage des IEF in den Jah
ren 2009 und 2010 im Zusammenhang. Aufgrund der w irtschaft
lichen Situation und der nicht zu Stande gekommenen Erhöhung 
des IEF-Zuschlags verschlechterten sich auch die Ergebnisse der 
Gewinn- und Verlustrechnung deutlich. So gingen in diesem Zeit
raum insbesondere die Erlöse zurück, während die Auszahlungen 
an Dienstnehmer zunahmen. (TZ 20, 2 1 )  
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Bei der IEF-Service GmbH nahm der Personalaufwand zwischen 
2008 und 20 1 2  jährlich um rd. 4 % zu. Die gesetzliche Verpflich
tung des IEF zur Übernahme der Aufwendungen der IEF-Service 
GmbH stellte für diese keinen Anreiz dar, sparsam und wirtschaft
lich zu gebaren. (TZ 23)  

Die LEF-Service GmbH verab äumte es  seit Jahren, betriebswirt
schaftliche Steuerungsinstrumente, wie bspw. eine Kostenträger
rechnung mit Soll-1st-Vergleichen, einzuführen, um die Effizienz 
der leistungserstellung zu steuern. Die vorliegenden Controllingbe
richte im Bereich EntgeItsicherung waren aufgrund der fehlenden 
Vernetzung mit Daten aus einer Kostenrechnung sowie aufgrund der 
teilweisen Intransparenz ihrer oatengenerierung kein Ersatz dafür. 
Die praktizierte Erfassung des overheads basierend auf jährlichen 
Ex-post-Schätzungen und die Berechnung der Durchschnittskosten 
eines Antrags im Rahmen des strategischen Controllings waren zur 
Steuerung der leistungser teilung unter wirtschaftJichen Gesichts
punkten nicht ausreichend. (TZ 24) 

Im Zeitraum von 2008 bis 201 3 stellten jährlich durchschnittlich 
rd. 30.693 Arbeitnehmer aus rd. 3.528 insolventen Unternehmen 
bei der IEF-Service GmbH Anträge auf Insolvenzentgelt. Insgesamt 
beantragten im Zeitraum 2008 bis 201 3 die Arbeitnehmer insol
venter Unternehmen rd. 1 ,53  Mrd. EUR an InsolvenzentgeIt; die 
Anerkennungsrate betrug rd. 94 % ( 1 ,43 Mrd. EUR). Der weitaus 
überwiegende Teil der Antragsteller (80,2 %) slammte aus Klein
unternehmen. Allerdings häuften sich im Jahr 20l J  die Großin
solvenzen (Unternehmen mit mehr als 100 Antragstellern), was 
eine zusätzliche fmanzielle Herausforderung für den IEF darstellte. 
(TZ 25) 

Die Einschaltung des Vereins ISA, der die Arbeitnehmer bei der Gel
tendmachung ihrer Ansprüche im I nsolvenzentgeltverfahren unent
geltlich vertrat, war wirtschaftlich, weil damit Kostenvorteile für 
die LEF-Service GmbH verbunden waren. (TZ 26) 

Die möglichst rasche Zuerkennung de Insolvenzentgelts war für die 
Antragsteller von wesentlicher wirtschaftJicher Bedeutung. Oe halb 
leistete die IEF-Service GmbH sogenannte erste Zuerkennungen. I m  
Prüfungszeitraum konnte die IEF-Service GmbH die durchschnitt
liche Dauer bis zur ersten Zuerkennung um rund ein Drittel sen
ken. (TZ 27) 
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Die durchschnittlicher Dauer der enderledigten GeschäftsfaJlc 
ank im Zeitraum von 2004 bis 201 2 von rd. 5,6 Monaten auf rd. 

3 , 1  Monate. Die IEF-5ervice GmbH schenkte aber bislang der EffI
zienz der Arbeitsabläufe wenig Augenmerk und nahm keine diesbe
züglichen Untersuchungen vor. 50 war gleichzeitig mit der Verkür
zung der Verfahrensdauer eine erhebliche Einbuße an wirtschaftlicher 
Effizienz des Bereichs Entgeltsicherung erkennbar, indem die Anzahl 
der enderledigten Anträge trotz Auf tockung des Personals zurück
ging. Während der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 stei
gerte der Bereich Entgeltsicherung kunfristig seine durchschnittliche 
Arbeitsleistung. Dies ließ auf während der übrigen Zeit ungenutzte 
Leistungsreserven bzw. zeitweise geringe Auslastung im Bereich Ent
geltsicherung der IEF-5ervice GmbH schließen. rrz 28) 

Die regiona.len Geschäftsstellen wiesen erhebliche Leistungsunter
schiede auf. Trotz eines umfangreichen Leistungscontrollings gelang 
es der IEF-5ervice GmbH nicht, die Unter chiede zu verringern bzw. 
das Ziel von drei Monaten fUr eine Enderledigung durchgängig zu 
erreichen. (TZ 29) 

Die Leistungssteigerung der Geschäftsstelle Überregionale Insol
venzen (GBÜR) während der Finanz- und Wirtschaftskrise im 
Jahr 2009 und 2010 verdeut.lichte RationaHsierungsmöglichkeiten 
bei der Bearbeitung der Insolvenzfalle. Die Leistungsdaten de bei 
der Geschäfts teile Wien angesiedelten Referats 50zialmissbrauch 
(5MB-Referat) verschlechterten sich kontinuierlich. (TZ 29) 

Das BMA5K verfUgte über keine quantifizierten Unterlagen zur Per
sonalplanung. Der Personalstand der IEF-5ervice GmbH stieg den
noch um 1 3,9 % (von 1 1 1 ,9 VBÄ auf 1 27,4 VBÄ). (TZ 30) 

Das Gehaltsschema der Angestellten der IEF-5ervice GmbH war auf
grund fehlender Differenzierungen nicht geeignet, die Lei tungsbe
reitschaft der Angestellten gezielt zu steigern. rrz 3 1 )  

Die Geschäftsverteilung der IEF-5ervice GmbH stellte weder die 
Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips noch die Funktionstrennung 
sicher. (TZ 32) 
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Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Abwicklung der Geschäfts
falle sowohl i m  Bereich der Entgeltsicherung als auch im Bereich 
des Fondsmanagements war aufgrund fehlender Au fzeichnungen 
nur unter erheblichem Aufwand sicherzustellen. Die Vollständig
keit der Unterlagen war nicht gewährleistet. (TZ 3 3) 

Die IEF-Service GmbH führte im Zeitraum 201 2/20 1 3 ein Risikoma
nagementsystem ein. Allerdings fehlte eine inhaltliche Auseina.n
dersetzung des Aufsichtsrats mit diesem wichtigen Thema. (TZ 34) 

Kenndaten des Insolvenz-Entgelt-Fonds 

1977 
Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, BGBI. Nr. 324/1977 i.d.g.F. 

Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, 8GBI. Nr. 315/1994 i.d.g.F. 

öffentlicher Fonds 

2008 2009 2010 2011 2012 Veränderung 
2008 bis 2012 

in Mio. EUR in "!. 
634,3 682,5 734,6 700,5 664,6 4,8 

221,3 118,3 55,7 92,8 170,9 - 22,8 

207,9 277,5 257.7 207,8 190,7 - 8,3 

118,9 13Q,4 193.0 159,3 162,5 36,7 

408,1 405,6 416,4 437,0 455,3 11,6 

RückflUsse (Fondsmanagement) 32,5 26,9 28,0 48,8 33,9 4,3 

Kostenersatz 8,9 9,3 9,8 10,1 10,4 16,9 
IEF-Service GmbH 

Anzahl Antragsteller' 28.228 36.683 29.961 26.655 27.146 - 3,8 
(Zugänge pro Jahr) 

Anzahl Insolvenzfällel 
3.563 4.034 3.670 3.470 3.333 - 6,5 

(Zugänge pro Jahr) 

I ohne Abweisungen des Insolvenzantrags mangels Masse 

Quellen: UF-Service GmbH; RH 
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Gründung 

Rechtsgrundl�gen 

Rechtsform 

Gebarung 

Summe Personalaufwand 

Kenndaten der IEF-Service GmbH 

2001 

Insolvenz-Entgelt-Fonds 
und IEF-Service GmbH 

IEF-Service-GmbH-Gesetz, BGBI. I Nr. 88/2001 i od.g.F. 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

2008 2009 2010 2011 2012 Veränderung 
2008 bis 2012 

in Mio. EUR in '10 

6,8 7,2 7,6 7,9 8,0 17,6 

Summe sonstige Aufwendungen 1,9 1,9 2,1 2,1 2,1 10,5 

Bilanzgewinn 

Anzahl Mitarbeiter 

QueUen: IEf-Service GmbH; RH 

Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

Bund 2015/ 1 3  

0 0 0 0 0 

in VBÄ 

111,9 120,1 127,4 129,1 125,5 12,2 

1 ( I )  Der RH überprilfte von Oktober 201 3 bis Februar 201 4  die Geba

rung des Insolvenz-Entgelt-Fonds (lEF) und der mit der Abwicklung 
der Insolvenzentgeltzahlungen und der Verwaltung des IEF betrauten 
IEF-Service GmbH. 

Ziel der Überprilfung war die Beurteilung 

- der Ziele bzw. Aufgaben des IEF bzw. der IEF-Service GmbH, 

- der finanziellen Lage bzw. der winschaftlichen Entwicklung des IEF 
i nsbesondere in Hinblick auf die Finanzierung seiner Leistungen, 

- der Organisation, des Verfahrensablaufs und des Controllings sowie 

- der Vorkehrungen zur Venneidung von Betrug bei den Leistungs
begehren. 

Der Prilfungszeitraum umfasste im Wesentlichen die Jahre 2008 bis 
201 3. Zur Zeit der Gebarungsüberprilfung an On und Stelle lagen die 
Jahresabschlüsse des IEF und der IEF-Service GmbH allerdings nur 
bis 201 2  VOr. 

Zu dem im Februar 201 5  übenninelten Prilfungsergebnis nahmen die 
IEF-Service GmbH im April 201 5 und das BMASK im Juni 201 5  Stei
lung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im August 201 5. 
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2 ( I )  RechlSgrundlagen fiir die InsolvenzentgellSicherung waren das Insol
venz-EntgellSicherungsgesetz (IESG) sowie das IEF-Service GmbH
Gesetz. Das IESG regelte die An prüche der von Insolvenz betrofTenen 

Arbeitnehmer, die Finanzierung des IEF owie das Verfahren zur Zuer

kennung von Insolvenzentgelt. Das IEF-Service-GmbH-Gesetz regelte 
die Aufgaben dieser Gesellschaft .  

(2)  Mit August 2001 wurde die Abwicklung der Insolvenzentgeltsi
cherung aus der Bundesverwaltung ausgeglieden und die In olvenz
Ausfallgeld-Fonds Service GmbH (IAF-Service GmbH) gegründet. Die 
zum Ausgliederungszeitpunkt mit dem Vollzug befassten Mitarbeiter 

wurden fiir die lAF-Service GmbH tätig. Eigentümer der Gesellschaft 
war der Bund. 

Der seit 1977 bestehende Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds (lAF) blieb als 
juristische Person des öfTentlichen Rechts nach der Ausgliederung 
der lAF-Service GmbH bestehen und war im BMWA angesiedelt, er 

wurde aber finanziell aus dem Bundeshaushalt ausgeglieden. Die IAF
Service GmbH wurde fiir den lAF tätig; der IAF hatte der IAF-Ser
viee GmbH daflir ihren Aufwand zu ersetzen. 

Im Jahr 2008 erfolgte die Umbenennung des IAF in Insolvenz-Ent
gelt-Fonds (IEF) und der IAF-Service GmbH in IEF-Service GmbH. Der 
Bundesminister flir Winschaft und Arbeit venrat den IEF weiter nach 

außen. Seit 2009 war der Bundesminister fiir Arbeit, Soziales und Kon
sumentenschutz fiir den IEF sowie fiir die IEF-Serviee GmbH zuständig. 

(3) Der RH hatte im Jahr 2001 die Ausgliederung' und im Jahr 2004 
die Gebarung der lAF-Service GmbH2 überprüft. 

(4) Der IEF stellte die finanziellen Mittcl fiir dic Zahlung des Insol
venzentgelts ( lEG) an Arbeitnehmer bei Lohnausfall durch Insolvenz 
des Arbeitgebers bereit. Diese Millel stammten zum überwiegenden 
Teil aus einem Zuschlag zum Arbeitgeberbeitrag des Arbeitslosenver
sicherungsbeitrags. Dessen Höhe hatte der Bundesminister rur Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz nach Anhörung der sozialpanner
schaftJichen Interessenvenreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer im 
Verordnungsweg festzusetzen (siehe TZ 9). 

I vtröfTentlicht in R�ih( Bund 2002{4 
l vtrorrentlicht in Reiht Bund 2005/8 
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und IEf-Service GmbH 

Die Antragsbearbeiwng bis zur Auszahlung des Insolvenzentgelts sowie 
die allfällige Venretung vor den Arbeits- und Sozialgerichten bei Mei
nungsverschiedenheiten mit den Antragstellern nahm der Bereich Ent

geltsicherung der IEF-Service GmbH wahr. Der Bereich Fondsmanage
ment war für die Fondssachbearbeitung (insbesondere Eintreibungen 
von Forderungen gegenüber den insolventen Arbeitgebern, Finanz
vorschau etc.) sowie für das Rechnungswesen sowohl der IEF-Ser
vice GmbH als auch des IEF zuständig. 

(5) Die Aufgabenbesorgung durch die IEF-Service GmbH erfolgte 

sowohl hoheitlich als auch privatrechtlich. In den hoheitlichen Bereich 
fIel insbesondere die Vollziehung des IESG, während die Betriebsfüh
rung für den IEF in den Formen des Privatrechts erfolgte. Im Rahmen 

der Entgeltsicherung war die IEF-Service GmbH Behörde und entschied 

per Bescheid über den jeweiligen Entgeltsicherungsanspruch. Gegen 
verfahrensrechtliche Bescheide stand die Berufung an die Oberbehörde 
- das war der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten
schutz - offen. Bei einem Streit über den Anspruch auf Insolvenz

entgelt waren die Bestimmungen des Arbeits- und Sozialgerichtsge
setzes anzuwenden. 

(6) Die nach dem IESG gesichenen Ansprüche der Arbeitnehmer gegen 

den jeweiligen Arbeitgeber gingen ex lege auf den IEF über. Der IEF trat 
damit im Insolvenzverfahren als Gläubiger an die Stelle der antragstel
lenden Arbeitnehmer. Arbeitnehmerforderungen waren gemäß Insol
venzordnung Masseforderungen1. 

Die Einbringung der Forderungen nahm der IEF im Rahmen der Gläu

bigerrechte gemäß den Bestimmungen des Insolvenzrechts wahr. Der 
IEF war aber auch berechtigt, sich im Insolvenzverfahren venreten 

zu lassen. In der Regel geschah dies durch die Finanzprokuratur des 

Bundes oder durch die bevorrechteten Gläubigerschutzverbände. 

3 ( I )  Der IEF konnte über die Zahlung von Ansprüchen von Arbeit
nehmern unabhängig davon entscheiden, ob z.B. der jeweilige Insol

venzverwalter diese anerkannte oder bestritt. Der Verlauf des Insol
venzverfahrens hatte keinen E influss auf die Zahlungen des IEF an die 

) Das In.solv�nzv(rfahn:n untcrxhicd z.wischen Konkurs- und M�fordrrungt'n. Koo· 
kurs(ordcrungen werden Im Verhahnis zur vorhandenen Konkursmasst quolC'nmäßlg 
Ixfrinhgt. Sie stellen jene Forderungen dar, dir zum Zeitpunkt der Konk.urwrolTnung 
gegen dcn Gt'mcinschuldntr bc:slrhC'n. MaSSt(ordcrungC'n wC'rdt'n dagegen g5nzlich 
Mfritdigt. Sir (nlSlchen ('BI nach der Konku�rörrnung. Es dhlen dazu bspw. dlc 
Koslen dC'S Konkursv('rfah�ns. die Forderungen der �itn('hm('r auf Jaufcndcs Ent
gelt. AnsprOche aw Rn:huhandlungen dts Insolvt'nzvt'rwaht'rs. AuslagC'n für dlC' Erhal
tung. Vt'rwaltung und BC'wirts<"haftung dC'r MaSS('. 
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Arbeitnehmer. Maßgeblich fUr die Beurteilung des Anspruchs durch den 
IEF waren die Bestimmungen des IESG. Die Entscheidung traf die IEF
Service GmbH aurgrund ihrer Aufgabe. fUr den IEF tätig zu werden. 

(2) Anspruch aur Insolvenzenlgelt hatten Arbeitnehmer. ehemalige 
Arbeitnehmer. rreie Dienstnehmer, Heimarbeiter und ihre Erben. Das 
Insolvenzentgelt deckte Anspruche aur laufendes Entgelt inklusive 
der fiktiven Kündigungsfrist", aus Beendigung des Arbeitsverhält
nisses, Schadenersatzanspruche. aus dem Arbeitsverhältnis stammende 
Anspruche wie bspw. Spesen, Prämien eIe. sowie die zur Rechtsverfol
gung dieser Anspruche notwendigen Kosten. 

Jeder Antragsteller konnte ab der Eröffnung eines Insolvenzverfah
rens innerhalb von sechs Monaten Insolvenzentgelt fUr seine offe
nCn Anspruche aus dem Arbeitsverhältnis bei der IEF-Service GmbH 
beantragen und seine Forderungen beim Insolvenzgericht anmelden.5 

4 ( I )  Die im Jahr 2001 aus der Bundesverwaltung ausgegliederte IEF
Service GmbH (siehe TZ 2) nahm die Aufgaben der Insolvenzentgelt
sicherung sowie der BetriebsfUhrung und Besorgung aller Geschäfte 
des IEF wahr. Eigentümer der Gesellschaft war der Bund. zur Zeit 
der Gebarungsüberprufung vertreten durch das BMASK. Organe der 
IEF-Service GmbH waren die GeschäftsfUhrung und der Aufsichtsrat. 
Gemäß § 6 IEFG verfUgte die Gesellschaft über zwei GeschäftsfUhrer. 
Die Gesellschaft bestand aus den vier Geschäftsbereichen Entgeltsi
cherung, Fondsmanagement. Human Resources sowie Infrastruktur. 
Die jeweiligen Bereichsleiter besaßen zum Teil Prokura. 

(2) Da der IEF in sämtlichen Angelegenheiten durch die IEF-Service 
GmbH handelte, war er verpnichtet. der IEF-Service GmbH den daraus 
entstandenen Aufwand abzugelten und deren Liquiditätserfordernisse 
im vorhinein sicherzustellen. 

5.1 ( I )  Für jene Aufgaben, die die lU-Service GmbH hoheitlich vollzog, 
unterlag sie der Aufsicht des Bundesministers fUr Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz. Strategische Vorgaben des BMASK. wie die Auf
sicht auszuüben ist, lagen nicht vor (siehe TZ 7). 

4 bis zu fünrMonau� zuzüglich der Zcit bis zu den quanalsweist wirwmcn KOndigungs

terminen 

50 Außerdem halte der Antragsteller die entsprechende gerichl.licht" Forderungsanmel

dung beim jc::weils zuständigen Landesgericht (in Wien �im lIandclsgericht) vorzu

nehmen. Diese Forderungsanmeldung musste dem Antrag auflnsolvenzcntgelt beige

It"gt werden. 
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Bund 2015/13  

Dem Bundesminister waren von der Geschäftsführung alle erforder
lichen Auskünfte zu erteilen und die entsprechenden Unterlagen zu 
übermitteln. H insichtlich der Festsetzung des Zuschlagssatzes zum 

Arbeitslosenversicherungsbeitrag. welche die hauptsächliche Finanzie

rungsquelle de IEF darstellte. bestand ein Anhörung recht der sozial
partnerschafUichen Interessenvertreter der Arbeitgeber und der Arbeit
nehmer (siehe TZ 1 1 ). 

(2) Darüber hinaus - auch für den Bereich der privatrechtlichen 
Geschäftsbesorgung - konnte der Bundesminister für Arbeit. Sozi
ales und Konsumentenschutz der IEF-Service GmbH Weisungen ertei
len und einen Geschäftsführer. der eine Weisung nicht befolgte oder 
eine Auskunft verweigerte. abberufen. 

(J) Der vom Bundesminister im Wege der Generalversammlung bestellte 
Aufsichtsrat bestand aus vier Kapitalvenretern und zwei Arbeitnehmer

vertretern der IEF-Service GmbH. Die Kapitalvenreter bekleideten zum 
Teil Funktionen bei den sozialpartnerschaft.lichen Interessenvertre
tungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer; ein Vertreter war in 
der Regel Bediensteter des BMASK. Weiters war ein Eigentümerver
treteri' vom Bundesminister bestellt, der nicht Mitglied des Aufsichts

rats war, allerdings häuftg an den Aufsichtsratssitzungen als Gast teil
nahm und die Verbindung zum Bundesminister herstellte. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der IEF-Service GmbH hatten zwar 

gegenüber dem Bundesminister für Arbeit. Soziales und Konsumen
tenschutz eine Auskunft.spOicht, sie standen jedoch in keinem Wei

sungsverhältnis zu diesem. 

6 Ocr EigcntOmcrvtrtrctcf war In dcr Rrgd ein Ikdicnstt'tcr dts BMASK. 
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(4) Die Kooperation zwischen BMASK. IEF und IEF-Service GmbH 
stellte sich wie folgt dar: 

Abbildung I :  Kooperation von BMASK, IEF und IEF-Service GmbH 

Anhörungsrecht für 
( IEG-ZuschLagsatz 

Sozialpartner BMASK I 
,/ 

I I;"'�'r< 1;"'1. �wf'.o, 
� .. ('i �� 

im AR vertreten �('i �" .. � <,e.�'a Eigentümer 
u" 

Aufsichtsrat 
(IEF-Service GmbH) 

IEF-Service GmbH 
(Geschäftsführung) 

verwaltet IEF 

Quelle: RH 

(5) Der IEF war gemäß § I )  Abs. ) IESG ermächtigt, zur Überbrückung 
fInanzieller Bedeckungsschwierigkeiten Kredite aufzunehmen. In der 
Praxis erfolgten Kreditaufnahmen rur den IEF durch die IEF-Service 
GmbH. Die Geschäftsführung der IEF-Service GmbH benötigte laut 
Geschäftsordnung bei der Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Kre
diten im Namen de IEF, die im Einzelnen 10 Mio. EUR überstiegen. 
die Zu timmung des Aufsichtsrats. 

Für den Abschluss von Darlehen und Krediten der IEF-Service GmbH 
in einem Geschäftsjahr benötigte die Geschäftsführung bereits ab 

1 2 5.000 EUR die Zustimmung des Aufsichtsrats. 

5.2 Der RH hielt kritisch fest. dass das BMASK gegenüber der IEF-Service 
GmbH keine strategischen Vorgaben traf (siehe TZ 7). um die Eigen
tümerinteressen des Bundes durchzusetzen und die Fondsverwaltung 
wirksam zu steuern. 

Der RH empfahl dem BMASK. das Verhältnis zwischen dem IEF und 
der IEF-Service GmbH neu zu strukturieren und dabei die Rolle des 
BMASK, das den IEF nach außen venrin. zu stärken. Aus diesem 
Grund und im Interesse der Transparenz der öffentlichen Minelver
wendung empfahl der RH dem BMASK. den IEF und die IEF-Service 
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GmbH zusammenzufuhren. Als Aufsichtsorgan des Fonds sollte ein 
fur sämtliche Angelegenheiten (Abwicklung Insolvenzentgelt-Zahlung 
und Fondsmanagement) zuständiges Gremium eingerichtet werden. 
Dadurch wäre eine zielgerichtete Steuerung durch das BMASK mög
lich und der IEF könnte sämtl iche Agenden der Insolvenzentgeltsiche
rung übernehmen sowie eigenverantwortlich Finanzierungsgeschäfte 

zur Sicherung seiner Liquidität abwickeln. 

5.3 (1)  Das BMASK hielt in seiner Stellungnahme fest, dass Ilinsichtlich 

de IEF gemäß § I J Abs. 1 IESG eine a usdrücklich festgelegte gesetz

liche Vertretungsregelung durch das BMASK bestehe. Auch seien hin

sichtlich der IEF-Seroice GmbH in Anbetracht der gesetzlichen Vorga

ben des IEFG bzw. subsidiär des GmbH-Gesetzes keine Neuregelungen 

erforderlich. Die AllIeiie an der Gesellschajl stünden zu JOD Prozent 

im Eigelllum des Bundes, wobei die Ausübung der Gesellschajlerrechte 

und die VerUJaltung der Anteilsrechte dem jelZl zuständigen BMASK 

oblägen. Daher werde der A ufsichtsrat, der aus vier Kapitalverrretem 

bestehe, alleine von der Generalver ammlung bestellt und abberufen. 

(2) Die Beschlussfassung des Bundes-Pub/ic Corporate Govemance 

Koder sei laut BMASK ein guter Impuls gewesen, die Entscheidungs

und Umserzungsveralllwortung zwischen der Eigentümervertrerung und 

der Geschäftsführung als operatives Organ noch transparenter darzu

legen. Der Koder sei im Normenkatalog der IEF-Service GmbH ver

ankert und mit l .  Juli 2014 eine Neufassung der Aufsichtsregelungen 

über den IEF und die IEF-Seroice GmbH vorgenommen worden. Die 

Durchführung der A ufsieIlt folge nunmehr dem Prinzip der .Aufsichts

und Beteiligungsjlillrung". 

(JI Zu der vom RH empfohlenen Zusammenführung des IEF mit der 

IEF-Service GmbH führte das BMASK aus, dass es diesbezüglich kei

nen Handlungsbedarf sehe. Das Transparenzgebot ei aus Sicht des 

BMASK u.a. durch die jährlich erstellten Geschäjlsberichte, Jahres

abschlüsse samt Prüjbericht de Wirtschajlsprüfers sowie die Veröj

fe'lIlichung der Bilanz und der Gewinn- und Verluslrecll1lung eindeu

tig gewährleistet. 

5.4 ( 1 )  Der RH entgegnete dem BMASK, dass die Vertretung des IEF durch 
den Bundesminister fur Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz weit
gehend formaler Natur war, weil die IEF-Service GmbH den IEF verwal
tete und u.a. deren Ge chäftsfuhrer laut Geschäftsordnung Anleihen, 
Darlehen und Kredite bis zu 10 Mio. EUR fur den IEF ohne Befassung 
des Aufsichtsrats aufnehmen durften. Weiters unterstand der Aufsichts

rat der IEF-Service GmbH nicht den direkten Weisungen des Bundesmi
nisters. Eigentümerweisungen an die Geschäftsfuhrung der IEF-Service 
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GmbH durch den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumen
ten chutz waren zwar rechtlich zulässig, stellten aber im Allgemeinen, 
insbesondere sofern diese der Auffassung des Aufsichtsrats widerspra
chen, 3u f Dauer kein geeignetes Mittel zur Steuerung der lEF-Service 
GmbH dar. Hervorzuheben war in diesem Zusammenhang, dass die 
Kreditaufnahmen und Verpflichtungen des IEF durch die Gremien der 
IEF-Service GmbH erfolgen konnten und in der Vergangenheit auch 
erfolgten, und zwar ohne unminelbare Einbindung des Eigentümers 
Bund. 

(2) Als positiv wertete der RH die zwischenzeitlich erfolgte Übernahme 
des Bundes-Public Corporate Governance Kodex zur Steuerung der 
IEF-Service GmbH. Dies stellte eine Verbesserung zur Wahrung der 
Eigentümerrechte bei der IEF-Service GmbH dar, allerdings konnte 
die mit der Zersplinerung verbundene Problematik der eingeschränk
ten Steuerungsmöglichkeit der IEF-Service GmbH bzw. des IEF durch 
den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im 
Grundsatz nicht gelöst werden. 

(3) Hinsichtlich der Zusammenführung des IEF mit der IEF-Service 
GmbH hielt der RH neuerlich fest, dass die Steuerung der IEF-Service 
GmbH sowie des IEF zersplinert war. Dies kam auch durch die vom 
BMASK in der Stellungnahme erwähnten vieWiltigen Berichtspflich
ten deutlich zum Ausdruck, weiche u.a. die öffentliche Minelverwen
dung nicht transparent darstellen konnten. Um die Position des Eigen
tümers Bund weiter zu stärken, verblieb der RH bei seiner Empfehlung. 
das Verhältnis zwischen IEF und IEF-Service GmbH neu zu struktu
rieren und diese zusammenzuführen. 

6.1 ( I )  Die IEF-Service GmbH betrieb regionale Geschäftsstellen an den 
neun Standorten Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Ried, 
Salzburg. SI. Pölten und Wien gemäß § 5 Abs. I IESG. Für die Abwick
lung des lEG-Verfahrens war jene Geschäftsstelle zuständig, in deren 
Sprengel das für das Insolvenzverfahren zuständige Gericht lag. 

Durch die Ausgliederung 2001 erfolgte - entgegen der Empfehlung 
im Ausgliederungskonzept, die Geschäftsstellen auf vier Standorte zu 
konzentrieren - keine Reduktion der Standorte. Der RH hane eben
falls anlässlich seiner Gebarungsüberprüfungen in den Jahren 2001 
und 2004 eine Reduktion der Standorte empfohlen. 

Im Jahr 201 3 verfügten sieben der neun regionalen Geschäftsstellen 
über Mitarbeiter im Ausmaß zwischen 4,5 VBÄ und 8, 1 VBÄ. 
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(2 )  Nach der Ausgliederung im Jahr 2001 richtete die vormalige IAF
Service GmbH in der Zentrale in Wien den Geschäftsbereich Über
regionale Insolvenzbearbeitung [GBÜR) ein. Dies sollte bei den regi
onalen Geschäftsstellen zu deren gleichmäßigeren Auslastung führen. 
So sollten Insolvenzen mit mehr als 100 Antrag tellern an den GBÜR 
üben ragen werden. 

Der GBÜR erledigte im Zeitraum 2008 bis 201 3 rd. 1 'lb der 2 1 .287 Insol
venzfalle, welche rd. 1 4  'lb der Antragsteller repräsentienen. Rund 64 'lb 
der Insolvenzfalle sowie rd. 4 3  'lb der Antragsteller kamen aus dem 
Bereich der Geschäftsstelle Wien. 

(3) Das BMASK venrat im Rahmen der gegenständlichen Gebarungs
überprüfung die Auffassung, _die Strukrur habe sich bewähn-. Eine 
dem zugrunde liegende Organisationsanalyse lag nicht vor. 

Die IEF-Service GmbH berief sich hinsichtlich der önlichen Behör
denzuständigkeit zudem auf die Bestimmungen im Allgemeinen Ver
waltungsverfahrensgesetz [AVG)7 und verwies auf die Notwendigkeit 
einer regionalen Präsenz, um die Qualität der Leistungserbringung zu 
erhalten. 

(4) Tatsächlich wurden die meisten Anträge durch den Verein _Insol
venzschutzverband für Arbeitnehmerlnnen- [ISA) in Venretung der 
Antragsteller bei der IEF-Service GmbH eingebracht und die Ansprü
che konkretisien [siehe zum Verein ISA im Detail TZ 26). Der ISA war 
ein gemeinsamer Verein von Arbeiterkammer und Österreichischem 
Gewerk chaftsbund. Er venrat die Arbeitnehmer bei der Geltendma
chung ihrer Ansprüche im Insolvenzentgeltverfahren. Dabei nutzte er 
die Infrastruktur der stark regionalisienen Kammerorganisation an On 
und Stelle. Ein unmittelbarer Paneienverkehr durch den Bereich Ent
geltsicherung der IEF-Service GmbH fand daher nur in wenigen Aus
nahmefallen statt. Der Geschäftsbereich Fondsmanagement der IEF
Service GmbH war ausschließlich von der Zentrale in Wien aus tätig. 

AJs Indikator flir die Intensität des verbleibenden Paneienverkehrs bei 
den regionalen Geschäftsstellen der IEF-Service GmbH zog der RH die 
Anzahl der im Zuge der IEG-Verfahrensabwicklung verfassten Nieder
schriften heran. Im Zeitraum 2008 bis 201 3  sanken die Einvernahmen 
mit Niederschriften von 1 .368 auf 874 bzw. um rd. 36 'lb. Insgesamt 
wurden im Jahr 201 3 österreichweit bei 874 von 35.482 Antragstellern, 
das waren rd. 2,5 'lb, Einvernahmen mit einer Niederschrift durchge-

7 Di� sachlich( und örtlicht Zusländigktil dC'r B(:hördtn richttlt sich gtmäß § I AVG 
nach dtn Vorschriftrn uMr ihrtn Wirtungsbf'rtich und nach dC'n Vtrwaltungsvor
schnften. 
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fUhrt. Davon entfielen im Jahr 201 3 rd. 60 'lb auf den Standort Wien 
(mit der Geschäftsstelle Wien. dem GBÜR und dem Referat fUr Sozi
almissbrauch (SMB-Referat)). 

6.2 Der RH kritisierte, dass das BMASK und die IEF-Scrvice GmbH trotz der 
Empfehlung im Ausgliederung konzept und entsprechender Empfeh
lungen des RH keine Initiativen zur Zusammenlegung der regionalen 
Standorte semen, wodurch die ineffiziente, zersplitterte Organisation 
der IEF-Service GmbH aufrecht bl ieb. Der RH hielt fest, dass durch die 
Einschaltung des Vereins ISA bereits der weitaus größte Teil des per
sönlichen Parteienverkehrs auf diesen verlagert wurde und dadurch 
die regionale Präsenz der IEF-Service GmbH kaum mehr Bedeutung 
hatte. Die sinkende und geringe Anzahl von Einvernahmen mit Nie
derschriften unterstrich dies. 

Die EinfUhrung des GBÜR zum Spitzen ausgleich bzw. dessen teils inten
sive Nutzung durch die relativ häufIge Verlagerung von GeschäFts
fallen aus dem Geschäftsbereich Wien an den GBÜR zeigte, dass eine 
zentrale Abwicklung der Anträge ohne Weiteres möglich war. Der RH 
empfahl daher dem BMASK sowie der IEF-Service GmbH, eine Reduk
tion der Standorte rasch in Angriff zu nehmen. 

6.3 (I) Laut Stellungnahme des BMASK ci es durchaus sinnvoll, die 

Aufbau- und Ablauforgallisation der IEF-Service GmbH einer Funk

tionsprüfullg zu unterziehen und dabei auch die Frage der Slalldone 

zu bewenen. Jedoch ei e erst dallach zweckmäßig, abschließende 

Schlussfolgerungen zu ziehen ulld legistische Schritte zu prüfen. 

(2) Die IEF-Service GmbH wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, 

dass Standone und Anzahl der regionalen Geschäft stellen gesetzlich 

festgelegt seien. Weiter betollte sie, dass die regionale Präsenzjur die 

effektive Zusammellarbeit mit dem Insolvellzschutzverbandjiir Arbeit

nehmerlllllen (ISA) erforderlich sei. Zum Ge chäftsbereich GBÜRjiihne 

die IEF-Service GmbH aus, dass die Verlagerung von Geschäftsfollen 

lIur deshalb realisierbar sei, weil beide Organisationseinileiten ill der 

Zentrale ill Wiell situien seien ulld eille Erledigung von Geschäfts

folIeIl anderer GeschäftssteIlClI ausschließlich im Fall von Großinsol

vellZCII mit gut Junktionierellden Bucl!lwltullgell und daher kurzeIl 

Ermittlullgsdauerll möglich sei. Mit der gegenställdlichell Organisati

ollsaufstellung sei das A usgliederungsziel eiller Bearbeitungsdauer VOll 

drei MOllaten hillsichtlich der gesamteIl im Jahr 201] mit einem Wert 

VOll 2,26 Monaten bereits deutlich u nterschritteIl. Ullabhängig davon 

werde die IEF-Service GmbH in Anbetracht der mittel- bis lallgJris

tigen Mitarbeiterstruktur emsprec/lellde Überlegullgell ill Bezug auf die 

regiollale Orgallisatiollsstruktur allsteIlen. 
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6.4 ( I )  Der RH nahm die grundsätzliche Bereitschaft des BMASK zur Über
prüfung der Aufbau- und Ablauforganisation der IEF-Service GmbH 
positiv zur Kenntnis, vermisste aber konkrete Zusagen hinsichtlich 
Inhalte, Termine und Meilensteine. 

(2) Der RH entgegnete der IEF-Service GmbH, dass die derzeitige orga

nisationsrechtliche Grundlage in Anbetracht der abnehmenden Bedeu

tung des önlichen Paneienverkehrs sowie aufgrund des allgemeinen 
technischen Fonschritts auf dem Gebiet der Kommunikation reform

bedürftig war. Positiv wenete der RH die Ankündigung der IEF-Ser
vice GmbH, ihre Organisationsstruktur zu überprüfen. Der RH unter
strich seine Empfehlung, eine Reduktion der Standone rasch in Angriff 
zu nehmen. 

Strategisches UmfeLd der IEF-Service GmbH 

Änderung des 
Insolvenzrechts 

Bund 2015/ 1 3  

7.1  ( I )  Das seit der Gründung der lAF-Service GmbH i m  Jahr 2001 gül

tige Unternehmenskonzept beinhaltete als Hauptziel die Sicherstellung 
der möglichst raschen Auszahlung von Insolvenzentgelt; im Bereich 
der Löhne und Gehälter innerhalb von höchstens drei Monaten. Dabei 

sollten die Grundsätze von Sparsamkeit. Winschaftlichkeit und Zweck
mäßigkeit beachtet und Synergiepotenziale, vor allem durch die Ent
wicklung einer IT -Lösung und der organisatorischen Zusammenftih

rung der Standone, genutzt werden. Gleichzeitig hielt das Konzept als 
wesentliches Unternehmensziel fest, Forderungen des IAF gegen insol
vente Unternehmen möglichst rasch und in höchstmöglichem Ausmaß 
hereinzubringen. 

(2) Von strategischer Bedeutung ftir die IEF-Service GmbH war nach 
deren Ausgliederung vor allem das Insolvenzrechtsänderung ge

setz 2010 ( IRÄG 2010), in Kraft ab Mine 2010. Zielsetzung des Gesetzes 
war vor dem Hintergrund der Finanz- und Winschaftskrise seit 2009 
eine Erleichterung von Unternehmenssanierungen im Zuge einer Insol
venz. Kern der Reform war die Einftihrung eines Sanierungsverfah
rens (mit oder ohne Eigenverwaltung), das die Voneile des bis dahin 

möglichen Ausgleichs mit denen des Zwangsau gleichs verband. Bei 
Vorlage eines Sanierungsplans hatte der Schuldner, bei einer Mindest
quote von 30 'lb ftir die Gläubiger, nun die Möglichkeit, sein Unterneh

men in Eigenverwaltung fonzuftihren. Außerdem sollte dem Schuldner 
die Möglichkeit gegeben werden, eine Löschung aus der Insolvenz
datei und dem Firmenbuch zu erwirken. um im Geschäftsverkehr nach 
Erflillung der Forderungen keine Nachteile zu erleiden. 
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(J) In  den bei den neuen Insolvenzverfahren - Sanierungsverfahren 
mit und ohne Eigenverwaltung - war neben der Absenkung der Quo
ten auf 20 % bzw. JO % die Herabsetzung der Anforderungen an die 
Zustimmungserfordernisse der Gläubiger von wesentlicher Bedeutung: 
Die Annahme des Sanierungsplans bedurfte nur mehr der einfachen 
Kapitalmehrheit sowie der einfachen Kopfmehrheit der bei der Abstim
mung anwesenden Insolvenzgläubiger. Das Stimmrecht der IEF-Ser
vice GmbH - als Gläubiger, wahrgenommen vom Bereich Fondsma
nagement - gewann dadurch in Sanierungsverfahren an Bedeutung: 
Sie hatte dabei abzuwägen, ob einer höheren Quotenzahlung bei liqui
dation oder einem teilweisen Forderungsverzicht, um eine Unterneh
menssanierung zu ermöglichen, der Vorrang einzuräumen wäre. Eine 
allfallige Zustimmung zur Sanierung des insolventen Unternehmens 
war dabei mit dem winschaftlichen Risiko verbunden, innerhalb von 
wenigen Jahren für die Arbeilnehmeransprüche aufgrund einer neu
erlichen Insolvenz aufkommen zu müssen. 

(4) Weder der durch das lRÄG 2010 bewirkte vermehrte Einfluss der 
IEF-Service GmbH bzw. ihre Bereichs Fondsmanagement auf die 
Unternehmenssanierung noch der erhöhte Risikoaspekt (neuerliche 
Insolvenz) fand einen Niederschlag in den strategischen Grundlagen 
der IEF-Service GmbH. 

(5) Eine verbindlich festgelegte Geschäftspolitik der IEF-Service GmbH 
als Richtschnur für das Fondsmanagement zur Wahrung der Interessen 
des IEF im jeweiligen Insolvenzverfahren fehlte folglich, ebenso wie 
darauf aufbauende Vorgaben für das konkrete Verhalten und Schwer
punkte des Fondsmanagements (z.B. quantifIzierte Ziele für die zu 
erreichenden Mindestquoten in den Insolvenzfallen: die Vorgabe von 
Voraussetzungen, unter denen einer Untemehmenssanierung zuzustim
men war; die Vorgabe, wie hoch das Prozessrisiko sein durfte). Dem 
Ziel des strategischen Controllings der IEF-Service GmbH (Erhöhung 
der Rückflussquote; siehe TZ 8) fehlte dadurch ein Ausgangswert als 
fundierte Basis. Die Beweggründe rur die jeweilige Vorgangsweise des 
Fondsmanagements in den Gläubigerausschüssen waren dementspre
chend kaum nachvollziehbar. 

Die Einbringung von Forderungen im Rahmen von Insolvenzfallen 
war auch nicht Gegenstand von intensiven Erörterungen durch den 
Aufsichtsrat. 
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(6) Aufgrund der fehlenden gemeinsamen Geschäftspolitik operienen 
auch die beiden Geschäftsbereiche der IEF-Service GmbH, Entgeltsi
cherung und Fondsmanagement, weitgehend voneinander unabhän
gig8. Dadurch konnte ein winschaftlicher Zusammenhang zwischen der 
Insolvenzentgeltzahlung und der Forderungseintreibung zur Ermitt
lung der Gesamtkosten einer Insolvenz (inklusive Abwicklungskosten) 
nicht hergestellt werden. 

7.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die IEF-Service GmbH seit Mitte 
2010 in einem verändenen insolvenzrechtlichen Umfeld tätig war, 
welches die Sanierung von Unternehmen priorisierte. Nach Ansicht 
des RH hatte die IEF-Service GmbH bzw. ihr Bereich Fondsmanage
ment zudem vermehn Einnuss auf Sanierungsentscheidungen auf
grund erleichtener Be chlu erfordernisse in den Gläubigerausschüs
sen. Der RH kritisiene, dass dies im veralteten Unternehmen konzept 
nicht zum Ausdruck kam. In Folge hane das Fondsmanagement nur 
eine vergleich wei e geringe strategische Bedeutung innerhalb der 
IEF-Service GmbH. Das Fehlen geschäftspolitischer Vorgaben rur das 
Fondsmanagement eröffnete diesem allerdings einen kaum kontrol
lierbaren Handlungsspielraum bei seinen Entscheidungen in den Insol
venzverfahren. 

Weiters hielt der RH kritisch fest, dass die bisherige Organisation der 
IEF-Service GmbH mit den zwei de facto weitgehend nebeneinan
der agierenden Unternehmensbereichen Entgeltsicherung und Fonds
management u.a. eine vollständige und transparente Darstellung der 
Kosten der einzelnen Insolvenzf<ille verhindene. 

Der RH empfahl daher dem BMASK, die Funktion der IEF-Service 
GmbH zur Wahrung der arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen des 
BMASK zu konkretisieren. Der IEF-Service GmbH empfahl er, ein 
auf die Zielsetzungen des BMASK abgestimmtes Unternehmenskon
zept zu erstellen und mit quantifIzierten operativen Zielen zu verse
hen, insbesondere im Bereich des Fondsmanagements. Weiters emp
fahl er der IEF-Service GmbH, die Aufbauorganisation wie auch das 
Rechnungswesen dahingehend zu überarbeiten, um eine transparente, 
winschaftliche Abwicklung der Insolvenzf<ille unter dem Blickpunkt 
ihrer jeweiligen Gesamtkosten zu gewährleisten. Zu den diesbezüg
lichen rur ein funktionierendes IKS organisationsrclevanten Empfeh
lungen siehe TZ 32. 

• Bis zur Ausglit'drrung der LAF-Suvkr GmbH war dir Finanzprokuratur dn Bund" 

- organisalonS<'h grlft'nnt von den Auszahlungsstrllrn 18undtssozialämtt'rI für das 

Insolve-nlrntgC'h - rur dlC' Einlrribung der sich aus drn Insolvrnzgrldzahlungrn rrgr

btndC'n Fordrrungrn zuständig. 
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7.3 (I) Das BMASK wies i" seiner Stellungnahme darauf hin, dass sich 

illl PTÜfungsergebnis des RH keine Hinweise fände", welche a rbeits

marktpolitische" Zielsetzungen für die IEF-Service GmbH zu konkre

tisieren wären. Derartige Neuausrichtungen des A uftrags all den IEF 

und all die IEF-Service GmbH bedürften legistischer Klarstel/ungen. 

Das BMASK habe der IEF-Service GmbH jedoch vorgeschlagen. die 

Rolle des Fondmanagements und seine A ujgabenstellungen im Rah

men der aktuellen gesetzlichen Vorgaben kritisch zu reflektieren und 

gegebenenfalls altemative Vorschläge zu erarbeiten. 

(2) Laur Stellungnaillne der IEF-Service GmbH habe sie die Empfeh

lung bereits vor der GebarungsüberpTÜfung umgesetzt. Die IEF-Service 

GmbH verfüge über e-in Leitbild, ein strategisches Controlling sowie ein 

Strategiepapier 2010 bis 201 5.  Es gebe mit dem Eigentümer und dem 

A ufsieillsrat abgestimmte, übergeordnete jährliche und minelfristige 

strategische Ziele sowie ein operationales Maß/lahmel,geTÜst in Form 

eines Mitte/fristplanes sowie einen DerailplOlI jeweils für das Folge

jahr zum Zweck der Zielerreichung. Die Zielerreiellung und Maßnah

menumsetzung werde im Rahmen des Ziel- und MaOnalllllencontrol

li"gs dem BMASK und dem Aufsichtsrat berichtet. 

Bezüg/iell des vom RH kritisch festgestellten Handlungsspielraums des 

Bereiells Fondsmanagement verwies die lEF-Service GmbH darauf. 

dass ein engmaschiges PTÜfungs- und Genehmigullgsprozedere bestehe, 

das eine Prüfung ulld Genehmigung durch den Fondsmanager sowie 

ab einer Grenze von 200.000 EUR zusätzlich durch die Geschäftsfüll

nmg beinhalte. 

ZlIr Empfehlllllg einer verällderten A ujbauorgarlisationführte die lEF

Service GmbH aus, dass die Bestimmungen des lRÄG 2010 zu keiner 

Stärkung der G/äubigerposition gefüh rt MlTe". Die lEF-Service GmbH 

wies weiters darauf hin, dass die Kosten eines Insolvenzfalles sowie die 

Abwickill/lgskostt>n einer Insolvenz durch die getrennten Reclmungs

wesen des IEF und der IEF-Service GmbH transparent seien. 

7.4 ( I )  Der RH stimmte dem BMASK hinsichtlich der Notwendigkeit legis
tischer KJarsteliungen zu und empfahl, diese in die Wege zu leiten. Die 
lEF-Service GmbH halte zudem aufgrund der Änderungen des Insol
venzrechts 2010 (lRÄG 2010) u.a. vermehn abzuwägen. entweder einer 
Unlernehmenssanierung und dadurch der Erhaltung von Arbeitsplät
zen zuzustimmen oder eine rasche und möglichst vollständige Einbrin
gung der Forderungen gegebenenfalls unter Liquidation des Unterneh
mens zu priorisieren. Zur Regelung des diesbezüglichen strategischen 
Handlungsrahmens genügten nach Ansicht des RH entsprechende stra-
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tegische ZieJvorgaben an die tEF-Service GmbH durch den Eigentü
mer. die allerdings bisher fehlten. 

(2) Der RH widersprach der IEF-Service GmbH. wonach die Emp
feblung. ein zeitgemäßes Unternehmenskonzept einzuführen. bereits 
umgesetzt sei. Die von der IEF-Service GmbH erwähnte Einführung 
eines Leitbilds. eines strategischen Controllings sowie eines Strategie
papiers sowie jährliche und mittelfristige strategische ZieifestJegung 
usw. setzten nach wie vor auf dem veralteten Unternehmenskonzept 
aus dem Jahr 2001 auf. Seither veränderten sich nach Ansicht des RH 
allerdings die arbeitsmarktpolitischen Rahmenbedingungen für die IEF
Service GmbH beträchtlich und damit auch die Anforderungen an die 
nachgelagerten Steuerungsinstrumente. So betraf etwa nur eine ein
zige strategische Zielvorgabe das Fondsmanagement. 

Weiters entgegnete der RH der IEF-Service GmbH. dass die Aufbau
organisation einer ganzheitlichen wirtschaftlichen Abwick.lung der 
Insolvenzfalle entgegenstand. Der RH betonte, dass die vorliegende 
zersplitterte Kostenrechnung ein Abbild davon lieferte bzw. keine Aus
sagen über die Gesamtkosten eines Insolvenzfalls möglich waren. Nach 
Ansicht des RH war daher die Transparenz der fmanziellen Aufwen
dungen der IEF-Service GmbH nicht gewährleistet. 

8.1 ( I )  Die tAF-Service GmbH verfügte zur Zeit der vorangegangenen 
Gebarungsüberprüfung des RH im Jahr 2004 zwar über ein Unterneh
menskonzept (siehe TZ 7), aber über kein strategisches ContrOlling. 
Ende September 2010 berichtete die Geschäftsführung der IEF-Ser
vice GmbH im Aufsichtsrat über Aktivitäten, um eine neue S rategie 
mit einem externen Berater9 zu entwickeln bzw. die bestehende wei
terzuentwickeln. Ein diesbezüglicher Auftrag durch den Aufsichtsrat 
lag nicht vor. Ziel dieser Initiative der Geschäftsführung war es, stra
tegische Ziele für 201 5  unternehmensintern festzulegen, .um den Mit
arbeitern eine strategische Stoßrichtung zu vermitteln und die Zielset
zungen für die kommenden Jahre zu kommunizieren". Explizit sollte 
das neue Gehalts- und Beloh.nungssystem .an die strategische Aus
richtung des Unternehmens angeknüpft werden" (siehe TZ 3 1 ). 

Um die Umsetzung zu unterstützen, richtete die IEF-Service GmbH 
ein strategisches Controlling als Stabsteile der Geschäftsführung ein. 

(2) Auf strategischer Ebene erfolgten die strategische Planung sowie 
das Zielcontrolling der vereinbarten strategischen Ziele. Das Zielcont-

') Die Kosten betrugen rd. 20_000 EUR_ 
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rolling erläutene seit 201 2  in Form eines halbjährlichen Zielcontrol
Iingberichts den Grad der Zielerreichung anhand von Indikatoren. Auf 
(operativer) Mittelfristebene wurden Maßnahmen (Projekte, Vorhaben 
und Initiativen usw.) zur Erreichung der strategischen Zielejeweils für 
die drei Folgejahre erarbeitet. Diese Erläuterungen basienen auf einem 
vieneljährlichen Conlrolling der zur Erreichung der Ziele festgelegten 
Maßnahmen in quantitativer und qualitativer Hinsicht. Zeitgleich mit 
der Einführung des strategischen Controllings im Herbst 2010 wurde 
u.a. ein Projektmanagement zur Abwicklung umfangreicherer Maßnah
men in standardisierter Form mittels eines Projekthandbuchs eingefühn. 

(J) In der Aufsichtsratssitzung der IEF-Service GmbH vom Dezem
ber 201 2  stellte einer der Geschäftsführer den ersten Zielconrrolling
bericht (mr Jänner bis Mai 2012) vor. Er enthielt Angaben über die 
festgelegten Ziele. Indikatoren und Messgrößen sowie über die Ziel
erreichung. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt diese Daten sowie darüber hinausge
hend die strategischen Kenngrößen bi zum Planungshorizont 201 5. 
welche ebenfalls im Aufsichtsrat präsentiert wurden: 

Tabelle 1: Zielcontrollingdaten der [EF-Service GmbH 

strategisch. ZI.I. Indikatoren 
Ausgangsw.rte ZIelwerte Istwerte ZI.lw.rt. 

2011 2012 2012 2015 

ZI.1 1: Ers tzuerktn n u ngsda ue r 2.04 Monate 2,12 Monate 1,78 Monate 2,00 Monate 
Rasche Auszahlung 

Enderledigungsdauer 3,55 Monate 3,50 Monate 3,12 Monate 3,20 Monate 
und qualitätsvoUe 
Beurteilung rechtliche Beanstandungen 0,27 " � 5 "  0,45 '10 � 5 '1o  

Auszahlungsdauer nicht messbar � 1 Woche 
nicht < 1 Woche 

messbar (geschätzt) 

Ziel 2: 
Höhe der eingebrachten Erhöhung nicht Erhöhung 

Erhöhung der nicht messbar 
Rückflüsse 

Rückflüsse um 5 '10 messbar um 5 '10 

ZI.1 3: 
Zielgerichteter und Gesamtkosten pro 

348 EUR 341 EUR 374 EUR 374 EUR 
kostenbewusster enderledigtem GeschäftsfaU 
RessourceneinsaU 

Ziel 4: Einbeziehung der GmbH � 2,0 
Die IEF GmbH durch Stake holder bei 

nicht gemessen � 2.0 2,1 Messung 
als kompetenter relevanten Fragestellungen 
Ansprechpartner (Bewertung im Hotensystem) 

jährlich 

ZI.1 5: Mitarbeiterzufriedenheit nicht gemessen wurde nicht 2.0 Messung 
Attraktives (Bewertung im (Erfahrungen aus 2,0 

gemessen aUe 2 Jahre 
Arbeitsumfeld Notensystem) Salsa-Befragung) 

Fluktuation 0,68 '10 � 5 "  4,9 '10 :! 5 " 

Quelle: IEF-Servic� GmbH 
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(4) Für die Festsetzung der Ausgangswerte war umfassend quantifIziertes 
Zahlenmaterial im Wesentlichen nur aus dem Bereich Entgeltsicherung 
aufgrund der seit 2004 dort erstellten Controllingberichte vorhanden. 
Der Bereich Fondsmanagement war nur durch das Ziel 2 (Erhöhung 
der Rücknüsse) unminelbar berührt. Die IEF-Service GmbH rechnete 
die Zielwerte als Durchschnin mehrerer Perioden hoch. In mehreren 
Fällen - im Wesentlichen bei den Zielen 2, 4 und 5 - fehlten quan
tifIzierte Ausgangswerte, da diese Indikatoren vor 201 1 nicht gerne -
sen wurden bzw. das Erfassungstool (IT -Unterstützung, Kostenrech
nung) dazu gefehlt hane. 

Der Zielwert der 5 '!bigen Erhöhung der Rücknüsse (Ziel 2) beruhte 
auf einer - nicht näher auf ihre Wirtschaftlichkeit hinterfragten -
Annahme. Der Zielwert für die Gesamtkosten pro enderledigtem 
Geschäftsfall von 341  EUR (201 2) bzw. 374 EUR (20 1 5) (Ziel 3) beruhte 
auf einer Durchschnittsauswertung aus der nicht aussagek.räft.igen 
Kostenrechnung (siehe TZ 24) und basierte auf dem Durchschnitt der 
Gesamtkosten aus den Jahren 2008 (Einführung 5MB-Referat) bis 
201 1 .  Der Zielwert zum Ziel 4 beruhte auf einer jährlichen qualitat iven 
Selb teinschätzung des leitenden Managements der IEF-Service GmbH. 

Der Ziclwert bezüglich der Mitarbeiterzufriedenheit stützte sich auf 
das Ergebnis einer Mitarbeiterbefragung, jener zur Fluktuationsrate 10 

(beide Ziel 5) auf einen Durchschnittswert der tatsächlichen Fluktu
ation (ohne Pensionierungen) aus den vergangenen Jahren sowie die 
Einschätzung der Entwicklung der Wirtschaftslage. 

(5) Im Bereich Entgeltsicherung übererfüllte die IEF-Service GmbH 
die Ziel werte für die Indikatoren Erstzuerkennungsdauer, Enderledi
gungsdauer und rechtliche Beanstandungen im Jahr 201 2  zum Teil. 
Eine Anpassung der Zielwerte 201 5  erfolgte nicht im gleichen Ausmaß. 

Die im Jahr 201 2 angepeilten Gesamtkosten pro enderledigtem 
Geschäflsfall  in Höhe von 341  EUR konnte die IEF-Service GmbH mit 
374 EUR pro Geschäflsfall nicht erreichen. Dies entsprach den Fcsl
stellungen des RH, wonach sich die EfTlzienz des Bereichs Entgeltsi
cherung seit Jahren verschlechterte (siehe TZ 28). 

8.2 Der RH hielt k.ritisch fest, dass die Einführung des strategi chen Cont
rollings nicht auf Initiative des Eigentümers bzw. des Aufsichtsrats 
erfolgte. Als übergeordneter Zielrahmen für dessen Einführung stand 
überdies nur das nicht aktualisierte Untemehmenskonzept aus dem 
Jahr 200 I zur Verfügung (siehe TZ 7). 

1 0  prountudkr Anteil der Austrine pro Jahr lohne Ferialpraktikanten, Pcnsionicrungt'n 
und Tod�flUlc) baogen auf den durrhschnitllichen Pc:rsonalstand nach Köpftn 
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Der RH verwies in Bezug auf die Einftihrung eines strategischen Cont
rollings in der IEF-Service GmbH darauf, dass im Bereich der Entgeltsi
cherung ohnehin ein komplexes Berichtssystem eingerichtet war (siehe 
TZ 24) und dass der Bereich Fondsmanagement nach wie vor weit
gehend ausgeblendet blieb. So fehlten weiterhin aussagefahige Daten 
ftir die Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit der Entgeltsicherung und 
des Fondsmanagements aufgrund der seit der Ausgliederung vernach
lässigten Kostenrechnung bzw. kaum vorhandener Kennzahlen ftir ein 
effektives fInanzielles Controlling. 

Ocr RH kritisiene, dass Ausgangswene für die Festlegung der Zielwene 
in mehreren Fällen fehlen. Soweit überhaupt vorhanden, beruhten sie 
auf Erfahrungswenen und Annahmen. die nicht auf ihre Winschaft
lichkeit hin kritisch hinterfragt wurden. Der RH merkte auch kritisch 
an.  dass Zielwene vorgegeben waren, die erst zu erheben waren (z.B. 
Ziele 4 und 5). 

Ferner erachtete der RH die Zielwene für 201 5 als wenig ambitionien. 
Das Ziel I (Erstzuerkennungsdauer, Enderledigungsdauer, rechtliche 
Beanstandungen) wurde z.B. bereits Ende 201 2 übererfüllt, dennoch 
waren die Zielwene ftir 201 5 niedriger als die Istwene für 201 2. 

Der RH empfahl der lEF-Service GmbH. parallel zu der unter TZ 7 emp
fohlenen Neufassung des Unternehmenskonzepts die Ziele zu über
arbeiten und mit den strategischen Eigentümerinteressen abzustim
men. Weiters empfahl er, die Ausgangswene für die Ziclfcstlegungen 
hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit zu durchleuchten sowie u.a. im 
Vorfeld durch Ausbau einer bereichsübergreifenden Kostenrechnung 
(siehe TZ 24) einen Schwerpunkt hinsichtlich einer betriebswinschaft
lieh fundienen Unternehmenssteuerung zu setzen. 

8.3 Die IEF- ervice GmbH hielt in illrer Stellungnahmefest, dass ein ent

sprechender Auftrag des BMASK an die GeschäftsJlihrung zur Einrich

tung eines strategischen COlllrollings vorliege. 

Entgegen der Feststellung des RH seien 80 % der Zielwerte bei der Stra

tegieerarbeitung ambitionierter als der Durch chnittswert der Basis

periode festgelegt worden. Die IEF-Service GmbH verwies weiters auf 

die Ist-WerteJür das Jahr 20/3.  In diesem Jahr seien sämtliche mess

baren Ziele erreicht worden. 

Die IEF-Service GmbH hielt in ihrer Stellungnahme weiters fest, dass 

neben der Überarbeitung der Strategie auch die strategischen Ziele 

Jür den Zeitraum 20/ 6-20/8 bereits überarbeitet und mit den strate

gischen Eigelllümerillleressen abgestimmt seien. Der Strategieprozess 
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erfolge künftig rollierend und dalrer könnten Zielwene auch entspre

elrend angepasst werden. 

Weiters teilte die IEF-Serviu GmbH mit, dass der vom RH gefordene 

Ausbau der Kostenrechnung auf eine Kostenträgerrechnung bereits mit 

I. Jällller 201 5 umgesetzt worden sei. Ebenso werde im Rahmen der 

Neugestaltung des strategischen Zielsystems 201 6 - 2018 in Zusam

menarbeit mit Eigentümervenretenr und A ufsichtsrat bereits eine ent

sprechende Analyse der neuen strategischen Ziele und Messgrößen in 

Bezug auf ihre Winschaftlichkeit durelrgefohn. 

8.4 Der RH stellte gegenüber der IEF-Service GmbH klar, dass die Geschäfts
tuhrung in der AR-Sitzung vom 29. September 2010 die Entwicklung 
einer neuen Strategie samt strategischem Controlling ankündigte, und 
zwar ohne Bezugnahme auf einen diesbezüglichen Auftrag durch den 
Eigentümer. Vielmehr wurde hervorgehoben, dass tur ein zielgerichtetes 
neues Belohnungssystem im Zuge des neu einzutuhrenden Gehaltsys
tems vorab eine Untemehmensstrategie implementiert werden müsse. 

Der RH nahm aber positiv zur Kenntnis, dass die grundlegende Strate
gie und die strategischen Ziele rur den Zeitraum 201 6-20 1 8  laut lEF
Service GmbH bereits überarbeitet und mit den strategischen Eigen
lÜmerintere sen abgestimmt wurden und der Strategieprozess künftig 
rollierend erfolgen würde. Die notwendige Anpassung der Ziel werte 
tur 201 5  wurde nach Ansicht des RH in Anbetracht des von der IEF
Service GmbH ins Treffen getuhrten hohen Zielerreichungsgrads im 
Jahr 201 3  be onders deutlich. 

Der RH verblieb daher bei seiner Kritik, dass die Ziel werte tur das Jahr 
201 5 wenig ambitioniert und b pw. im Bereich des Ziel 1 niedriger als 
die Istwerte des Jahres 201 2  waren, wie z.B. die Zielwerte tur die Erst
zuerkennungsdauer. rur die Enderledigungsdauer und tur rechtliche 
Beanstandungen. Er empfahl erneut, die Ausgangswerte tur die Ziel
festlegungen hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit zu durchleuchten. 

Finanzierung und Mittelverwendung 

Fi nanzierung des IEF 

Bund 2015/13  

9 ( 1 )  Die dem IEF  zufließenden Mittel stammten zum größten Teil aus 
dem Zuschlags atz zu dem von Dienstgebern zu leistenden Anteil am 
Arbeitslosenversicherungsbeitrag und stellten tur diese einen Teil der 
lohnnebenkosten dar. Dieser war durch die Sozialversicherungsträger 
einzuheben und an den IEF zu überweisen. Die Höhe des Zuschlags 
war gemäß § 1 2  Abs. 3 IESG vom Bundesminister rur Arbeit, Sozi
ales und Konsumentenschutz mit Verordnung so festzusetzen. dass 
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eine ausgeglichene Gebarung des IEF gewährleistet war. Der IEF war 
gemäß § 1 3  Abs. 3 IESG ermächtigt, zur Überbrückung finanzieller 
Bedeckungsschwierigkeiten Kredite aufzunehmen. Die Gebarung des 
IEF war nicht Bestandteil des Bundeshaushalts. 

(2) Der Zuschlag lag seit Mitte der 1 990er Jahre bei 0,7 'lb vom Brut
toentgelt und sank 2008 auf 0,55 'lb. laut dem Arbeitsprogramm der 
österreichischen Bundesregierung 201 3  bis 201 8  soll ab 201 5 der IESG
Beitrag auf 0,45 'lb abgesenkt werden. 

(3) Die Einnahmen aus dem IESG-Beitrag verblieben nicht zur Gänze 
beim IEF, sondern dieser hatte dem Bund seit 2003 gemäß § l 3e IESG 
jährlich Minel, die einem Zuschlag von 0,2 'lb entsprachen, zum Zweck 
der Förderung der Ausbildung und Beschäftigung Jugendlicher zur 
Verfiigung zu stellen. 

10.1 ( I )  Jener Teil des Zuschlags, der fiir Zwecke der lehrlingsf<irderung l l 

zur Verfügung gestellt werden musste, lag bei 0,2 'lb. Wurden diese 
Minel im laufenden Jahr nicht benötigt, konnten sie zur Bedeckung 
der laufenden Au gaben rur das Insolvenzentgelt herangezogen wer
den. Im darauf folgenden Jahr war die Lehrlingsf<irderung um die
sen Betrag zu erhöhen. Dadurch konnte bei längerer schlechter Wirt
schaftslage die Liquidität des IEF aufgrund der Ausgabenkumulation 
im Folgejahr erheblich belastet werden. Der Bundesminister fiir Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz war überdies berechtigt, Finanzver
mögen des IEF rur die lehrlingsf<irderung zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Abwicklung der lchrlingsf<irderung erfolgte durch die WKO 
Inhouse GmbH der Wirtschaftskammern Österreichs, einem Unterneh
men aller WirtSchaftskammern, die zu je 10 'lb an der Gesellschaft betei
ligt waren. Der IEF musste gemäß eines zwischen der WKO Inhouse 
GmbH und dem BMASK abgestimmten Auszahlungsplans monatlich 
entsprechende Akontierungen vornehmen und an die WKO Inhouse 
GmbH überweisen. 

(3) Da die Ausgaben ebenso wie die Einnahmen des IEF den Bereichen 
Entgeltsicherung bzw. lehrlingsf<irderung zuordenbar waren (siehe 
TZ 9), konnte jährlich sowohl der gesamte Finanzierungssaldo des IEF 
als auch jeweils der Teilsaldo fiir diese zwei Bereiche erminelt werden. 
Die folgende Abbildung stellt die aus der GeldOussrechnung des IEF 
abgeleiteten Ergebnisse rur die Jahre 2008 bis 201 2  dar: 

11 Olrsr Mlltt"1 konnttn zur Gl:wJhrung von Btlhilftn gtm5.ß Btrursausbildungsg�lz 

(SAG) durch dir Lt'hrhngsstcllrn und auch zur Finanzltrung von Ma8nahmt'n in t!nU 

Einrichtung gtm ß A�itsloStnytrsi('htrungsgrsrtz vt'rwtndrl wt'rdt'n. 
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Abbildung 2 :  Finanz.ierungssaldo des IEF 
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Quellen: IEF-Service GmbH; RH 

Bund 2015/ 1 3  

Die Entgeltsicherung wies demnach i n  den Jahren 2008 bis 2010 einen 
negativen Finanzierungssaldo auf, d.h., dass die Insolvenzentgelt
Zahlungen die Einnahmen aus diesem Anteil des Zu chlags überstie
gen. In den Jahren 201 1 und 201 2  konnte ein positiver Saldo erzielt 
werden. Für den gesamten Zeitraum der Jahre 2008 bis 201 2 ergab 
sich ein kumuliener negativer Saldo für die Entgeltsicherung von 
rd. 1 2 1 , 1  Mio. EUR. 

Das Ergebni der LehrlingsfOrderung war kumulien über den Gesamt
zeitraum 2008 bis 201 2  nahezu ausgegl ichen. Die Abweichungen in 
den einzelnen Jahren erk.länen sich aus den auseinanderfallenden Ter
minen der Auszahlungen und Einnahmen. 

Der Gesamtsaldo Entgeltsicherung und LehrlingsfOrderung war in den 
Krisenjahren 2009 und 2010 deutlich negativ, wobei insbesondere im 
Jahr 2010 das negative Ergebnis bei der LehrlingsfOrderung den Ver
lust des IEF zusätzlich erhöhte. In  den Jahren 201 1 und 201 2  konnte 
zwar bereits wieder ein pOSitives Ergebnis erLielt werden, jedoch war 
der Gesamtsaldo über den Zeitraum 2008 bis 201 2 mit rd. 1 1 4,5 Mio. 
EUR negativ. 
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10.2 Der RH hielt kritisch fest, dass in den Jahren 2009 und 2010 die Höhe 
des Zuschlags zum Arbeitslosenversicherungsbeitrag nicht ausreichte, 
um den fmanziellen Bedarf flir die Insolvenzcmgclt-Zahlungen ohne 
zusätzliche Krcditaufnahmen zu decken. Dazu kam, dass das Ergebnis 
der Lehrlingsfdrderung, das flir den IEF eigentlich nur eine durchlau
fende Gebarung sein sollte, im Jahr 2010 negativ war. Ocr RH emp
fahl dem BMASK, die Lehrlingsfdrderung aus Gründen der Transpa
renz von der Entgeltsicherung getrennt zu verrechnen. 

10.3 (I) Das BMASK sah aus aujsichrsbehördlicher Sicht aktuell keinen 

Handlungsbedarf, weil die FinanzierU/rg der betrieblirlren Lehrlings

forderung in den monatliclren Liquiditätsbericlrten, in der Vorschau

rechnung, in der Bilallz ulld der Gewilln- und Veriustrecllllrwg des 

IEF explizit sowie tran pare'lI ausgewiesen und naclrvollziehbar dar

gestellt sei. 

(2) Die JEF-Service GmbH bezeichnete in ihrer Stellungnahme die Zah

lenwerte in der Abbildung 2 aus der Gewinll- u lld Verluslrechnung als 

nicht nachvollzielrbar. So sei im Jahr 2009 vom RH beim Fillallzie

rungssaldo der Lehrlingsforde'rullg keine Zuweisung zur Rücklage in 

Höhe VOll rd. 1 , 3  Mio. EUR berücksichrigt worden. 

10.4 ( I )  Der RH wies nochmals daraufhin, dass aufgrund der gemeinsamen 
Verrechnung der EntgelLSicherung und der Lehrlingsfdrderung keine 
ausreichendc Transparenz gegeben war. Er hielt auch neuerlich fest, 
dass das Ergebnis der Lehrlingsfdrderung, das flir dcn IEF eigentlich 
nur eine durchlaufende Gebarung sein sollle, im Jahr 2010 negativ 
war. Der RH verblieb daher bei seiner Empfehlung, die Lehrlingsfdrde
rung aus Gründen der Transparenz von der Entgeltsicherung getrennt 
zu verrechnen. 

(2) Der RH stellte gegenüber der lEF-Service GmbH klar, dass die 
Zahlenwerte der Abbildung 2 aus den von der IEF-Service GmbH zur 
Verfligung gestellten Geldflussrechnungen 2008 bis 201 2 stammten 
und daher systemgemäß Abweichungen zur Gewinn- und Verlust
rechnung vorhanden waren. In der Geldflussrechnung wurden unbare 
Gebarungsvorgänge, wie beispielsweise die Zuweisung einer Rücklage, 
nicht berücksichtigt. 

Bund 2015/ 1 3  
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11.1 ( I )  Die Finanzierung des IEF war abhängig von der Konjunktur. In 
Zeiten guter Konjunktur gab es durch eine hohe Be chäftigung rate 
einen Anstieg der Einnahmen aus den vermehrten IESG-Beiträgen. 
Gleichzeitig hatte der Fonds geringere Ausgaben. weil die Zahl der 
von Insolvenzen betroffenen Arbeitnehmer zurückging. Bei schlech
ter Wirt chaftslage verlief der Effekt in umgekehrter Richtung. 

(2) Die Höhe des Zuschlags war vom Bundesminister für Arbeit. Sozi
ales und Konsumentenschutz mit Verordnung 0 festzusetzen. dass 
eine ausgeglichene Gebarung des IEF gewährleistet war. Die Ange
messenheit der Höhe des Zuschlags wurde jährlich geprüft. Vor Fest
legung des Zuschlags bzw. bei dessen Überprüfung waren die Sozial
partner gemäß § 1 3  Abs. 8 IESG zu hören. 

Der lEF verfugte nicht über DeckungsrückJagen oder eine Mindest
kapitalausstattung. sondern konnte gemäß § 1 3  Ab . 3 lESG fman
zielle Engpässe durch die Aufnahme von Fremdmitteln überbrücken. 
Überschüsse wurden in der Vergangenheit teilweise abgeschöpft. was 
im Jahr 2005 vom Verfassungsgerichtshof aufgrund gleichheitswid
riger Regelungen als verfassungswidrig erkannt worden war. weil die 
Ab chöpfungen weder für Zwecke der Entgeltsicherung noch ftir die 
ArbeitsmarktfOrderung dienten. Der Verfassungsgerichtshof führte 
in diesem Zusammenhang auch aus. dass diese Abschöpfungen aus
schließlich von den Arbeitgebern zu tragen waren bzw. in unzuläs
siger Weise Beitragseinnahmen an andere Versichertengemeinschaften 
im Rahmen der Pensionsversicherung übertragen wurden '2  I nsge
samt betrugen die Abschöpfungen rd. 4 1 4  Mio. EUR; rd. 145  Mio. EUR 
wurden an den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger und 
rd. 269 Mio. EUR an die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft überwiesen. 

(3) Nach Ausbruch der im September 2008 akut gewordenen weltwei
ten Finanz- und Wirtschaftskrise reichten 2009 die Einnahmen des IEF 
nicht mehr zur Deckung seines Finanzbedarfs aus (siehe TZ 10). Die 
vom BMASK angestrebte Erhöhung des Zuschlags gemäß § 1 2  Abs. 3 
lESG kam nicht zu Stande. Mehrjährige Kreditaufnahmen des lEF im 
Wege der Österreichischen Bundesfmanzierungsagentur (OeBFA). die 
teils ad hoc erfolgten. sowie von mehreren inländischen Banken waren 
die Folge (siehe TZ 1 2). 

11 Erk.�nntnis dt"5 Vrrfassungsgrrichtshofs vom 13. Okto�r 200S 
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Abbildung 3 :  Kreditaufnahmen des IEF in den Jahren 2010  bis 201 3 

in Mio. EUR 
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Quellen: IEF-Service GmbH; RH 
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• Bank Austria • RLB OÖ • RLB NÖ-Wien 

Der Kreditbedarf des IEF stieg stetig von Mitte Juni 2010 bis Ende 
April 201 1 auf bis zu rd. 1 60 Mio. EUR. Bis Ende Juli 201 2 verblieb 
der Kreditbedarf abge ehen von kurzzeitigen Spitzen bzw. Schwan
kungen bei rd. 101 Mio. EUR. Ab diesem Zeitpunkt entspannte sich die 
finanzielle Situation des IEF mit einem benötigten Kreditvolumen von 
rd. 20 Mio. EUR. Durch die Kreditfmanzierung musste der IEF erheb
liche Finanzierungskosten in Höhe von insgesamt rd. 1 1 ,4 1  Mio. EUR 
leisten (siehe TZ 1 6). 

1 1.2 Der RH wies auf die in Abhängigkei! vom Konjunkturverlauf stehende 
Finanzierung des IEF hin und gab die fehlenden fmanziellen Vorsor
gen zu bedenken. 

Bund 2015/ 1 3  
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12.1 ( I )  Die Zuschlagssenkung a b  dem Jahr 2006, die Ausgaben fü r  die 
LehrlingsfOrderung sowie der ltrisenbedingte Anstieg der lnsolvenzen 
führten im Laufe des Jahres 2009 zu einem sukzessiven Rückgang der 
liquiden Mittel des IEF. Sie verringerten sich von rd. 1 82 Mio. EUR 
zu Beginn des Jahres auf rd. 60 Mio. EUR am Ende des Jahres 2009. 
Daher wies die Geschäftsführung der LEF-Service GmbH in der Sit
zung des Aufsichtsrats vom Dezember 2009 darauf hin, dass der IEF 
im Jahr 2010 Kredite aufnehmen müsste, falls keine einnahmen- bzw. 
ausgabenseitigen Maßnahmen getroffen würden. Die Höhe der erfor
derlichen Kreditaufnahmen bezifferte sie mit rd. 1 70 Mio. EUR bis 
200 Mio. EUR. 

In der darauf folgenden Aufsichtsratssitzung im Februar 2010 teilte der 
Eigentümervertreter die Zustimmung des Bundesministers für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz zur Kreditaufnahme mit. Auch wäre 
eine Anhebung des IESG-Beitrags geplant; Zeitpunkt und Höhe seien 
aber Gegenstand politischer Beratungen. Der Aufsichtsrat erteilte 
daraufhin einstimmig die Genehmigung eines Kreditrahmens in der 
Höhe von bis zu 1 90 Mio. EUR für das Jahr 2010. 

(2) Im Wissen um den zusätzlichen Finanzierungsbedarf hatte die IEF
Service GmbH bereits im Jahr 2009 mit der OeBFA über die Möglich
keiten einer Darlehensaufnahme verhandelt. Nach der Genehmigung 
durch den Aufsichtsrat nahm die IEF-Service GmbH im Laufe des 
Jahres 2010 für den LEF insgesamt acht Darlehen bei der OeBFA auf. 
Dabei handelte es sich um die Weitergabe von sechs durch die OeBFA 
emittierten Austrian Treasury Bonds (ATB) mit Laufzeiten von jeweils 
einem Monat und Höhen zwischen 25 Mio. EUR und 75 Mio. EUR. l )  

Zweimal stellte die OeßFA dem IEF i m  Laufe des Jahres 2010 zur Zwi
schenfinanzierung für vier bzw. sieben Tage Kassamittel des Bundes 
in Höhe von jeweils 4 1  Mio. EUR zur Verfügung. ATB bzw. Kassamil
tel waren kurzfristige Finanzierungsformen. Da der IEF jedoch einen 
längerfristigen Finanzierungsbedarf hane, mussten neu aufgenom
mene ATB teilweise dazu verwendet werden, den davor aufgenom
menen ATB zu bedienen. 

12.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass der iEF-Service GmbH bekannt 
war, dass die Zuschlagssenkung 2008 und die unmittelbar darauffol
gende Finanz- und Wirtschaftskrise zu einem zusätzlichen Finanzie
rungsbedarf des IEF führen würden. Er hielt daher die von der IEF Ser
vice GmbH mit Zustimmung des BMASK eingegangenen kurzfristigen 

J) Dabei emittitlte die Oe.BFA diese ATB (8undesanleihenl und stellte die daraus eingt· 
nommenen Minel dem lEF als Darlehen zur VerRlgullg. Aus der RQck.zahlulig dun::h 
den IEF b�iente die Oe8FA ihre Anleihegläubiger. 
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Finanzierungen flir nicht geeignet, um auf den längerfristigen Finan
zierungsbedarf im Jahr 2010 zu reagieren. 

12.3 Laut tellungnahme der IEF-Service GmbH habe sie im Jahr 2008 einen 

zusätzlichen FitlOnzierung bedarf des IEF noch nicht absehen könnetl. 

A uch im Jahr 2010 habe noch nicht von einer längerfristigen Finan

zierungsnotwendigkeit gesprochen werden können, weil die wesent

lichen Rahmenbedingungen noch ungeklän gewesen seien. Gemäß der 

damaligen Recht lage ei eine Prüfung einer ZuschlagssalZveränderung 

durch das BMASK jährlich im zweiten Halbjahr durchzuführen gewe

sen. Erst nachdem eine politische Lösung (z.B. durch eine Erlröhung 

des IEF-Zuschlagssatzes) zur Finanzierung des IEF nicht zustande 

gekommen sei, sei die IEF-Service GmbH ab März 2011 tatsächlich 

von einem längerfristigen Finanzierungsbedarf ausgegangen. Die lang

fristige Kreditaujnahme bei der OeBFA sei im Juli 2011 erfolgt. 

12.4 Der RH entgegnete, dass die IEF-Service GmbH bereits im Jahr 2009 
u.a. mit der OeBFA über die Möglichkeiten einer Darlehensaufnahme 
verhandelte. Dies ge chah aufgrund der sich verschlechternden finan
ziellen lage des IEF, ausgelöst durch die aktuelle Winschaftskrise und 
den damit erwarteten steigenden Insolvenzentgeltzahlungen sowie vor 
dem Hintergrund der erst 2008 erfolgten Zuschlagssenkung. Weiters 
betonte der RH, dass der IEF im Jahr 2010 nicht mehr in der lage war, 
die von der OeBFA vorgestreckten kurzfristigen Millel aus Eigenmit
teln rechtzeitig zurückzuflihren, weil sich der Finanzierungsbedarf als 
längerfristig herausstellte. Aus kaufmännischer Vorsicht hälle die IEF
Service GmbH, solange keine politische Einigung über eine Zuschlags
erhÖhung feststand, grundsätzlich von einem langfristig bestehenden 
Finanzierung bedarf ausgehen müssen. 

13.1 ( I )  Da es im Jahr 2010 zu keiner Zuschlagserhöhung kam, rechnete die 
IEF-Service GmbH flir 201 1  mit einem Finanzierungsbedarf von rd. 
1 70 Mio. EUR bis 200 Mio. EUR. Der Aufsichtsratsvorsitzende stimmte 
daher in der Sitzung vom September 2010 einer Verlängerung des Kre
ditrahmens von 1 90 Mio. EUR flir das Jahr 201 1  zu. Ein fOnnlicher 
Beschluss des Aufsichtsrat dazu unterblieb zunächst. Dieser erfolgte 
erst neun Monate später in der Sitzung vom Juni 201 1 ,  indem die 
Geschäftsflihrung der IEF-Service GmbH zur Aufnahme von Darlehen 
und Zinssicherungsgeschäften im Namen des IEF im Ausmaß von bis 
zu 1 90 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis längstens Ende 20 1 5  ennäch
tigt wurde. 

(2) Die Finanzierung des IEF erfolgte zunächst weiterhin über kurzfris
tige Finanzierungsinstrumentc der OeBFA. 
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Allerdings hielt die OeBFA anlässlich einer Besprechung im BMF vom 
März 201 1 fest. das sie dem IEF keine weiteren Minel zur Verfiigung 
stellen bzw. bis Ende März 201 1  alle zur Verfugung gestellten Mit
tel fallig stellen werde. wenn nicht sichergestellt sei. dass der IEF bis 
201 4/201 5 die gewährten Kredite zurückzahlen könne. 

(J) Zur Lösung der Finanzierungsengpässe beschloss der Nationalrat im 
April 201 1  eine entsprechende Gesetzesänderung im IESG und Arbeits
marktpolitik-Finanzierungsgesetz (AMPFG). derzufolge dem IEF durch 
eine Erweiterung des Kreises der zur Arbeitslosenversicherung bei
tragspnichtigen Personen (Anhebung der Befreiung von 58 Jahren auf 
60 Jahre) in den Jahren 201 1  bis 201 5  zusätzliche Minel zunießen sollten. 

13.2 Der RH wies kritisch darauf hin. dass die Finanzierung des IEF derart 
unsicher war. dass die OeBFA drohte. die gewährten Darlehen fallig 
zu stellen. 

Der RH empfahl dem BMASK. im Zusammenwirken mit der IEF-Ser
vice GmbH ein fmanzielles Vorsorgekonzept rur den IEF zu entwi
ckeln. Überschüsse sollten in eine Deckungsrücklage eingestellt wer
den. so dass über den Konjunkturzyklus betrachtet der IEF ausgeglichen 
bilanzieren kann. 

13.3 (I) LAut Stellungnahme des BMASK räume der Gesetzgeber dem IEF die 

Ermächtigung ein. zur OberbTÜckungjinallzieller Bedeckungsschwierig

keiten Kredite aufzunehmen, was in deli Jah ren 2008 bis 201 3  erfolgt 

sei. Die Empfehlung des RH sei zwar nachvollziehbar, würde aber einer 

gesetzlichen Neuord'lUng der Fondsjinanzierung bedürfen und stünde 

derzeit nicht auf der Agenda des BMASK. 

(2) Die IEF-Service GmbH hielt in ihrer Stellungnahme fest, dass die 

OeBFA kurzfristige Fillallzierullgell erst dalln als Ilicht geeigllet allge

sehell habe. 'lOcI/dem feststand, dass keille Zuscl/lagssatzcrhöhung 

zustande komme. 

13.4 ( 1 )  Der RH verwies gegenüber dem BMASK neuerlich darauf. dass in 
den Jahren 2010 bis 201 2  Überbrückungskredite notwendig waren. Er 
hob abermals hervor, dass die Höhe des Zuschlags vom Bundesminis
ter rur Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz so festzusetzen war. 
dass eine ausgeglichene Gebarung des IEF gewährleistet war. Auch 
hat der Bundesminister rur Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
gemäß § 1 2  Abs. 6 IESG unter Berücksichtigung der Erfahrungen über 
die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung des Fonds und der Pro
gnosen über die zu erwartende wirtschaftliche Entwicklung ZU prüfen. 
ob die Voraus etzungen rur eine Veränderung der Höhe des Zuschlags 
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vorliegen. Der RH hielt daher seine Empfehlung aufrecht, im Zusam
menwirken mit der IEF-Service GmbH ein finanzielles Vorsorgekon
zept fur den IEF zu entwickeln. 

(2) Der RH entgegnete der IEF-Service GmbH, dass der IEF nicht in der 
Lage war, die kurzfristigen Barvorlagen der OeBFA aus Eigenmitteln 
rechtzeitig zurückzuzahlen. Die IEF-Service GmbH hätte demnach aus 
kaufmännischer Vorsicht grundsätzlich von einem langfristig beste
henden Finanzierungsbedarf ausgehen müssen. 

14.1 ( I )  Den Zeitraum bis Mitte des Jahres 20 1 1  überbrückte die IEF-Ser
vice GmbH durch die Aufnahme von mehreren kurzfristigen (bis drei 
Monate) Darlehen bei Geschäftsbanken in der Höhe von insgesamt 
101 Mio. EUR fur den IEF. 

Erst danach erfolgte die Umstellung auf eine längerfristige Finanzie
rung des IEF. So nahm die IEF-Service GmbH fur den IEF ein flJ<ver
zinstes, endfalliges Darlehen 14 bei der OeBFA in Höhe von 80 Mio. EUR 
und mit einer Laufzeit von Juli 201 1 bis Oktober 2014 sowie ein vari
abel verzinstes. endfalliges Darlehen 1 5  bei einer österreich ischen Bank 
in Höhe von 20 Mio. EUR und mit einer Laufzeit von Oktober 201 1  bis 
Ende Dezember 201 5 auf. Dem Darlehen der OeBFA lag der fristen
kongruente Verkauf einer Bundesanleihe durch die OeBFA zugrunde 
(d.h. Fälligkeit ebenfalls Oktober 201 4). Der tatsächliche Zuzählungs
betrag lag bei 84,94 Mio. EUR und errechnete sich aus dem Kurswert 
der Bunde anleihe zum Juli 201 1  (Kurs 103.67) und den Stückzinsen 1 6  

fur den Zeitraum Oktober 2010 bis Juli 201 1 .  

Darüber hinaus verfugte der IEF bis Ende 201 5 über eine variabel ver
zinste Kontokorrentkreditlinie von bis zu 50 Mio. EUR bei einer wei
teren österreichischen Bank 1 1. 

(2) Der IEF war laut der _Ergänzenden Vereinbarung zum Rahmenver
trag rur Darlehen zwischen der Republik Österreich und dem IEF- vom 
Dezember 201 1  verpflichtet, die Verbindlichkeit gegenüber der OeBFA 
als Finanzschuld aus Darlehen des Bundes gesondert im Rechnungs
abschluss auszuweisen. Dies unterblieb allerdings; das Darlehen wurde 

14 D�r Nominalzins bnrug 3.40 �. Otr rcchncnschc Zlnss.atz M-trug 2. 1 3  .... 

l'j Dir Vtrzinsung bt-trug 0.6 -. Aufschlag zum J-Monals-EURIBOR. 
16 Die zwischen dem Kaufztitpunkt der Anleihe und dcm Zinsttrmin angefalh:neß Zin· 

scn wcrdcn gesondert berechnel. Es können vom Käufer nur jene Zinsen beansprucht 
werden. die nach dem Kauf der Anleihe angrfallen sind bzw. nur Jene biS zum Ver
kauf der Anleihe. 

11 Dir Vtrzansung betrug 0.6 ctb Aufschlag zum J-Monats-EURJBOR. 
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im Rechnung abschluss 201 1 unter den Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten ausgewiesen. 

14.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass der Bund die Anleihe, welche 
zur Finanzierung des Darlehens der OeBFA an den IEF diente, selb t 
zurückführen musste, unabhängig davon, ob die Miuel des IEF zur 
Bedeckung des Darlehens ausreichten. Dies kam aus winschafU ichcr 
Sicht einer Bundeshaftung gleich, obwohl das BMASK für den IEF eine 
Bundeshaftung aufgrund dessen Ausgliederung aus dem Bundeshaus
halt bislang dezidien ausschloss (vgl. TZ 2 und 1 7). 

Des Weiteren kritisiene der RH, dass der gesondene Ausweis als Finanz
schuld aus Darlehen des Bundes im Rechnungsabschluss des IEF nicht 
erfolgte. 

15.1 ( I ) Die IEF-Service GmbH ging bei den Kreditaufnahmen Mille 201 1 
für die Folgejahre ab 201 1  von steigenden Zinsen aus und sichene das 
Zinssarzrisiko der variablen Kreditaufnahmen durch einen Zinsswap 
ab. 

(2) Im Jahr 201 2 fühne die Erholung der Winschaft zu einem Anstieg 
der Einnahmen aus den IESG-Beiträgen sowie zu rückläufigen Insol
venzzahlen und damit verbunden zu geringeren Auszahlungen von 
I nsolvenzentgelt als von der IEF-Service GmbH im Jahr 201 1 prog
nostizien. 

(3) Die Vorverlegung des Geldzuflusses aus Mineln der Arbeitslosenver
sicherung an den IEF vom Dezember in den Oktober durch das 2. Sta
bilitätsgesetz 2012 18  und der rasche Rückgang der Zinsen 201 2 veran
lassten die IEF-Service GmbH zu Änderungen bei der Kreditstruktur 
und der Zinsab icherung: Mille des Jahres 2012 kaufte sie den Zins
swap zurück und tilgte sie das Darlehen bei der OeBFA vorzeitig. 
Gleichzeitig aktiviene die IEF-Service GmbH die eingeräumte Kon
tokorrentkreditlinie, um einen allnilligen, kurzfristigen Liquiditätsbe
darf abdecken zu können. 

(4) Der Aufsichtsrat der IEF-Service GmbH sah die vorzeitige Tilgung 
des Darlehens sowie den Rückkauf des Zinsswaps nicht als genehm i
gungspflichtig, sondern als operative Aufgabe der Geschäftsführung. 
Er nahm die diesbezüglichen Vorschläge der Geschäftsführung zustim
mend zur Kenntnis. Laut Geschäftsführung wären die aus dem Rück
kauf des Zinsswaps resultierenden Kosten als _Prämie- für die Zins-

" BGBI. / Nr. 35/20 1 2  
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absicherung zu betrachten. Eine detaillierte Szenariorechnung, welche 
die fmanziellen Auswirkungen einer vorzeitigen Tilgung des Darlehens 
einer regulären Tilgung gegenübergestellt häne, wurde nicht vorge
leg!. Zum Rücklauf des Zins waps präsentierte die Geschäftsflihrung 
der IEF-Service GmbH in der AufsichtsralSsitzung mehrere Varianten 
mit teils nur groben Ko tenschätzungen. 

(5) Durch die vorzeitige Rilckruhrung des Darlehens ergab sich - da 
die Differenz beim Rückzahlungsbetrag höher war als die Zinserspar
nis - ein Mehraufwand gegenüber der regulären Rückzahlung des 
OeBFA-Dariehens zum Laufzeitende von in Summe rd. 7 1 .000 EUR: 

Tabelle 2: Vergleich der Kosten für das OeBFA-Darlehen bei vorzeitiger bzw. 
planmäßiger Tilgung 

Rückzahlung Kapital 

Zinsen! 

Gesamtkosten Darlehen 

planmiißtge TIlgung 2014 vorzeitige Ttlgung Jult 2012 

in Mio. EUR 

80,00 86,21 

10,88 4,742 

90,88 90,95 

Differenz (- Mehraufwand vorzeitige Tilgung) 

Laufzeit 3,28 Jahre 

0,07 

1,02 Jahre 

rechnerische Jahresverzinsung1 2,13 ,. 6,94 ,. 

Berechnungsbasis war die recl'lnerische Jahresverzinsung 

Z inklusive Stückzinsen 
Differenz aus Gesamtkosten Darlehen minus Zuzcihlungsbetrag (84.943.595 EUR) dividiert durch die laufzeit. Das Ergebnis 

wird durch den Zuzählungsbetrag dividiert. 

QueUen: IEF-Service GmbH; RH 
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Der Mehraufwand durch die vorzeitige Tilgung des Darlehens resultierte 
aus dem von der IEF-Service GmbH gewählten Tennin rur die Rück
zahlung Mine 201 2. Zu diesem Zeitpunkt erreichte der Kurswert rur die 
dem Darlehen zugrunde liegenden Bundesanleihen einen Höchsrwert. 
während er sowohl davor als auch danach deutlich darunter lag. Die 
rechnerische Jahresverzinsung des Darlehens stieg durch die vorzeitige 
Tilgung bzw. aufgrund der verkürzten Laufzeit von 2. 1 3  'lb auf 6.94 'lb. 

(6) Mit dem im Juni 201 1 abge chlossenen Zinsswap sicherte sich die 
IEF-Service GmbH einen Fixzins von 2.58 'lb rur die gesamte Lauf
zeit bis Ende 201 5  rur den variabel verzinsten Darlehensrahmen. Ent
sprechend der damals angenommenen künftigen Ausnutzung erfolgte 
die Ab icherung rur 40 Mio. EUR in den Jahren 201 1  und 201 2, rur 
70 Mio. EUR rur die Jahre 201 3  und 201 4  sowie 30 Mio. EUR flir 

Bund 2015/13 
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das Jahr 201 5. Eine Synchronisierung zwischen den Zinseinnahmen 
aus dem Zinsswap und den Zinsaufwendungen ftir da Darlehen war 
dadurch nicht gegeben. 

Entgegen den Annahmen der IEF-Service GmbH k.am es allerdings zu 
keinem Anstieg. sondern zu einem deutlichen Rückgang des Zinsni
veaus. So lag der 3-MonalS-Euribor Mitte 201 2  bei nur noch 0.68 %. 
Darüber hinaus hafteten zu diesem Zeitpunkt nur 20 Mio. EUR statt 
der angenommenen 40 Mio. EUR an variabel verzinsten Krediten ftir 
den IEF aus. 19 

Der Ausstieg aus dem Zinsswap Mitte 20 1 2  ftihrte aufgrund des gefal
lenen Zinsniveaus zu einer Abschlagszahlung von rd. 3.91 Mio. EUR. 
Zusätzlich fIelen ftir den Zinsswap noch Zinszahlungen 201 1  und 201 2  
von in Summe rd. 330.000 EUR an. 

15.2 Der RH hielt fest. dass die vorzeitige Tilgung des fIX verzinsten Darle
hens einen wirtschaftlichen Nachteil von rd. 7 1 .000 EUR und die Zins
absicherung (Zinsswap) einen weiteren wirtschaftlichen Nachteil von 
rd. 4,24 Mio. EUR linkJ. Spesen) verursachten. 

Der RH k.ritisierte. dass der Aufsichtsrat das Sicherungsgeschäft durch 
den Zinsswap als Aufgabe der Geschäftsftihrung sah. Nach Ansicht des 
RH wäre wegen des wirtschaftlichen Zusammenhangs zwischen Grund
geschäft (Darlehensaufnahme) und Absicherung (Zinsswap) der Auf
sichtsrat auch ftir die Genehmigung der Zinsswaps zuständig gewesen. 

Der RH empfahl der LEF-Service GmbH. genehmigungspnichtige Finan
zierungsvorgänge in ihrer Gesamtheit darzustellen und auf Basis ver
lässlicher EnlScheidungsgrundlagen der Genehmigung durch den Auf
sichtsrat zu unterziehen. 

15.3 (J) Laut Stellungnahme des IEF-Service GmbH seien ämtliche vom 

RH Imtersuchten Finanzierungsvorgä" ge im A ufsichtsrat umfassend 

behandelt und in der Folge genehmigt worden. Der Aufsichtsrat habe 

in der Sitzung vom 14. Juni 2011  der A ufnahme von langfristigen Dar

lehen samt damit zusamme'lhängenden Zinssicherungsgeschäflen for

mell zugestimmt und sah in der Sitzung vom 4. Juni 2012 die Auflö

sung dieser Geschäfte als von diesem Beschluss miterfasst. 

., Dalxl hand�hC' rs sich um einen Krtdit Ix. tinc:r östt.�ichisc:hC'n Bank.. du am J I. März 

201 1 zurückgtzahlt wurdC', womit die- Ittzte" offene- Kmhtposilion drs IEf gnchlos�n 
wurde. 
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(2) Bezüglich der vorzeiligen Tilgung des Darlehens und des damil 

zusammenhängenden Rückkaufs der Bundesanleihe hiell die IEF-Ser

vice GmbHfesl, dass dieser im Juli 2012 zum akruellen Kurs erfolgl sei. 

Von der IEF- ervice GmbH ei damals zu beImeilen gewesen, ob mil 

einern weileren Kursanslieg zu rechnen war. Ein Abfallen des Anleihe

kurses seifur die IEF-Service GmbH aus der damaligen Sichl nichl zu 

erwar1en gewesen. Der Kurs der Anleihe am Rückzahlungslag ei enl

gegen der Fe /Stellung des RH nichl deullich höher gewesen als davor. 

Eine Synchronisierung zwischen dem Zinsswap und dem variablen 

Darlehen sei beabsichligl gewesen, jedoch seien weniger variable Kre

di/aujnahmen als geplal/l nOlwendig gewesen. 

Zum angefohnen win chaftlichen Nachleil der vorzeiligen Rückfoh

rung des OeBFA-Darlehensfohne die IEF-Service GmbH aus, dass der 

IEF seinen Kredilbedarf im Jahr 201 2 durch die Zinseniwicklung zu 

erheblich günsrigeren Kondirionen abdecken konnle. A uf die Laufzeil 

des OeBFA-Darlehens bis Oklober 2014 häfle dies eine Zinserspar

ni von rd. 5 Mio EUR ergeben, so dass es for die IEF-Service GmbH 

nichl venrelbar gewesen sei. das OeBFA-Darlehen weiler zu behallen. 

Ein spälerer Ausslieg aus dem Zinsswap hälle lauI IEF-Service GmbH 

weitaus höhere Zahlungen verursacht. Ein Beibehallen sei allfgrund 

des Wegfalls des Sicherungszwecks und aufgrund des Spekulalionsver

bOIS for die IEF-Service GmbH ausgeschlossen gewesen. 

15.4 ( I )  Der RH entgegnete der IEF-Service GmbH, dass sich die Zustimmung 
des Aufsichtsrats in der Sitzung vom 1 4. Juni 201 1  auf eine pauschale 
Bewilligung von Zinssicherungsgeschäften im Zuge der langfristigen 
Aufnahme von Darlehen beschränkte bzw. die konkrete Auswahl und 
Festlegung der Zinssicherungsgeschäfte der Geschäftsführung überlas
sen blieb. Der RH empfahl daher neuerlich, aufgrund des wirtschaftli
chen Zusammenhangs zwischen Grundgeschäft und Absicherungjedes 
einzelne Sicherung ge chäft mit seinen Details der Genehmigung des 
Aufsichtsrats zu unterziehen. 

Der RH stel lte ferner klar. dass der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 
4. Juni 201 2  laut Protokoll keinen formellen Beschluss fasste. sondern 
die vorzeitige Tilgung des Kredits bzw. den Ausstieg aus dem Swap
Geschäft als in das operative Geschäft der Geschäftsführung fallende 
Angelegenheit ansah. Der RH erachtete hingegen einen Beschluss des 
Aufsichtsrats zu dieser Angelegenheit als notwendig und bekräftigte 
eine Empfehlung. 

Bund 2 0 1 5/ 1 3  
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(2) Bezüglich der vorzeitigen Tilgung des Darlehens und dem damit 
zusammenhängenden Rückkauf der Bundesanleihe entgegnete der RH 
der IEF-Service GmbH. dass deranige Bundesanleihen am Ende der 
Laufzeit (Oktober 2014) zum Nominalwen zurückgekauft werden. Ein 
Sinken des Kurses gegen Ende der Laufzeit war daher als gesichen 
anzunehmen. Der RH betonte. dass ab dem Zeitpunkt des Rückkaufs 
der Wen der konkreten Anleihe kontinuierlich und nahezu linear auf 
den Nominalwen abfiel. 

Zum von der IEF-Service GmbH bestrittenen winschaftlichen Nachteil 
der vorzeitigen Rückführung des OeBFA-Dariehens hielt der RH fest. 
dass zum Zeitpunkt der vorzeitigen Rückführung des OeBFA-Darle
hens aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Erweiterung der Bemes
sungsbasis für die Einhebung des Zuschlagssatzes ein weiterer Finan
zierungsbedarf weggefallen war und sich die Einnahmen ituation des 
IEF deutlich verbessen hatte. Parallel rechnungen für die fiktive Auf
nahme eines Altemativdarlehens anstatt des OeBFA-Dariehens ent
behnen somit einer win chaftlichen Grundlage. Der RH verblieb bei 
seiner Kritik. dass die vorzeitige Tilgung des Darlehens aufgrund der 
Kurssituation der zugrundeliegenden Bundesanleihe zum Rückzah
lungszeitpunkt teurer war als das Behalten bis zum regulären Til
gungszeitpunkt im Oktober 2014. In diese Berechnung waren sämt
liche anfallenden Zinsen eingepreist. Die von der IEF-Service GmbH 
behauptete Zinserspamis von rd. 5 Mio. EUR war daher für den RH 
nicht nachvollziehbar. 

16 Die folgende Aufstellung zeigt die im Zusammenhang mit den Kredit
aufnahmen in den Jahren 201 1 bis 201 3 angefallenen Kosten: 

Tabelle 3: Kosten der Kreditaufnahmen 2011 bis 2013 

Zinsen und Spesen Kredite (ohne Fixzinsdarlehen 80 IoIio. EUR OeBFA) 

Kosten Zinsswap 

Kosten Fixzinsdarlehen 80 IoIio. EUR OeBFA (inkl. Stückzinsen) 

5 • 
Quelle: IH-Service GmbH 

Bund 2 0 1 5/ 1 3  

in IoIio. EUR 

1,16 

4,24 

6,01 

11,41 
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In Summe betrugen die Kosten sämtlicher Kreditaufnahmen im Zeit
raum 201 1  bis 201 3 rd. 1 1 ,41 Mio. EUR. Ocr größte Anteil mit rd. 
6,01 Mio. EUR fiel dabei im Zusammenhang mit dem Fixzinsdarle
hen über 80 Mio. EUR der OeBFA an. Diese setzten sich aus den Zin
sen sowie den Kursschwankungen der dem Darlehen zugrunde liegen
den Bundesanleihe zusammen. Der zur Absicherung für die variabel 
verzinsten Verbindlichkeiten abgeschlossene Zinsswap verursachte 
Kosten von rd. 4,24 Mio. EUR ink.lusive Spesen. Diese beinhalteten 
Zinszahlungen als auch die Abschlagszahlung im Zusammenhang 
mit dem vorzeitigen Rückkauf des Swaps. Für alle anderen von der 
rEF-Service GmbH für den IEF abgeschlossenen Kredite fielen an Zin
sen und Spesen rd. 1 , 1 6 Mio. EUR an. 

Auswirkungen der liquiditätsprobleme des IEF 

Berichterstattung an 

das BMASK 

284 

17 . 1  ( I )  Im Zuge der Genehmigung des Geschäftsberichts des Jahres 201 1  
i m  Sommer 201 2 durch den Bundesminister fü r  Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz ergaben sich im BMASK Fragen hinsichtlich der 
Maßnahmen der Geschäftsführung der lEF-Service GmbH zur liquidi
tätssicherung des IEF. Ocr Eigentümervertrctcr ersuchte aufgrund der 
im Geschäftsbericht 201 1  ausgewiesenen Drohverlustrückstellung und 
aufgrund der Kenntnis vom Rückkauf des Zinsswaps daher Anfang 
September 201 2  schriftlich die IEF-Service GmbH um Berichterstattung 
über die operativen Umsetzungsschritte im Zusammenhang mit der 
Liquiditätssicherung des IEF;  bis dahin hatte das BMASK die Bericht
erstattung durch die IEF-Service GmbH nicht beanstandet. Dabei sollte 
die IEF-Service GmbH insbesondere Fragen zur vorzeitigen Beendi
gung des Zinsswaps, zur Liquiditätsbedarfsrechnung und zum lau
fenden Berichtswesen beantworten. Auch sollte sie bis zum nächsten 
Aufsichtsratssitzungstermin eine rollierende Liquiditätsplanung und 
Kreditbedarfsrechnung vorlegen. 

(2) Die Geschäftsführung der IEF-Service GmbH nahm zu diesem 
Schreiben Ende September 201 2  ausführlich Stellung und erläuterte, 
sie habe bereits Ende 2009 darauf hingewiesen, dass der LEF bei Bei
behaltung der Ab chöpfungen für die Lehrlingsförderung und keiner 
Erhöhung des IESG-Zuschlags ab dem Jahr 2010 eine Fremdfinan
zierung benötigen würde. Der Aufsichtsrat sei stets sowohl über alle 
erforderlichen Schritte im Zusammenhang mit den Kreditaufnahmen 
als auch der Absicherung durch ein Swapgeschäft informiert wor
den. Auch habe es bis zu diesem Zeitpunkt darüber nie Kritik gege
ben, weder vom BMASK noch vom Aufsichtsrat. Weiters erklärte die 
Geschäftsführung, dass der IEF über keine Bundesgarantie verfüge, 
weshalb einige Banken dem IEF gar keine Darlehen einräumen wollten, 
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weil sie ihn nur für eingeschränkt kreditwürdig hielten. Daher sei es 
fraglich, ob eine langfristige Verschuldung des IEF überhaupt sinnvoll 
sei; die zu entscheiden läge aber bei den politi ch Verantwortlichen. 
Abschließend ging die Geschäfl5führung noch auf das Berichtswesen 
der IEF-Service GmbH ein. Sie erachte dieses zwar grundsätzlich für 
ausreichend. wies jedoch auf die mangelnde Aussagekraft längerfris
tiger Prognosen hin. 

(3) Der Eigenrumervertreter hielt zu diesen Ausführungen Mitte Novem
ber 201 2  fest, dass erst durch die ergänzenden Informationen der 
Geschäftsführung der IEF-Service GmbH eine vollständige Darstel
lung der Ereignisse der vorangehenden Monate gegeben sei. Da sei
ner Meinung nach das Berichtswesen in der Vergangenheit nicht aus
reichend gewesen sei, forderte er für die künftige Berichterstattung an 
die Organe eine stärkere Orientierung an den Empfangem ein (ins
besondere Vollständigkeit und Verständlichkeit der Unterlagen). Die 
Möglichkeit einer Bundeshaftung bzw. einer generellen Abgangsab
deckung für den rEF schloss er für die nahe Zukunft aus, verwies aber 
auf die Möglichkeit, Reserven zu bilden. 

17.2 Nach Ansicht des RH war die Forderung des Eigenrumervertreters nach 
einer Verbesserung des Berichtswesens und der Information durch die 
Geschäftsführung der IEF-Service GmbH gerechtfertigt. Der RH hielt aber 
kritisch fest, dass das BMASK als Aufsichtsbehörde die Verbesserung des 
Berichtswesens erst verlangte, nachdem ein Schaden (Swap) für den rEF 
eingetreten war. Der RH empfahl der IEF-Service GmbH, das Berichts
wesen in der vom Eigentümervertreter vorgeschlagenen Weise zu gestal
ten und Entscheidungen über Finanzierungsinslrumente zeitgerecht und 
umfassend in ihren finanziellen Auswirkungen darzustellen. 

1 7.] Die JEF-Service GmbH teilte in ihrer SrdJmlgnahme mit, dass die vom 

Eige"ru mervertreter geforderte Neugestaltullg bereits ill Umsetzullg sei; 

dies vor dem Hitltergrwld der seit I .  Juli 2014 geltenden n('ur" A uf

sichrs- und BeteiligulIgsjührullg des BMASK. 

18.1 ( I )  Gemäß den Mindestanforderungen des § 1 3  Abs. 2 1ESG hatte der 
IEF jeweils bis zum 30. Juni20 für jedes Kalendetjahr einen Voranschlag 
und eine Bilanz zu erstellen sowie einen Geschäftsbericht zu verfas
sen. Dem Voranschlag war eine Vorschau für das folgende Jahr anzu
schließen. Die Vorschaurechnung umfasste daher immer das laufende 
Geschäftsjahr und das Folgejahr. wobei sie von der lEF-Service GmbH 
bis 201 2  ein mal jährlich bzw. darüber hinaus auf Bedarf erstellt wurde. 

20 Seil der Novelle BGBL I Nr. 30/2014 Si ll Mill� Oktober als Zieldalllm. 
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Da das BMASK aufgrund der Erfahrungen aus der ftnanziellen Krise 
des IEF in den Jahren 2010/201 1  eine umfangreichere Berichterstat
tung verlangte. überarbeitete die IEF-Service GmbH die Vorschaurech
nung fUr das BMASK ab dem Jahr 20\ 3 quartalsweise. Auf Wunsch 
des BMASK sollten nunmehr geänderte Annahmen gegenüber der Vor
version eingearbeitet und schriftlich dokumentiert werden. Zusätzlich 
halle die IEF-Service GmbH einen rollierenden Liquiditätsplan auf 
Monatsbasis fUr den IEF zu erstellen, der einen Zeitraum von mindes
tens 24 Monaten abdeckte und gemeinsam mit den Vorschaurech
nungen an das BMASK zu übermillcln war. Das BMASK deftnierte 
bezüglich der liquiden Minel Schwankungsbreiten auf monatl icher 
Basis. die im Liquiditätsplan ausgewiesen werden mussten. 

(2) Bis zur Gebarungsüberprüfung an Ort und Stelle waren die Kont
rollinstrumente des BMASK (Rechtsaufsicht über den IEF, ftnanzi
elle Gebarungskonlrolle. Wahrnehmung der Funktionen in den Gre
mien der IEF-Service GmbH) gegenüber dem IEF bzw. der IEF-Service 
GmbH aufgrund der organisatorisch-rechtlichen Trennung der beiden 
RechlSträger auf mehrere Abteilungen des Ministeriums verteih. Eine 
gesamthafte Aufsicht durch das BMASK fand nicht statl. Ein Konzept 
(_Aufsichtskonzept neu-) zur Wahrnehmung dieser Rechte befand sich 
laut Angabe des BMASK in Ausarbeitung. 

(3) Mit Beschluss der Generalversammlung vom 20. Juni 201 3 trat der 
von der Bundesregierung im Jahr 201 2  verabschiedete Public Corpo
rate Governance Kodex des Bundes (PCGK) in der IEF-Service GmbH 
in Kraft. Dessen Ziel war es. die UnternehmensfUhrung und -überwa
chung bei staalSeigenen und staalSnahen Unlernehmen transparenter 
und nachvollziehbarer zu machen und die Rolle des Bundes und der 
Umernehmen des Bundes als Anteilseigner k.larer zu fassen.21 Ein erstes 
Ergebnis war u.a. die Neubeslellung des Wirtschaftsprüfers im Jahr 201 4. 

18.2 Der RH sah in der quartalsweisen Überarbeirung der Vorschau rech
nungen, der rollierenden Liquiditätsplanung zur Überwachung der 
ftnanziellen Lage des IEF und in der EinfUhrung des Public Corpora tc 
Govcrnance Kodex unverziehtbare Steuerungsinstrumcnte zur Auf
sicht über die IEF-Service GmbH. Dadurch sollte das BMASK künftige 
LiquiditälSengpässe des IEF rechtzeitig erkennen und diesen gegen
steuern sowie eine wirtschaftlich effiziente Führung der IEF-Service 
GmbH gewährleisten können. 

II Oc:mnach haHen UnlrmC'hmrn mll mchr als ]0 8('(f,rn5tctt�n oder clncm Jahresumsatz 
von mehr als I Mlo. EUR sowie KonZtmc Interne RfVisiontn einzurichten, dir aur Sasls 
allgemein anC'rkanntcr intcmallonal('r Rrvisionsstandards innCrMlnt-blichc Rrvisionen 
durchführtn. und mit dtn C'rfordcrlichen Rrssour'C('n 3U5ZustatH:n. 01(' Inl('me Rtvision 
sollte unmittelbar der GtsChäftslC'itung odrT drr Konzrmspnu unterstellt werdcn. 
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Der RH kritisiene, dass bisher keine gesamthafte Aufsicht durch das 
BMASK erfolgte und empfahl diesem, in Verbindung mit der Einfüh
rung des Public Corporate Governance Kodex das .Aufsichtskonzept 
neu· ehestens zu implementieren. Weiters empfahl er, die internen 
Überwachungsinslrumente gegenüber dem IEF sowie der IEF-Service 
GmbH möglichst aufeinander abzustimmen und in einer Organisati
onseinheit zu bündeln. 

18.3 Das BMASK leille in seiner Slellungnahme mil, dass die vom RH 

vorgeschlagenen Schrille bereirs im Rahmen der Verankerung des 

Bundes-Public Corporale Goventance Kodex realisierr worden seien. 

Die AuJsiehlsJührung werde von einer Orgonisolionseinheil koordi· 

lIiert. AuJgrund der komplexen und differenzierten Sachverhalle sei 

es jedoch niehr beab iehligl, sämlliche A uJgaben ill einer Organisari

onseinheil zu konzenrrieren. 

18.4 Der RH sah die Umsetzung des Public Corporale Governance Kodex des 
Bundes positiv. Dennoch erachlete der RH eine gesamthafte Steuerung 
der IEF-Service GmbH durch das BMASK weiterhin Hir zweckmäßig, 
um eine Gesamtsicht der winschaftlichen Vorgänge in der IEF-Ser
vice GmbH sowie deren einheitliche Steuerung durch den Eigentümer 
zu gewährleisten. 

19.1 Das Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 201 3  bis 
2018 sah eine Senkung des IESG-Beitrags um 0, I Prozentpunkte auf 
0,45 'lb ab 201 5 vor. Im Gegenzug war geplant, die ursprünglich nur 
für die Jahre 201 1  bis 201 5 gellende Überweisung von Mineln aus der 
Gebarung Arbeitsmarktpolitik gemäß § 1 4  AMPFG (Anhebung der 
Arbeilslosenversicherungsbeitragsgrenze von 58 auf 60 Jahre) an den 
IEF in das Dauerrecht zu überführen. Dadurch sollie eine Senkung der 
Lohnnebenkosten erziell werden und gleichzeitig eine dauerhafte Ent
schuldung des IEF erfolgen. Konkrete Berechnungen halle das BMASK 
zu erstellen. Entsprechende Szenariorechnungen lagen dem RH nicht 
vor. 

19.2 Der RH hielt kritisch fest, dass ihm hinsichtl ich der Auswirkungen des 
Arbeit programms der öSlerreichischen Bundesregierung 201 3 bis 201 8  
auf den I E F  keine verlässlichen Szenariorechnungen vorgelegt wur
den. Er empfahl dem BMASK und der IEF-Service GmbH, gemeinsam 
geeignele Szenariorechnungen hinsichtlich der im Arbeitsprogramm 
geplanlen Maßnahmen zur Finanzierung des IEF zu erstellen, um die 
Auswirkungen auf die zukünftige Liquidität des IEF abschätzen bzw. 
diese in den Gesetzgebungsprozess einfließen lassen zu können. 
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19.3 (I)  Das BMASK teilte in  seiner Stelillllgnahme mit, es frobe hinsicl.t

Iich der Liquiditätsrechnungen jür den IEF mit der IEF-Servire GmbH 

quartalswei e Berichterstattungen vereinbart, die vom BMASKjeweiis 

auf ihre Validität geprüft würden, um die Budgetplanung effektiver zu 

gestalten. 

(2) Lout IEF-Servire GmbH seien entsprechende Szenariorechnungen 

dem BMASK übermirtelt sowie von diesem auch gefordert worden. 

19.4 ( I )  Der RH nahm die quanalsweise Berichterstattung der IEF-Service 
GmbH an das BMASK zur Kenntnis, hielt aber fest, dass eine Szenario
rechnung zur Beuneilung der Auswirkungen des Arbeitsprogramms 
der österreichischen Bundesregierung 201 3 bis 201 8 nicht vorlag. Der 
RH verblieb daher bei seiner diesbezüglichen Empfehlung. 

(2) Gegenüber der lEF-Servicc GmbH stellte der RH klar, dass ihm die 
in der Stellungnahme angeftihnen Szenariorechnungen im Zuge der 
Gcbarungsüberprüfung nicht vorgelegt wurden. 

Jahresabschlüsse des IEF und der IEF-Service GmbH 

Jahresabschlüsse des 
IEF 

288 

20.1 Die folgende Tabelle zeigt die Bi lanzentwicklung des IEF in den Jah
ren 2008 bis 201 2 :  

Bund 2015/ 1 3  
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Tabelle 4: Bilanzentwicklung des IEF in den Jahren 2008 bis 2012 

2008 2009 2010 

in Mio. EUR 

A. UMLAUFVERMÖGEN 

I. Forderungen 145.64 115.35 115.67 

2011 2012 

146.22 152.09 

Veränderung 
2008/2012 

in '10 

4.4 

11. Guthaben bei Kreditinstituten 110.85 64.20 20.55 55.87 44.98 - 59.4 

III . Sonstige Wertpapiere 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 100.0 

Summe Umlaufvermögen • 262.49 179.55 136.22 202.09 197.07 - 24.9 Summe AKTIVA 

A. Eigenkapital 221.30 118.32 55.71 92.78 170.85 - 22.8 

B. Rücklage § 13e Abs. 1 IESGI 29.51 43.64 2.06 1.67 4.72 - 84.0 

C. Rückstellungen 9.51 9.41 1.85 2.75 0.00 - 100.0 

D. Verbindlichkeiten 2.17 8.18 76.60 102.37 21.49 890.3 

E. passive Rechnungsabgrenzung 0.00 0.00 0.00 2.52 0.00 0.0 

Summe PASSIVA 262.49 179.55 136.22 202.09 197.07 - 24.9 

Rundungsdifferenzen möglich 

I Rücklage im Rahmen der Verrechnung der lehrlingsforderung 

Quelle: lU-Service GmbH 

Bund 2 0 1 5/ 1 3  

Die Guthaben bei Kreditinstituten betrugen 2008 rd. 1 10.85 Mio. EUR 
und gingen bis 2010 im Zu ammenhang mit den dargestellten Liquidi
tätsproblemen deutlich auf rd. 20.55 Mio. EUR zurück. In den Folgejah
ren stiegen sie wieder an und lagen 201 2 bei rd. 44,98 Mio. EUR. Dies 
entsprach einem Rückgang im Zeitraum 2008 bis 201 2 von rd. 59,4 '1b. 
Die Wertpapiere wurden krisenbedingt im Jahr 2009 veräußert. 

Das Eigenkapital des IEF erreichte im Jahr 2010 mit rd. 55,71 Mio. EUR 
den niedrigsten Wert und stieg bis 201 2  auf rd. 1 70.85 Mio. EUR an. 

Die Verbindlichkeiten lagen im Jahr 2008 bei rd. 2, 1 7  Mio. EUR und 
erhöhten sich aufgrund der Kreditaufnahmen bis 201 1 auf rd. 102.37 Mio. 
EUR. bevor sie 201 2  auf rd. 2 1 ,49 Mio. EUR sanken. 

20.2 Der RH wies darauf hin. dass die Entwicklung der Bilanzpositionen 
Guthaben bei Kreditinstituten, Eigenkapital und Verbindlichkeiten mit 
der deutlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage des IEF in 
den Jahren 2009 und 2010 in Zusammenhang stand (siehe TZ 10). 
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21.1 Die folgende Tabelle stellt die Gewinn- und Verlustrechnung des IEF 
in den Jahren 2008 bis 201 2  gegenüber: 

Tabelle 5: Gewinn- und Verlustrechnung des IEF in den Jahren 2008 bis 2012 

2008 2009 2010 2011 2012 Veränderung 
2008/2012 

in Mio. EUR in "10 

Ha u pte rlöse 637,24 625,09 614,09 684,11 672-71 5,6 

sonstige betriebliche Erlöse 32,20 8,86 14,90 16,43 45,54 41,4 

Summe Erlöse 669,44 633,95 628,99 700,54 718,25 7,3 

Steuern - 1,30 - 0,43 - 0,06 - 0,07 - 0,03 - 97,4 

Auszahlung an - 207,93 - 277.47 - 257,68 - 207,80 - 190,72 - 8,3 Dienstnehmer 

Transferzahlungen - 92,23 - 104,80 - 88,86 - 87,14 - 68,78 - 25,4 

Verwaltungsaufwand - 13.46 - 14,75 - 14,91 - 15,03 - 15,29 13,6 

Lehrlingsausbildungsprämie - 113,75 - 62,75 - 29,75 0,00 0,00 - 100,0 
gemäß § 13e Ab •. 2 IESG 

8eihilfe zur Ausbildung 
von Lehrlingen gemäß - 5,14 - 67,60 - 163,25 - 159,30 - 162,50 3.063,9 
§ 13e Abs. 1 IE5G 

sonstige Aufwendungen - 236,43 - 211,52 - 137,20 - 190,39 - 195.68 - 17.2 

Summe Aufwendungen - 670,23 - 739,32 - 691,71 - 659,73 - 633,01 - 5.6 

Betrlebsergebnis - 0,79 - 105,37 - 62,72 40,81 85,24 - 10.866.7 

Finanzerfolg 7.32 2,39 0,10 - 3,73 - 7,17 - 197.9 

Jahresüberschussj-fehl- 6,53 - 102,98 - 62.62 37,08 78,07 1.095,7 
betrag (EGT) 

Gewinnvortrag 214.77 221,30 118,32 55.71 92,78 - 56.8 

Bilanzgewinn 221,30 118,32 55,71 92,78 170,85 - 22,8 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quelle: IEF-Service GmbH 

Die Erlöse setzten sich überwiegend aus den lESG-Beiträgen und 
den Erlösen aus dem Forderungsübergang zusammen. Sie gingen 
von nahezu 670 Mio. EUR im Jahr 2008 auf unter 630 Mio. EUR im 
Jahr 2010 zurück und stiegen danach wieder bis zum Jahr 201 2  auf 
knapp 720 Mio. EUR. Bei einer wirtschaftlich positiven Entwicklung, 
wie ab 201 1 ,  nahmen die IESG-Beiträge aufgrund der vermehrten 
Beschäftigung zu. während der Forderungsübergang wegen in der 
Regel geringerer Insolvenzzahlen abnahm. Die sonstigen Erträge slie-
gen im Jahr 20 1 2  wegen einer Gesetzesänderung im AMPFG, wOna h 
die über 58-jährigen Arbeitnehmer nicht mehr von der Leistung de 
Arbeitslosenversicherungsbeilrags befreit waren. 

290 Bund 2 0 1 5/ 1 3  

III-203 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)94 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Jahresabschlüsse des IEF und der 
IEF-Service GmbH 

Insolvenz-Entgelt-Fonds 
und IEF-Service GmbH 
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Die Aufwendungen bestanden u.a. aus den Auszahlungen a n  Dienst
nehmer, den Beiträgen zur Lehrlingsf6rderung, den Transferzahlungen 
an die Träger der Sozialversicherung und die Bauarbeiterurlaubs- und 
-abfenigungskasse, den Abschreibungen von Forderungen (in den 
sonstigen Aufwendungen) sowie dem Verwaltungsaufwand fiir die 
IEF-Service GmbH. 

Die Auszahlungen an Dienstnehmer erreichten 2009 und 2010, den 
Jahren der Finanz- und Winschaftskrise, ihren höchsten Wert mit rd. 
277,47 Mio. EUR bzw. rd. 257,68 Mio. EUR, lagen aber aufgrund der 
wirtschaftlichen Erholung im Jahr 201 2  mit rd. 1 90,72 Mio. EUR um 
rd. 8,3 % unter dem Wen des Jahres 2008. Gleichzeitig verringerten 
sich die Forderungsabschreibungen (sonstige Aufwendungen). Sowohl 
die Aufwendungen fiir die Transferleistungen als auch fiir die Lehr
Iingsf6rderungen erfolgten aufgrund des IESG und lagen daher nicht 
im Einflussbereich des IEF. Während die Transferleisrungen von rd. 
104,80 Mio. EUR im Jahr 2009 auf rd. 68,78 Mio. EUR im Jahr 201 2  
zurückgingen, stiegen die Lehrlingsf6rderungen im gleichen Zeitraum 
von rd. 1 30,35 Mio. EUR auf rd. 1 62,5 Mio. EUR. 

Der IEF erzielte in den Jahren 2008 bis 2010 ein negatives, in den 
Jahren 201 1 und 201 2 ein positives Betriebsergebnis. Die Band
breite lag dabei zwischen rd. - 105,37 Mio. EUR im Jahr 2009 und rd. 
85,24 Mio. EUR im Jahr 201 2. 

21.2 Der RH wies daraufhin, dass sich aufgrund der allgemeinen wirtschaft
lichen Situation und der nicht zu Stande gekommenen Erhöhung des 
IEF-Zuschlags (TZ 1 1 )  auch die Ergebnisse der Gewinn- und Verlust
rechnungen in den Jahren 2009 und 2010 deutlich verschlechterten. 
So gingen in diesem Zeitraum insbesondere die Erlöse aus Beiträgen 
zurück, während die Auszahlungen an Dienstnehmer zunahmen. 

21.3 Laut StelluIIglla/lme der IEF-Seroice GmbH würdell die Erlöse aus 

Forderullgsübergallg keillell ullmillelbarell KOllner zur Insolvenzelll

wicklung aufweise,l. Beispielsweise ei im Ja/rr 201 3 die generelle 

irlSolvenzentwicklung rückläufig gewesell, jedoch hänen zwei Groß

illsolvenzell zu eillem starkeIl A llstieg dieser Positioll ill der Gewinll

ulld Verlusrrechllullg geJühn. 

21 .4 Der R H  teilte die AufTassung der IEF-Service GmbH, wonach sich ein
zelne Großinsolvenzen auf den Jahresabschluss des IEF überdurch
schnittlich auswirkten, hielt aber im längerfristigen Trend die win
schaftliche Entwicklung fiir ausschlaggebend. Der RH verwies in diesem 
Zusammenhang auch auf eine Studie des Österreich ischen Instituts fiir 
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Wirtscha ftsforschung zu den .. Einfiussfaktoren der Konjunktur auf die 
Insolvenz-Entgeltsicherung" aus dem Jahr 2013 .  

22 Die folgende Tabelle zeigt die Bilanzentwicklung der IEF-Service GmbH 
der Jahre 2008 bis 201 2 :  

Tabelle 6: Bilanzentwicklung der IEF-Service GmbH in den Jahren 2008 bis 2012 

2008 2009 2010 201 1  2012 Veränderung 
2008 bis 2012 

in EUR in '4 
Anlagevermögen 1.090.687 1.109.024 1.112.968 1.024.623 1.395.142 27,9 

Umlaufvermögen 1.068.178 1.375.270 1.173.973 1.012.793 1.024.110 - 4,1 

aktive Rechnungs .. 140.955 115.727 66.583 104.583 73.862 - 47,6 abgrenzung 

S- AmYA 2.219.121 2.600.021 2.353.525 2.14LHI 2.41J.114 "4 

Eigenkapital 95.156 95.156 95.156 95.156 95.156 0,0 

unversteuerte 25.291 12.501 3.050 0 0 - 100,0 Rücklagen 

Rückstellungen 1.399.650 1.340.800 1.257.800 1.342.700 1.543.700 10,3 

Verbindlichkeiten 779.723 1.151.563 916.518 704.142 854.258 9,6 

passive Rechnungs-
abgrenzung O 0 81.000 0 0 0,0 

5 • MSSlYA 2.29t.121 2.600.021 2.153.525 2.14LII8 2.413.114 ... 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quelle: lU-Service GmbH 

292 

Der Anstieg des Anlagevermögens um rd. 28 % resultierte vor allem 
aus der Akt ivierung von Anzahlungen für das neue In olvcnzbearbei
tungsprogramm .. Magnus"12, die die LEF-Service GmbH im Jahr 201 2 
leistete. Die aufgrund der Gehaltsvorrückungen und eines niedrigeren 
Diskontierungssatzes erforderlichen höheren Rückstellungen für Abfer .. 
tigungen und JubiJäumsgeider sowie die Rückstellung für das erst teil
weise abgerechnete Honorar der Finanzprokuratur2) führten zu einem 
Anstieg der Bilanzposition RÜCkstellungen um rd. 10 %. Bei der unver
steuerten Rücklage handelte es sich um eine Bewenungsreserve auf .. 
grund von Sonderabschreibungen, die die IEF-Service GmbH bi zum 
Jahr 201 1  plangemäß auflöste. Die Verbindl ichkeiten waren kurzfris
tig und hatten eine Laufzeit von unter einem Jahr. 

II rr -Programm zur UntcrslOtzung der MitarbeiteT bei der DurchRlhrung des IESG-Vollzugs 

lJ Die Finanzprokuratur venrat dir IEF-Servi� GmbH in zahlrtichC'n Insolvenzverfahren. 
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23.1 Die folgende Tabelle stellt die Gewinn- und Verlustrechnung der lEF
Service GmbH in den Jahren 2008 bis 201 2  gegenüber: 

Tabelle 7: Gewinn- und Verlustrechnung der IEF-Service GmbH in den 
Jahren 2008 bis 201 2  

Veränderung 
2008 2009 2010 2011 2012 2008 bts 

2012 

in EUR in '4 

Aufwandsersatz 
Insolvenz-Entgelt- 8.867.784 9.325.048 9.799.816 10.106.491 10.355.421 16,8 
Fonds 

sonstige betriebliche 
55.195 73.283 210.373 185.142 90.939 64,8 Erträge 

Personalaufwand - 6.750.228 - 7.205.502 - 7.626.316 - 7.908.458 - 8.038.384 19,1 

Abschreibungen - 299.321 - 284.886 - 331.794 - 311.801 - 337.900 12,9 

sonstige betriebliche 
- 1.894.947 - 1.925.817 - 2.064.471 - 2.080.846 - 2.071.647 9,3 Aufwendungen 

Betrlebserfolg - 21.517 - 17.874 - 12.392 - 9.473 - 1.570 - 92,7 

ftnanzerfolg 21.082 5.084 2.941 6.423 1.570 - 92,6 

EGl - 435 - 12.790 - 9.451 - 3.050 0 - 100,0 

Jahresfehlbetrog - 435 - 12.790 - 9.451 - 3.050 0 - 100,0 

Auflösung unver· 
25.265 12.790 9.451 3.050 0 - 100,0 steuerter Rücklagen 

Zuweisung zu unver-
- 24.830 0 0 0 0 - 100,0 steuerten Rücklagen 

altanzgewtnn 0 0 0 0 0 0,0 

RundungsdiHerenzen mogtich 

Quellt: IEF-Service GmbH 

Bund 2015/ 1 3  

Der Personalaufwand stieg zwischen 2008 und 201 2  u m  rd. 1 9  %. Dies 
war vor allem auf die Zunahme des Personalstands (um 1 2. 1  % von 
1 1 1 .9 VBÄ auf 1 25.4 VBÄ) sowie die jährlichen Gehaltserhöhungen 
und -vorrückungen zurückzuführen. Der Anteil des Personalaufwands 
an den gesamten Aufwendungen der lEF-Service GmbH lag bei mehr 
als 75 %. 

Die Einnahmen der Gesellschaft stammten nahezu ausschließlich aus 
dem Aufwand ersatz des lEF. Der lEF war gemäß § 4 Abs. I lESG ver
pflichtet.jenen Aufwand zu tragen. der der lEF-Service GmbH aus der 
Betriebspflicht und der Besorgung aller Geschäfte des lEF entstand. 
Das jährliche Budget war vom Aufsichtsrat der lEF-Service GmbH zu 
bewilligen. Zwischen 2008 und 201 2  nahm der Aufwandsersatz um rd. 

293 

III-203 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original) 97 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Jahresabschlusse des IEF und der 
IEF-Service GmbH 

Controlling und 
Kostenrechnung 

294 

1 7  % zu, was vor allem auf den Anstieg der Personalkosten zurück
zuführen war. 

23.2 Der RH wies kritisch auf die starke Zunahme des Personalaufwands 
hin, der zwischen 2008 und 201 2  bei jährlich durchschnittlich rd. 4 % 

lag. Die gesetzliche Verpfl ichtung des IEF zur Übernahme der Aufwen
dungen der IEF-Service GmbH stellte nach Ansicht des RH für diese 
keinen Anreiz dar, sparsam und wirtschaftlich zu gebaren. 

Der RH empfahl dem BMASK, die Ausgabenentwicklung der IEF-Ser
vice GmbH mit einem verbindlich vereinbanen, restriktiven, mehrjäh
rigen Budgetrahmen zu deckeln, um insbesondere der Ausgabendyna
mik im Personalbereich zu begegnen. 

23.3 Laut Stellungnahme des BMASK verlange es von der IEF-Service GmbH 

jährliche PersonalbedarJsplallungell ulHer Bedaclrrnahme auJdie zukünf

tige Personalaujwandsentwicklung. langfris/ige Personalplanungsszella

rien sowie Prognosell der PersonalsTruk/uren/wicklung. Nach BeJassullg 

des AuJsichtsrats würden da ra uJ aujbauend Zielvorgabeil der IEF-Ser

vice GmbH hinsich/lich de Per ollalstands genehmigt. 

23.4 Der RH enlgegnete, dass lediglich eine Festlegung des BMASK zur Bei
behalrung der Personalausstanung bestand, eine Personalstrategie basie
rend auf einer aktuellen Prozessanalyse zur Quantifrzierung des notwen
digen Personaleinsatzes jedoch nicht vorlag (siehe auch TZ 30). Der RH 
verwies in diesem Zusammenhang auf seine Empfehlung an die IEF
Service GmbH [TZ 28), angesichts der seit Jahren fallenden Effrzienz 
der Leisrungserbringung im Bereich Enlgeltsicherung die Angemessen
heit des Personalstands und dessen Auslasrung kritisch zu hinterfragen, 
allfallige Personalüberhänge festzustellen und Maßnahmen zur Anpas
sung dc Personalstands an die sachlichen Erfordernis e zu ergreifen. 

24.1 ( I )  Die IEF-Service GmbH fühne im Geschäftsbereich Entgeltsicherung 
ein laufendes Monitoring der Leistungserstellung durch und dokumen
tiene dies in den sogenannten Controllingberichten. Die Kenndaten 
konzentrienen sich dabei im Wesentlichen auf die Durchlaufzeiten 
in den einzelnen Geschäftsstellen, um das prioritäre Ausgliederungs
ziel aus 200 I - Verkürzung der durchschnittlichen Verfahrensdauer 
auf drei Monate - zu erreichen. Die Controllingberichte basienen auf 
einem im Zeitraum 2002 bis 2004 durchgefühnen internen Reorgani
sationsprozess. Ihre Einführung stand grundsätzlich im Einklang mit 
der Empfehlung des RH aus dem Jahr 2001 zum Aufbau eines Cont
rollingsystems. Die Controllingberichte wurden seit ihrer Einführung 
dem Aufsichtsrat jährlich zur Kenntnis gebracht. 

Bund 2015/ 1 3  
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Die Controlling-Kenndaten des Bereichs EmgellSicherung waren aus
schließlich auf das Zeit- und Mengengerüst bezogen und nicht mit 
einer Kostenrechnung vemetzt. Darüber hinaus enthielten diese Daten 
Gewichtungen sowie nicht näher dokumentiene Rechenalgorithmen 
und bezogen sich vielfach auf unterjährige Zeiträume. 

(2) Die IEF-Service GmbH erhob je regionaler Geschäftsstelle (Kosten
teIle) die angefallenen Aufwendungen ähnlich einer Kostensteilen

rechnung. Die Auszahlung der Entgelte je Insolvenzfall konme aus 
der Finanzbuchhaltung ersehen werden. Eine Zusammenflihrung der 
Auszahlungenje Insolvenzfall mit den zur Abwicklung desjeweiligen 
Insolvenzfalls angefallenen Ressourcen auf Mitarbeiterebene war auf
grund der fehlenden Kostenträgerrcchnung nicht möglich. Eine zeit
nahe Erfassung der aufgewendeten persönlichen Ressourcen, um z.B. 
Informationen über die Effizienz der Abwicklung der Insolvenzf.iIIe 
zu erhalten, war nicht vorhanden. Dadurch fehlte in der IEF-Service 
GmbH die Kenntnis über die Gesamtltosten eines abgewickelten Insol
venzfalls sowie über die Effizienz der Leistungserbringung. 

Auch die im Rahmen des strategischen Controllings der IEF-Scrvice 
GmbH ermittelten Durchschnittskosten je Antragsteller ließen keine 
Rückschlüsse auf die Effizienz der Leistungserstellung zu, weil die 
Kostenverursacher nicht ermittelt wurden. 

(3) Rückschlüsse auf den Overheadanteil im Bereich EntgellSicherung 
lieferten die sogenannten _Einschauen zur Überprüfung der ordnungs
mäßigen und winschafllichen Erledigung der IEG-Anträge-. Dabei 
wurde bei der jeweils geprüften Geschäftsstelle die Personalausstat
tung routinemäßig erhoben und deren Einsatz flir Kemtätigkeiten und 
sonstige Aufgaben anhand von jährlichen nachträglichen Schätzungen 
der Mitarbeiter ermittelt. Der so ermittelte Overheadanteil des Bereichs 
EntgellSicherung [feamassistenz, IESG-fremde Tätigkeiten wie Lei
tung, Teilnahme an Projekten, Workshops, Tätigkeiten als Betriebs
rat. Sicherheilsvenrauensperson. Ersthelfer. Brandschutzwart elc.) stieg 
demnach gemessen an der Personalausstattung von 2004 bis 201 2 von 
rd. 28 <!b auf 32 <!b an. 

Ähnliche Berechnungen bestanden im Bereich Fondsmanagemem nicht. 

(4) Seit 2005 war in den mittelfristigen Plänen der IEF-Service GmbH 
vorgesehen, die Kostenrechnung als Führungsinstrument auszubauen 
(siehe TZ 8). Dies setzte die Gesellschaft bis zum Ende der Gebarungs
überprüfung nicht um; es gab aber seitens der IEF-Service GmbH 
Bestrebungen. die Kosten je Antragsteller als Kostenträger zu erfassen. 
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24.2 Der RH kritisierte, da s e die IEF-Service GmbH eit Jahren verab
säumte, betriebswirt chaftliche Steuerungsinstrumente - wie bspw. 
eine Kostenträgerrechnung mit Soll-1st-Vergleichen - einzuflihren. um 
die EfTozienz der Leistungserstellung zu steuern. Die vorliegenden Cont
rollingberichte waren aufgrund der fehlenden Vernetzung mit Daten 
aus einer Ko tenrechnung sowie aufgrund der teilweisen Intransparenz 
ihrer Datengenerierung kein Ersatz dafür. Die Erfassung des Overheads 
basierend auf jährlichen Ex-post-Schätzungen sowie die Berechnung 
der Durch chnitt ko ten eines Antrags im Rahmen de strategi chen 
Controllings hielt der RH zur Steuerung der Leistungserstellung unter 
wirtSchaftlichen Gesichtspunkten eben fal l  für nicht ausreichend. 

Der RH empfahl daher der IEF-Service GmbH die Einflihrung einer 
Kostenträgerrechnung auf Basis des gesamten Res ourceneinsatzes flir 
den jeweiligen Insolvenzfall als Kostenträger. Dies deshalb, weil ein 
System mit den Antragstellern als Kostenträger (anstelle des Insolvenz
falls als Kostenträger) ZU einer Vielzahl von gleichgelagerten Kosten
trägern führen würde und die Ko ten des einzelnen Insolvenzfalls wei
terhin unbekannt blieben. 

24.3 Die IEF- ervice GmbH ,eifre mil, dass der vom RH empfohlelle Aus

bau der beslehelldclI KOSlcllsrd/ell- u lld Koslellanellrcclllrung bereil 

in Umselzullg sei. Zwei Koslenlräger f.Ellder/edigler Geschäftsfall" 

ulld .Belreibungsfall") seieIl bereils impiemelllien. Der vom RH emp

fohlene Koslelllräger .Insolvenzfall" würde allerdilrgs eille unzweck

mäßige Vcrmi chullg zwischen Abwicklungskoslell ulld KOSlell eiller 

IIlsolvellz bewirkell. Um die Koslell und Effizienz der Abwicklung dner 

Illsolvellz zu messe'l, seieIl die einge elZ/ell Ressourcen zum Ergebllis, 

lIämlich der A llzahl der ellderlediglell Verfahre'l ulld der abgeschlos

Sellell IlIsolvenzclI. i'IS Verhällllis zu sellell. 

24.4 Der RH entgegnete der IEF-Service GmbH, dass die angefallenen Kosten 
bezogen auf die Anzahl der enderledigten Verfahren keinen Hinweis auf 
die spezifl chen Kosten der Abwicklung im Verhältnis zur Schaden -
summe des Insolvenzfalls lieferten. Im Einzelnen war die Verhältnis
mäßigkeit des Aufwands für die Abwicklung im Verhältnis zum fman
ziellen Schaden nicht beurteilbar. Dadurch fehlte ein wesentlicher Teil 
zur Gewährlei tung der finanziellen Transparenz bei der Darstellung 
der Kosten einer In olvenz inklusive ihrer Abwicklungskosten. Der RII 
hielt daher seine Empfehlung aufrecht. eine Kostenträgerrechnung auf 
Basis des gesamten Ressourceneinsatzes für den jeweiligen Insolvenz
fall als Kostenträger einzuführen. 

Bund 2015/ 1 3  
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